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Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 
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Zum Schreiben/Anruf vom 

30. Januar 2020 
Anlagen: 

El Zutreffendes ist links angekreuzt 

1 E Flächennutzungsplan 

[S] Bebauungsplan 

[S] 11. Änderung 

EI. Änderung 

El Sonstiges baurechtliches Verfahren 

Nummer / Gebiet 

„Sondergebiet am nördlichen Lohwald — südlich des BBP H3/72 und westlich der Kreisstraße A29" 

des Marktes 
Name 

Meitingen 

2 Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir äußern uns zur vorgelegten Bauleitplanung wie folgt: 

2.1 Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen, sowie Grundsätze der 
Raumordnung als Vorgabe für die nachfolgende Abwägungsentscheidung: 

Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 

LEP 3.1 Abs. 1 (G) Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung ausrichten 
LEP 3.2 (Z) vorhandene Potenziale der Innenentwicklung vorrangig nutzen 
LEP 5.4.2 (G) Bannwälder sollen vor Zerschneidungen und Flächenverlusten bewahrt werden 

Regionalplan der Region Augsburg (RP 9) 

RP 9 B I 2.1 landschaftliche Vorbehaltsgebiete; hier: Nr. 6 "Lechauwald, Lechniederung und Lechleite" 
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2.2  Stellungnahme aus Sicht der Landesplanung: 

Wir haben zu o.g. Vorhaben zuletzt mit Schreiben vom 7. August 2019 (Gz. 24-4621.1-192/12, 24-
4622.8192-24/1, 24-4622.8192/47) Stellung genommen. 

Die darin getroffenen Aussagen in Bezug auf die Gültigkeit der landesplanerischen Beurteilung vom 
26.11.2006 sind weiterhin gültig. 

Im Übrigen geben wir noch folgende Hinweise: 

Gemäß vorliegendem Ergebnis der Abwägungsvorlage (Stand 04.12.2019) beabsichtigt der Markt Meitingen, 
bei einer künftigen Fortschreibung bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes zu prüfen, ob eine Rück-
nahme der dargestellten gewerblichen Bauflächen nördlich der Lech-Stahlwerke sowie nördlich und westlich 
des Hauptortes zweckdienlich sein könnte. Wir weisen erneut darauf hin, dass eine Rücknahme bestehender 
Bauflächen einer flächensparenden Siedlungsentwicklung (vgl. LEP 3.1 Abs. 1 (G) und LEP 3.2 (Z)) Rech-
nung tragen würde. 

Hinsichtlich der Lage des Plangebietes im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet haben wir in o.g. Schreiben 
darauf hingewiesen, dass die von der Marktgemeinde vorgenommene Abwägung zu Gunsten der gewerbli-
chen Weiterentwicklung zu begründen und in den Bauleitplanunterlagen entsprechend darzulegen ist. Eine 
Begründung, warum der Markt Meitingen die besondere Gewichtung des landschaftlichen Vorbehaltsgebie-
tes im vorliegenden Fall zurücktreten lässt, geht aus den Unterlagen bislang nicht hervor. Wir bitten, die Un-
terlagen diesbezüglich zu ergänzen. 

2.3 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem oben genannten 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. mit Rechtsgrundlage/n: 

Die Bauleitplanung wurde in das Rauminformationssystem der Regierung von Schwaben eingetragen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Die Regionsbeauftragte für die Region Augsburg 
 
Geschäftszeichen: 
24-4621.2-192/13; 4622.9192-18/2 
Regierung von Schwaben – 86145 Augsburg       

- Per E-Mail - 
Regionaler Planungsverband Augsburg 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg 

  

Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange 

an der Bauleitplanung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

  
Bearbeiter/in: 

 
Telefon: (0821) 327- 

 
Augsburg, 

17. März 2020 
E-Mail-Adresse: 

r@reg-schw.bayern.de 
Telefax: (0821) 327- 

 
Zum Schreiben/Anruf vom 

30. Januar 2020 
Anlagen:  
      

⊠ Zutreffendes ist links angekreuzt 

1  Flächennutzungsplan  11. Änderung  Sonstiges baurechtliches Verfahren 

  Bebauungsplan .      Änderung 
 Nummer / Gebiet 

"Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des BBP H 3/72 und westllich der Kreisstraße A 29" 

 des Marktes 
 Name 

Meitingen 
  

2 Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
 wir äußern uns zur vorgelegten Bauleitplanung wie folgt: 
  
2.1
 

Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen, sowie Grundsätze der 
Raumordnung als Vorgabe für die nachfolgende Abwägungsentscheidung: 

  
Regionalplan der Region Augsburg (RP 9) 
 
RP 9 B I 2.1 landschaftliche Vorbehaltsgebiete; hier: Nr. 6 "Lechauwald, Lechniederung und Lechleite" 
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2.2 Stellungnahme aus Sicht der Regionalplanung: 
  

Wir haben zu o.g. Vorhaben zuletzt mit Schreiben vom 9. August 2019 (Gz. 24-4621.2-192/12, 24-
4622.9192-18/1) Stellung genommen. 
 
Hinsichtlich der Lage des Plangebietes im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet haben wir in o.g. Schreiben 
darauf hingewiesen, dass die von der Marktgemeinde vorgenommene Abwägung zu Gunsten der gewerbli-
chen Weiterentwicklung zu begründen und in den Bauleitplanunterlagen entsprechend darzulegen ist. Eine 
Begründung, warum der Markt Meitingen die besondere Gewichtung des landschaftlichen Vorbehaltsgebie-
tes im vorliegenden Fall zurücktreten lässt, geht aus den Unterlagen bislang nicht hervor. Wir bitten, die Un-
terlagen diesbezüglich zu ergänzen.  

2.3 
 

Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem oben genannten 
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. mit Rechtsgrundlage/n: 

       

 

Die Bauleitplanung wurde in das Rauminformationssystem der Regierung von Schwaben eingetragen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
         

gez. 
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Vollzug der Baugesetze; 
11. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes Meitin-
gen; 
Beteiligung der Behörden im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung nach § 3 Abs.2 BauGB 
 
 
Anlage:  
Stellungnahme des technischen Immissionsschutzes vom 
10.03.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o.g. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen folgende 
Bedenken und Anmerkungen:  
 
Die Tiefbauverwaltung des Landkreises und der Kreisbrandrat 
verweisen auf die Ausführungen im Verfahren nach §4 Abs.1 
BauGB.  
 
 
Der Fachbereich Wasserrecht teilt zu dem Bauleitplanverfahren 
Folgendes mit: 
 
Wasserschutzgebiet: 
Bei der Planung und Ausführungen von Maßnahmen im Wasser-
schutzgebiet der Wassergewinnungsanlage des Marktes Meitin-
gen (insbesondere Ausgleichmaßnahme A3) sind die Verbote, Be-
schränkungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten der maß-
geblichen Wasserschutzgebietsverordnung vom 03.02.1982 in 
der Fassung der Änderungsverordnung vom 13.04.1982 zu be-
achten. Gegebenenfalls sind erforderliche Befreiungen von den 

Mail: t.dahlmann@markt-meitingen.de 
Markt Meitingen 
Schloßstr. 2 
86405 Meitingen 

BAULEITPLANUNG, BAUORD-
NUNG 

DATUM 
10.03.2020 
IHR SCHREIBEN VOM 
30.01.2020 
IHR ZEICHEN 
  

AKTENZEICHEN 
501-610-17 

ANSPRECHPARTNER 
 

ZIMMER 

 

TELEFON 

(0821) 3102-2  

FAX 

(0821) 3102-  

E-MAIL 
 

 
 



 

S. 2 

Verboten der Wasserschutzgebietsverordnung (§ 52 Abs. 1 Satz 2 WHG) bei der unteren Was-
serrechtsbehörde am Landratsamt Augsburg zu beantragen. 
Überschwemmungsgebiete: 
Der Standort liegt außerhalb von vorläufig gesicherten / festgesetzten Überschwemmungsge-
bieten (§ 76 WHG). Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b WHG) sind 
ebenfalls nicht betroffen. 
Abwasserbeseitigung:  
Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird (§ 55 
WHG). Bezüglich der Anforderungen an die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist auch die 
Stellungnahme des ebenfalls zu beteiligenden Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth zu beach-
ten. 
Die Entwässerungssatzung des Trägers der Abwasserbeseitigung (Markt Meitingen) ist eben-
falls zu beachten. 
Das Einleiten von gesammeltem unverschmutztem Niederschlagswasser in oberirdische Ge-
wässer (Lechkanal) oder in das Grundwasser steht unter dem Vorbehalt der wasserrechtlichen 
Erlaubnis (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, § 8 Abs. 1 WHG) der unteren Wasserrechtsbehörde. Die Antragsun-
terlagen sind gemäß der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren 
(WPBV) sowie unter Berücksichtigung der Anforderungen des amtlichen Sachverständigen 
(Wasserwirtschaftsamt Donauwörth) zu erstellen. 
Die Stellungnahme des ebenfalls zu beteiligenden Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth ist 
ebenfalls zu beachten.  
 
 
Die Untere Naturschutzbehörde teilt zwischennachrichtlich Folgendes mit: 
 
Im Zuge der Prüfung der naturschutzfachlichen Unterlagen zur o.g. Bebauungsplanaufstellung 
sowie zur zugehörigen FNP-Änderung stellten wir fest, dass neue Informationen zum Arten-
schutz enthalten sind, die für uns eine Abstimmung mit den jeweiligen Artenexperten sowie der 
höheren Naturschutzbehörde unerlässlich machen. Deswegen ist uns eine Äußerung bis 
10.03.2020 nicht möglich. Wir bitten deshalb um Fristverlängerung bis 24.03.2020. 
 
 
Auf anliegende Stellungnahme des technischen Immissionsschutzes vom 10.03.2020 wird ver-
wiesen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 

 



Landratsamt Augsburg  |  Bauleitplanung, Bauordnung 
Prinzregentenplatz 4  |  86150 Augsburg 

Landratsamt Augsburg 
Prinzregentenplatz 4 
86150 Augsburg 
(0821) 3102-0 
info@LRA-a.bayern.de 
www.landkreis-augsburg.de 

 

 

POSTANSCHRIFT 

 

 

S. 1 

Sprechzeiten Mo. bis Fr. 7:30 - 12:30 Uhr Do. 14:00 - 17:30 Uhr oder nach Vereinbarung  

 Bankverbindung Kreissparkasse Augsburg  |  IBAN   DE29 7205 0101 0000 0048 04 | SWIFT-BIC  BYLADEM1AUG  |  UST-IdNr. DE152901655 

 

. 
 
Vollzug der Baugesetze; 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet am nördlichen 
Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der 
Kreisstraße A 29“ des Marktes Meitingen; 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden im Rahmen der öffentli-
chen Auslegung nach § 3 Abs.2 BauGB 
 
Anlage:  
Stellungnahme des technischen Immissionsschutzes vom 
10.03.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu o.g. Aufstellung des Bebauungsplanes bestehen folgende Be-
denken und Anmerkungen:  
 
Im neu eingefügtem § 2 Abs.4 Nr. 4 des Textteils ist der letzte 
Satz „Dabei ist die Gesamthöhe gem … einzuhalten.“ nicht rechts-
klar (ist gemeint, daß sich die zulässige Gesamthöhe stets auf 
die – auch ausnahmsweise abweichend – geplante/ausgeführte 
Höhe des OK RFB oder auf die als allgemein zulässig festge-
setzte Höhe des OK RFB bezieht?). 
 
 
Seitens der Tiefbauverwaltung des Landkreises sind folgende An-
regungen und Bedenken vorhanden: 

- Um die Verkehrssicherheit auf der KA 29 nicht zu beein-
trächtigen würden wir die Vorgabe des Rechtsabbiegen 
aus der Baustraße /Erschließungsstraße vorgeben. Somit 
bliebe die Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit er-
halten. 

Mail: t.dahlmann@markt-meitingen.de 
Markt Meitingen 
Schloßstr. 2 
86405 Meitingen 

BAULEITPLANUNG, BAUORD-
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(0821) 3102-  
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- Zusätzlich wäre eine Verkehrs- und Immissionsentlastung der Ortschaft Herbertshofen 
gegeben. 

 
 
Der Fachbereich Wasserrecht teilt zu dem Bauleitplanverfahren Folgendes mit: 
 
Wasserschutzgebiet: 
 
Bei der Planung und Ausführungen von Maßnahmen im Wasserschutzgebiet der Wassergewin-
nungsanlage des Marktes Meitingen (insbesondere Ausgleichmaßnahme A3) sind die Verbote, 
Beschränkungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten der maßgeblichen Wasserschutzge-
bietsverordnung vom 03.02.1982 in der Fassung der Änderungsverordnung vom 13.04.1982 zu 
beachten. Gegebenenfalls sind erforderliche Befreiungen von den Verboten der Wasserschutz-
gebietsverordnung (§ 52 Abs. 1 Satz 2 WHG) bei der unteren Wasserrechtsbehörde am Landrat-
samt Augsburg zu beantragen. 
 
Überschwemmungsgebiete: 
 
Der Standort liegt außerhalb von vorläufig gesicherten / festgesetzten Überschwemmungsge-
bieten (§ 76 WHG). Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b WHG) sind 
ebenfalls nicht betroffen. 
 
Abwasserbeseitigung:  
 
Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird (§ 55 
WHG). Bezüglich der Anforderungen an die ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung ist auch die 
Stellungnahme des ebenfalls zu beteiligenden Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth zu beach-
ten. 
 
Die Entwässerungssatzung des Trägers der Abwasserbeseitigung (Markt Meitingen) ist eben-
falls zu beachten. 
 
Das Einleiten von gesammeltem unverschmutztem Niederschlagswasser in oberirdische Ge-
wässer (Lechkanal) oder in das Grundwasser steht unter dem Vorbehalt der wasserrechtlichen 
Erlaubnis (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, § 8 Abs. 1 WHG) der unteren Wasserrechtsbehörde. Die Antragsun-
terlagen sind gemäß der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren 
(WPBV) sowie unter Berücksichtigung der Anforderungen des amtlichen Sachverständigen 
(Wasserwirtschaftsamt Donauwörth) zu erstellen. 
 
Die Stellungnahme des ebenfalls zu beteiligenden Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth ist 
ebenfalls zu beachten.  
 
 
Die Untere Naturschutzbehörde teilt zwischennachrichtlich Folgendes mit: 
 
Im Zuge der Prüfung der naturschutzfachlichen Unterlagen zur o.g. Bebauungsplanaufstellung 
sowie zur zugehörigen FNP-Änderung stellten wir fest, dass neue Informationen zum Arten-
schutz enthalten sind, die für uns eine Abstimmung mit den jeweiligen Artenexperten sowie der 



 

S. 3 

höheren Naturschutzbehörde unerlässlich machen. Deswegen ist uns eine Äußerung bis 
10.03.2020 nicht möglich. Wir bitten deshalb um Fristverlängerung bis 24.03.2020. 
 
 
Auf anliegende Stellungnahme des technischen Immissionsschutzes vom 10.03.2020 wird ver-
wiesen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  

 



Landratsamt Augsburg 
Fachbereich 55   
Az.: 55.5-I-008-20 
 
 
 
 
 
 
An den 
Fachbereich 50 

im   H a u s e 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz; 
Stellungnahme im Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur 11. Änderung des Flächennutzungs-
plans des Marktes Meitingen  
(Fassung vom 04.12.2019) 
 
Zur Zuleitung des Fachbereichs 50 vom 30.01.2020 
 
 
Der hiesige Fachbereich hat mit Schreiben vom 26.07.2019, Az.: 55.5-I-058-19, im Rahmen der 
Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur 11. Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes 
Meitingen Stellung genommen. Gegenüber der damaligen Fassung wurden die Flächen der 
Sondergebiete etwas vergrößert. Diese Änderung hat auf die Aussagen zum Immissions-
schutz aus dem hiesigen Schreiben vom 26.07.2019 allerdings keine Auswirkungen.  
 
Daher sind aus fachtechnischer Sicht weiterhin keine grundsätzlichen Einwände gegen die ge-
plante Änderung des Flächennutzungsplans vorzubringen. In der Stellungnahme zur parallel 
durchgeführten Aufstellung des Bebauungsplans wird auf die immissionsschutzfachlichen Be-
lange noch detaillierter eingegangen.  
 
 
 
Augsburg, den 10.03.2020 
Im Auftrag 
 
 
 
 

 

 



Landratsamt Augsburg 
Fachbereich 55   
Az.: 55.5-I-006-20 
 
 
 
 
 
 
An den 
Fachbereich 50 

im   H a u s e 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz; 
Stellungnahme im Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans 
"Sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H 3/72 und westlich der 
Kreisstraße A 29" des Marktes Meitingen  
(Fassung vom 04.12.2020) 
 
Zur Zuleitung des Fachbereichs 50 vom 30.01.2020 
 
 
Der hiesige Fachbereich hat mit Schreiben vom 26.07.2019, Az.: 55.5-I-060-19, im Rahmen 
der Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB zur Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet 
am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H 3/72 und westlich der Kreisstraße A 
29" des Marktes Meitingen Stellung genommen. Gegenüber der damaligen Fassung wurden 
die Flächen der Sondergebiete etwas vergrößert. Die geänderten Flächengrößen wurden in den 
Gutachten zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz berücksichtigt.  
 
Im Hinblick auf die Belange des Lärmschutzes erhöht sich dadurch die Zusatzbelastung an 
den Immissionsorten im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 0,1 dB(A). Bei der Gesamt-
belastung (Vorbelastung + Zusatzbelastung) ergeben sich an den Immissionsorten allerdings 
keine relevanten Änderungen. Die Erhöhung der Gesamtbelastung beträgt an den Immissions-
-orten IO 05 (  ), IO 07 (Lechwerksiedlung 1. Baureihe) und IO 10 
(Langweid Nord) 0,1 dB(A). Die Orientierungswerte werden an diesen Immissionsorten aber 
nach wie vor eingehalten. An den übrigen Immissionsorten ergeben sich keine Änderungen.  
 
Zum Lärmschutz liegt den Planunterlagen ein weiteres Gutachten der Fa. Müller-BBM vom 
22.11.2019, Notiz Nr. 143943/03, bei, in dem die Schallimmissionen der Planvarianten Nord 
und Süd untersucht werden. Bei der Planvariante Nord handelt es sich um eine Alternativfläche 
zur aktuellen Planung, die nördlich des Firmengeländes der Lech-Stahlwerke (LSW) liegt. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Pegelerhöhung durch die Planvariante Nord an 
drei Immissionsorten, an denen bereits Überschreitungen des Orientierungswerts vorliegen, 
gegenüber der Planvariante Süd höher ist. An einem Immissionsort (IO 02, Zollsiedlung) ist sie 
mit 0,1 dB(A) um 0,2 dB(A) geringer als bei der Planvariante Süd. Das Gutachten ist aus hiesi-
ger Sicht plausibel. Allerdings besteht auf S. 3 in Tabelle 1 ein redaktioneller Fehler. Hier wur-
den in den beiden rechten Spalten falsche Schallemissionskontingente angegeben. Gerechnet 
wurde aber mit den richtigen, wie sie auch im Bebauungsplan festgesetzt werden sollen.  
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Auch in dem Gutachten zur Luftreinhaltung (s. Müller-BBM Bericht Nr. 141171/04 vom 
22.11.2019) wurden die Flächengrößen entsprechend der vorliegenden Planung angepasst. 
Nach Aussage des Gutachters hat dies jedoch keine Auswirkungen auf die Immissionen.  
 
In der Begründung zum Bebauungsplan steht unter Ziffer 13.5.2 (Gesamtverkehrslärmbetrach-
tung, S. 86) die Aussage, dass durch den planbedingten Fahrverkehr keine Pegelanhebung 
ausgelöst ist. Diese Aussage ist nicht richtig, da die Pegelanhebung zwischen 0,1 dB(A) und 
0,4 dB(A) liegt, wie aus der Tabelle auf S. 86, die über der Aussage steht, ersichtlich ist. Dieser 
Satz sollte daher entweder gestrichen oder entsprechend angepasst werden. Die darauffol-
gende Feststellung, dass die Schwelle zur konkreten Gesundheitsgefährdung durch die Ge-
samtverkehrslärmbelastung nicht überschritten wird, ist jedoch auch unter Berücksichtigung 
der Pegelanhebungen richtig.  
 
Für die Ziffer 13.5.3 (Gesamtlärmbelastung, S. 86) gilt die gleiche Aussage wie für die Ziffer 
13.5.2.  
 
Im Hinblick auf die Bewertung der Pegelerhöhung am Immissionsort IO 02 (Zollsiedlung) ergibt 
sich keine Änderung der hiesigen Aussage aus der Stellungnahme vom 26.07.2019, Az.: 55.5-
I-060-19. 
 
 
Augsburg, den 10.03.2020 
Im Auftrag 
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11. Änderung des Flächennutzungsplanes des Marktes 
Meitingen; 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet am nördli-
chen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H 3/72 und 
westlich der Kreisstraße A 29“ mit 1. Teiländerung des Bebau-
ungsplanes „Lohwald – südlich der Lech-Stahlwerke“ des 
Marktes Meitingen 
Beteiligung der Behörden im Verfahren gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

zu den o.g. Verfahren nimmt die untere Naturschutzbehörde am 
Landratsamt Augsburg Stellung wie folgt: 
 
Zusammenfassung: 
 
Die in den Planunterlagen dargestellte Erweiterung des Stahl-
werks verursacht Eingriffe in Natur und Landschaft in erheblichem 
Umfang und wird zu einer wesentlichen Veränderung des dortigen 
Lebens- und Landschaftsraumes führen. Der Eingriff wird in erster 
Linie durch Überbauung und Versiegelung einer Fläche von 
16,7 ha verursacht; für vorgezogene artenschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) erfolgt ein zusätzlicher 
Eingriff in den Waldbestand des Lohwalds auf weiteren 2,3 ha. Der 
Eingriff erfolgt zum Großteil auf Laubwald-Sukzessionsflächen 
(48 %), Nadelhochwald (35 %) und Laubwald (15 %). Die Planung 
löst einen naturschutzrechtlichen Kompensationsbedarf von 
19,9 ha aus und sieht Kompensationsflächen auf 28,3 ha vor. Für 
die Überkompensation in Höhe von 8,4 ha ist die Einbringung in 
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ein naturschutzrechtliches Ökokonto und Anrechnung bei künftigen kompensationsbedürftigen 
Vorhaben vorgesehen. 
Durch die Rodung der Waldflächen wird eine Vielzahl von Lebensraumfunktionen kurzfristig nur 
noch auf der verbleibenden Restfläche des Lohwaldes (ca. 25 ha) zum Tragen kommen; die Ro-
dung kommt einer Störung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts gleich, das vorhandene 
Lebensraumpotential wird eine Minderung erfahren – insbesondere für Tierarten, die auf einen 
alten Baumbestand mit Quartierstrukturen angewiesen sind. Der verbleibende Lohwald wird 
durch den Waldumbau und die Mittelwaldnutzung an Strukturreichtum gewinnen und im Hinblick 
auf die Eignung als Lebensraum nicht nur für das Wald-Wiesenvögelchen, sondern auch für un-
zählige weitere Tier- und Pflanzenarten eine Aufwertung gegenüber dem aktuellen Zustand er-
fahren; durch die Planung wird diese aus naturschutzfachlicher Sicht positive Entwicklung im 
südlichen Teil des Lohwaldes zudem bauplanerisch und somit langfristig gesichert. Das vorge-
legte Gutachten zum Artenschutz kommt nachvollziehbar zu dem Ergebnis, dass artenschutz-
rechtliche Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) für viele Arten nicht erfüllt sind. Für den Großen Abendsegler, die Rauhautfleder-
maus, die Wasserfledermaus, den Scharlach-Plattkäfer, höhlenbrütende Vogelarten und baum- / 
gebüschbrütende Vogelarten ist laut Gutachten bei Planausführung das Eintreten artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nicht auszuschließen; unserer Ansicht nach trifft dies zusätzlich 
auch für die Mopsfledermaus zu. In diesen Fällen wäre die Erteilung einer artenschutzrechtlichen 
Ausnahmegenehmigung durch die höhere Naturschutzbehörde möglich, sofern die Ausnahme-
gründe nach § 45 Abs. 7 Satz 1 und 2 BNatSchG vorliegen; dies kann erst auf Ebene eines 
konkreten Antrags geprüft werden. 
 
Allgemeine Anmerkungen: 
 
In den Textteil (Festsetzungen) des Bebauungsplans sollten folgende Punkte noch aufgenommen 
werden: 

 Zu jedem konkreten Antrag (Bau- / immissionsschutzrechtlicher / wasserrechtlicher An-
trag) im Sondergebiet sind folgende Unterlagen zum Naturschutz vorzulegen: Unterlage 
zum Artenschutz (inkl. Betroffenheiten, Vermeidungsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen, 
Dokumentation bereits durchgeführter CEF-Maßnahmen inkl. Erfolgskontrolle), Aus-
gleichsflächenplan (mit Darstellung / Nachweis der konkret zugewiesenen Ausgleichsflä-
chen-Teilfläche und mit detaillierter Maßnahmenbeschreibung, z.B. Pflanzplan und Be-
wirtschaftungskonzept), Beleuchtungskonzept. 

 Bei konkreten Bauvorhaben ist darauf zu achten, dass Fallen für Reptilien und Amphibien 
(z.B. Schächte) vermieden werden. 

 
Im Textteil (Festsetzungen) zum Bebauungsplan ist ein nächtliches Lärmkontingent aufgenom-
men. Dieses kann nachteilige Auswirkungen auf die Tierwelt – insbesondere auf Fledermäuse – 
haben; die konkreten Auswirkungen können jedoch von Seiten der unteren Naturschutzbehörde 
nicht beurteilt werden. 
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Artenschutz: 
 
In den vorgelegten, sehr umfangreichen und detailliert ausgearbeiteten Planunterlagen wird der 
vorhandene Zustand von Natur und Landschaft unseres Erachtens zutreffend erfasst und be-
schrieben. Im Umweltbericht wird zum Schutzgut Arten aufgeführt, dass das Plangebiet, insbe-
sondere TG Ost ein hohes und bedeutsames Artenspektrum und damit eine hohe Bedeutung als 
Lebensraum aufweist. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans kommt es zu einem Verlust un-
zähliger Habitatstrukturen und Lebensräume vieler Tier- und Pflanzenarten. Gemäß den Vorga-
ben des Gesetzgebers ist bei zulassungsbedürftigen Eingriffsvorhaben eine Prüfung des beson-
deren Artenschutzrechts nur für die „europäischen Arten“ (d.h. Tier- und Pflanzenarten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten) sowie sog. „Verantwortungsarten“ 
erforderlich (§ 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG). Für alle weiteren Arten erfolgt keine gesonderte 
artenschutzrechtliche Betrachtung, sondern eine generalisierende Berücksichtigung des Arten-
schutzes im Rahmen der Eingriffsregelung; Beeinträchtigungen gelten hierbei i.d.R. durch die 
ersatzweise Herstellung des betroffenen Lebensraums als ausgeglichen. Dies wurde im vorlie-
genden Gutachten zum Artenschutz von Herrn Dr. Stickroth korrekt umgesetzt. 
 
Demnach sind an saP-relevanten Arten insbesondere Fledermäuse, die Zauneidechse, das 
Wald-Wiesenvögelchen, Waldvogelarten sowie potentiell totholzbewohnende Käfer von den im 
Bebauungsplan vorgesehenen Vorhaben betroffen. Das Gutachten zum Artenschutz schlägt eine 
Vielzahl an Maßnahmen zur Vermeidung, vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnah-
men) sowie Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands (FCS-Maßnahmen) vor. Das 
Gutachten kommt zu dem Schluss, dass unter Umsetzung dieser Maßnahmen die Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG nicht erfüllt sind bzw. es zu keiner nachhaltigen Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der Populationen kommt. 
Grundsätzlich wird das Gutachten zum Artenschutz von Herrn Dr. Stickroth mit Fachbeiträgen 
von Frau Lustig (Fledermäuse) und Herrn Dolek (Tagfalter) sowie das Dokument „Management-
plan für das Wald-Wiesenvögelchen mit Umsetzungskonzept Mittelwald“ inkl. detaillierter Maß-
nahmenbeschreibung für die Parzellen des Mittelwalds und den Lichtungskorridor aus Sicht der 
Höheren und der Unteren Naturschutzbehörde als geeignet angesehen, um den speziellen Ar-
tenschutz beurteilen zu können. Für die fachliche Beurteilung, die u.a. auch die Wirksamkeit von 
möglichen CEF- und FCS-Maßnahmen für diese Artengruppen einschließt, besteht aus unserer 
Sicht eine hohe Prognosesicherheit, da ausreichende Kenntnisse zu den betroffenen Arten und 
den vorgeschlagenen Maßnahmen vorhanden sind. 
 
Die Aussagen bezüglich des Eintretens von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 i.V.m. § 44 
Abs. 5 BNatSchG hinsichtlich der Artengruppen Pflanzenarten, Säugetiere (ohne Fleder-
mäuse), Reptilien, Amphibien, Käfer und Vögel sind unseres Erachtens nachvollziehbar und 
plausibel. Für den Scharlach-Plattkäfer, höhlenbrütende Vogelarten und baum- / gebüschbrü-
tende Vogelarten ist laut Gutachten bei Planausführung das Eintreten artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände nicht auszuschließen; in diesen Fällen ist die Erteilung einer artenschutzrechtli-
chen Ausnahmegenehmigung durch die höhere Naturschutzbehörde möglich, sofern die Ausnah-
megründe nach § 45 Abs. 7 Satz 1 und 2 BNatSchG vorliegen. Ob dies der Fall ist, kann erst auf 
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Ebene des konkreten Vorhabens entschieden werden, also im baurechtlichen oder immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsantrag. 
 
Beim Vergleich verschiedener Literaturangaben liegt die bei der Zauneidechse hier vorgesehene 
Fläche an Ersatzhabitat pro Individuum im mittleren Bereich. Dies ist aus unserer Sicht in Ord-
nung, da die Qualität des Habitats auch von der Gestaltung und Ausstattung abhängt. Die Pla-
nung hierzu ist unserer Meinung nach gut, sollte jedoch für die ausführende Baufirma ausführli-
cher gestaltet werden bzw. muss die ausführende Firma alternativ durch einen Experten im Rah-
men der ökologischen Baubegleitung detailliert eingewiesen werden. 
 
Hinsichtlich der Artengruppe Fledermäuse wurde eine aktuelle Kartierung mit Aufnahme der 
Quartiermöglichkeiten ergänzt. Die methodische Vorgehensweise der Erfassung entspricht dem 
aktuellen Stand, die Ergebnisse der Kartierung sind plausibel. 
 
Entsprechend dem Artenschutz-Gutachten von Herrn Dr. Stickroth bestehen im Eingriffsgebiet 
mindestens 54 Bäume mit fledermausrelevanten potentiellen Quartierstrukturen, die bei Umset-
zung des Vorhabens entfallen werden. Ergebnisse der Quartierkartierung im südlichen Lohwald 
liegen der unteren Naturschutzbehörde derzeit nicht vor, sodass keine Aussage darüber möglich 
ist, ob die Quartierdichte im und außerhalb des Eingriffsbereichs ähnlich hoch ist. 
Im Lohwald wurden 13 Fledermausarten sicher nachgewiesen, bei drei weiteren Arten ist ein 
Vorkommen anzunehmen und drei weitere Arten kommen potentiell vor; für insgesamt 9 Fleder-
mausarten ist der Lohwald laut Gutachten von hoher Bedeutung entweder als Quartier- oder 
Nahrungslebensraum oder beides. Die Kartierung ergab, dass insbesondere die Bereiche Ia (im 
Nordwesten des Sondergebiets) und IIIb (im Nordosten des Sondergebiets) von großer Bedeu-
tung für die bestehenden Fledermausvorkommen sind. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, 
dass eine Betroffenheit von Fledermäusen gegeben ist und dass eine 100 %-ige Wirksamkeit der 
vorgeschlagenen Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen nicht prognostiziert werden kann; aus die-
sem Grund empfiehlt der Gutachter die Beantragung einer artenschutzrechtlichen Ausnahmege-
nehmigung für den Großen Abendsegler, die Rauhautfledermaus, die Wasserfledermaus. 
 
Aus Sicht des Naturschutzes ist das Gutachten in Bezug auf Fledermäuse vollständig und größ-
tenteils plausibel. Eine Betroffenheit ist auch unserer Ansicht nach gegeben. 
Das Eintreten des Verbotstatbestands der Tötung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 1 BNatSchG kann für die meisten Fledermausarten durch die Einhaltung der Vermei-
dungsmaßnahmen VM-1a (Rodung von Bäumen ist ausschließlich zwischen 1.9. und 31.10. ei-
nes Jahres), VM-1b (Kontrolle auf Anwesenheit und Einwegverschluss von Höhlen), VM-1c (Ein-
haltung Bauzeitenregelung und Einwegverschluss bei vorhandenen künstlichen Fortpflanzungs-
hilfen) sowie VM-2 (Bauzeitenregelung Gebäudeabriss) wirkungsvoll vermieden werden.  
Von Seiten des Naturschutzes kann dem Artenschutzgutachten nicht gefolgt werden bzgl. des 
Nicht-Eintretens des Tötungsverbotstatbestands im Hinblick auf folgende Arten: 

 Großer Abendsegler 

 Rauhautfledermaus 

 Mopsfledermaus 
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Der Große Abendsegler kommt ganzjährig im Lohwald vor und überwintert in Höhlenquartieren. 
Da Baumhöhlen innerhalb des Stamms oftmals eine große Ausdehnung erreichen, ist eine Über-
prüfung mit einer Endoskopkamera kein sicheres Ausschlusskriterium. Aus diesem Grund kann 
trotz Vermeidungsmaßnahmen eine Tötung von Einzelindividuen nicht ausreichend sicher aus-
geschlossen werden und muss eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung hinsichtlich 
der Tötung des Großen Abendseglers beantragt werden. 
Da die Rauhautfledermaus ganzjährig im Lohwald vorkommt und da deren Quartiere hinter ab-
stehender Borke leicht übersehen werden, kann eine zeitliche Rodungs- / Gebäudeabrissbe-
schränkung sowie eine Kontrolle von Höhlen vor der Rodung eine Tötung nicht ausreichend si-
cher ausschließen (entspricht auch Aussage des Artenschutzgutachtens, S. 73). Aus diesem 
Grund muss eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung auch hinsichtlich der Tötung der 
Rauhautfledermaus beantragt werden. 
Da bei der Mopsfledermaus auch Winterquartiere in Bäumen möglich sind und da deren Quartiere 
hinter abstehender Borke leicht übersehen werden, kann eine zeitliche Rodungsbeschränkung 
sowie eine Kontrolle von Höhlen vor der Rodung eine Tötung nicht ausreichend sicher ausschlie-
ßen. Aus diesem Grund muss eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung auch hinsicht-
lich der Tötung der Mopsfledermaus beantragt werden. 
 
Gem. § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG liegt das Zerstörungsverbot für Lebensstätten nach § 44 

Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG nicht vor, wenn die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Zur ersatz-
weisen Schaffung von Fledermaus-Quartieren im verbleibenden südlichen Teil des Lohwaldes 
wird eine Vielzahl an CEF-Maßnahmen vorgeschlagen, die eine Kombination aller nach derzeiti-
gem wissenschaftlichem Stand gängigen und von den Experten der Koordinationsstelle für Fle-
dermausschutz Bayern empfohlenen Methoden umfasst. Aus Sicht des Naturschutzes sind die 
geplanten CEF-Maßnahmen auch vom Umfang her geeignet, sodass bei der entsprechenden 
Vorlaufzeit die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang für die meisten Fledermausarten weiterhin erfüllt werden 
dürfte. Dies betrifft nicht folgende Arten, bei welchen sowohl laut Artenschutzgutachten als auch 
nach Einschätzung des Naturschutzes das Verbot der Zerstörung von Lebensstätten ausgelöst 
wird: 

 Großer Abendsegler 

 Wasserfledermaus 

 Rauhautfledermaus 
Beim Großen Abendsegler werden eingriffsbedingt mindestens 50 % des Quartierangebots zer-
stört, bei der Wasserfledermaus mindestens 60 % des Quartierangebots; hier kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, deswegen muss 
eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung bei der höheren Naturschutzbehörde bean-
tragt werden. 
 
Laut Planung ist vorgesehen, den Entfall von Nahrungslebensräumen und Jagdhabitaten auf den 
geplanten Ersatzaufforstungsflächen zu kompensieren (CEF-2a und CEF-2b). Die hierzu im Ar-
tenschutzgutachten formulierten Maßnahmen sind hierfür geeignet. Darüber hinaus sollte jedoch 



 

S. 6 

beachtet werden, dass dichter Jungwald für Fledermäuse zunächst wenig attraktiv ist. Um die 
Attraktivität zu steigern, könnten innerhalb der Aufforstungsflächen (Ausgleichsflächen A3 und 
A4) zunächst einige Weidenstecklinge gepflanzt werden, die schnell höhere Strukturen bilden. 
Damit die Ersatzaufforstung als Jagdgebiet für Fledermäuse auch später geeignet ist, muss die 
Aufforstung sehr locker durchgeführt werden, sodass ein sehr lichter Wald entsteht. Diese Anfor-
derungen weichen teilweise von den mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
bereits vorab getroffenen Abstimmungen ab; der Grund hierfür ist, dass sich das Ausmaß der 
Betroffenheit von Fledermäusen erst im Nachgang herausgestellt hat. Die konkrete Ausführung 
der Aufforstung kann aus unserer Sicht auf Ebene der Ausführungsplanung bzw. innerhalb der 
mittlerweile bereits vorgezogen vorgelegten Erstaufforstungsanträge abgestimmt und festgelegt 
werden. 
 
Der verbleibende Lohwald wird durch die Bahnlinie Augsburg-Donauwörth von der Aufforstungs-
fläche A3 (= neu zu schaffendes Jagdgebiet) getrennt. Um das Kollisionsrisiko und damit eine 
erhöhte Fledermausmortalität beim Flug zwischen Habitat- und Jagdgebiet zu minimieren, sollten 
an der Bahnlinie beidseitig Überflughilfen für Fledermäuse durch eine dichte, lineare Pflanzung 
von Bäumen geschaffen werden. Dies ist als Vermeidungsmaßnahme in die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes aufzunehmen. 
 
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb bei CEF-1a nur acht Stammstücke mit Höhlungen „versetzt“ 
werden sollen, wo doch mindestens 54 Bäume mit Quartierstrukturen bzw. mindestens 20 Bäume 
mit Höhlenquartieren im Eingriffsbereich liegen und gefällt werden. Besser wäre es, möglichst 
viele geeigneten Stammstücke mit Höhlungen, die der Rodung zum Opfer fallen, im verbleiben-
den Wald anzubringen und die CEF-Maßnahme dahingehend umzuformulieren (vgl. CEF-1f). 
 
Durch die Ausweisung des Sondergebiets werden kleinflächig potentielle Lebensräume des 
Wald-Wiesenvögelchens sowie ein in 2017 noch bestehender aber mittlerweile aufgrund von 
natürlicher Sukzession nicht mehr geeigneter Lebensraum überbaut. Hierdurch wird jedoch kein 
Verbotstatbestand ausgelöst, wenn die ökologische Funktion der Habitate im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 BNatSchG). 
Das Maßnahmenpaket (Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) für 
das Wald-Wiesenvögelchen erscheint sehr umfangreich und gut durchdacht. Der verbleibende 
Lohwald wird durch den Waldumbau und die Mittelwaldnutzung an Strukturreichtum gewinnen 
und im Hinblick auf die Eignung als Lebensraum nicht nur für Tagfalter, sondern auch für unzäh-
lige weitere Tier- und Pflanzenarten eine Aufwertung gegenüber dem aktuellen Zustand erfahren. 
Als Hauptproblem für eine dauerhafte Sicherung der Population des Wald-Wiesenvögelchens 
zeichnet sich der hohe Nährstoffreichtum im gesamten Lohwald ab. Ob sich die Population im 
Gebiet halten und vergrößern lässt, hängt deswegen u.a. davon ab, wie effektiv die Maßnahmen 
zum Nährstoffentzug wirken. Aus Sicht des Naturschutzes wird in den vorgelegten Planungen 
hierfür das möglichste vorgesehen. Die Maßnahmen für das Wald-Wiesenvögelchen sind aus 
unserer Sicht somit geeignet, den Habitatverlust zu kompensieren; die entfallenden (teilweise nur 
potentiellen) Habitate sowie der Lebensraum mit dem 2017-er Hauptvorkommen sind gemäß Ex-
perteneinschätzung von Herrn Dolek zu nährstoffreich, oftmals nur punktuell für das Wald-Wie-
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senvögelchen geeignet und im Anfangsstadium einer natürlichen Sukzession, die bei Fortschrei-
ten den Lebensraum schrittweise entwerten und für das Wald-Wiesenvögelchen unbrauchbar 
machen wird. Durch die Planung entfallen zwar kleinflächig Habitate, jedoch werden bestehende 
Habitate langfristig gesichert und durch die geplanten Maßnahmen neue, geeignete Habitate 
etabliert. 
Basierend auf den vorliegenden Daten sowie auch nach Rücksprache mit der Höheren Natur-
schutzbehörde kommt die Untere Naturschutzbehörde somit zum Schluss, dass bei Ausführung 
der Planung keine Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatSchG hinsichtlich 
dem Wald-Wiesenvögelchen erfüllt werden, sofern die vorgeschlagenen Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen vollumfänglich ausgeführt und später in den Genehmigungsbescheid für konkrete 
Vorhaben übernommen werden. 
 
Bei der Ansaat der Ausgleichsfläche A5 (Lichtungskorridor) ist eine Saatgutmischung zu verwen-
den, die auch Sauergräser bzw. allgemein wintergrüne, heimische Gräser als wintergrüne Rau-
pennahrung enthält. Zur Förderung der Raupennahrung können auch wintergrüne Grasbestände 
aus dem Eingriffsbereich in den Bereich von A5 versetzt werden, wie von Herrn Dolek vorge-
schlagen. Dies sollte v.a. im Textteil (Festsetzungen) des Bebauungsplans auf S. 19 ergänzt 
werden. Weiterhin sollte hier ergänzt werden, dass eine Mahd nur abschnittsweise erfolgen darf, 
wie im Maßnahmenkonzept zum Lichtungskorridor (Dokument „Managementplan für das Wald-
Wiesenvögelchen mit Umsetzungskonzept Mittelwald“) korrekt erfasst. 
 
Beim Maßnahmenkonzept für die Flächen für das Wald-Wiesenvögelchen (Dokument „Manage-
mentplan für das Wald-Wiesenvögelchen mit Umsetzungskonzept Mittelwald“, Anhang Lich-
tungskorridor) sollte auch für die Maßnahmenflächen CH1 bis CH8 eine Ansaat nach erfolgtem 
Oberbodenabzug geprüft und ggf. ergänzt werden. 
 
FFH-Verträglichkeit: 
 
Zu diesem Thema erfolgte von Seiten der unteren Naturschutzbehörde eine Äußerung in der 
Stellungnahme vom 23.07.2019 während der vorgezogenen Öffentlichkeits- und Trägerbeteili-
gung; die Anregung wurde als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. Insofern ist hierzu 
keine weitere Äußerung notwendig. 
 
Geplantes Ökokonto: 
 
Hinsichtlich der geplanten Aufnahme der Überkompensation in Höhe von 8,4 ha in ein natur-
schutzrechtliches Ökokonto reicht die reine Erwähnung in den Bebauungsplanunterlagen nicht 
aus. Das Verfahren zur Aufnahme in ein Ökokonto läuft außerhalb des Bebauungsplanverfah-
rens, jedoch wird darum gebeten, den folgenden Hinweis zu beachten bzw. entsprechend wei-
terzugeben: Es wird dringend empfohlen, für diese Ökokontofläche den entsprechenden Melde-
bogen des Landesamtes für Umwelt auszufüllen und zusammen mit den restlichen Unterlagen 
zur Prüfung an die untere Naturschutzbehörde zu senden. Entsprechend der Vorabstimmungen 
ist eine Anrechnung als Ökokonto nach derzeitigem Kenntnisstand aus Sicht der Unteren Natur-
schutzbehörde möglich. 
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Redaktionelle Anmerkungen: 
 
Im Textteil (Festsetzungen) sind auch zur zweiten Auslegung noch in § 8 Abs. 2 bis 5 bei allen 
vier Kompensationsflächen hinsichtlich der Artenlisten für Gehölze fehlerhafte Verweise enthal-
ten. Zum Teil wird auf falsche Paragraphen verwiesen, zum Teil wird auf falsche Absätze verwie-
sen. Es wird darum gebeten, jeden einzelnen dieser Verweise nochmals zu prüfen und zu korri-
gieren. 
 
Im Textteil (Festsetzungen) in § 8 Abs. 4 Nr. 3d ist eine falsche Formulierung einkopiert worden; 
diese sollte abgeändert werden, sodass sie sich auf die Ausgleichsfläche A3 und nicht auf A1 
bezieht. 
 
Im Textteil (Festsetzungen) fehlt in § 9 die in der saP aufgeführte Vermeidungsmaßnahme VM-
3c. Wir bitten um Ergänzung. 
 
Im Textteil (Festsetzungen) in § 9 Abs. 4 Nr. 3c ist ein Schreibfehler unterlaufen. Statt „FCS-6c“ 
müsste es korrekt „CEF-6c“ lauten. 
 
Der Fachbeitrag zum Artenschutz („spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“) von Herrn Dr. Stick-
roth vom 22.11.2019 zieht zum Teil veraltete Angaben zur Roten Liste Bayern heran. Die Rote 
Liste Bayern wird seit 2016 für verschiedene Artengruppen sukzessive aktualisiert; so liegt z.B. 
für Reptilien eine Version von 2019 vor, bei der die Zauneidechse nicht mehr auf der Vorwarn-
stufe, sondern auf Stufe 3 eingeordnet wurde. Für das Ergebnis der speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung hat dies jedoch keinen Einfluss. 
 
Im Fachbeitrag zum Artenschutz („spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“) von Herrn Dr. Stick-
roth vom 22.11.2019 wird auf S. 58 § 44 Abs. 3 Satz 3 Ziffer 2 BNatSchG genannt. Diese Rechts-
quelle existiert nicht (mehr) und stammt evtl. aus einer älteren Ausgabe des BNatSchG. Gemeint 
ist wohl § 45 Abs. 7 BNatSchG. Wir bitten um Überprüfung und Korrektur. 
 
Im Fachbeitrag zum Artenschutz („spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“) von Herrn Dr. Stick-
roth vom 22.11.2019 ist auf S. 86 bei der Wasserfledermaus angekreuzt, dass die Ausnahmevo-
raussetzungen nicht erfüllt sind. Dies entspricht nicht der Aussage des zugehörigen Texts, des-
wegen gehen wir davon aus, dass es sich beim Kreuzchen um einen Fehler handelt. Wir bitten 
um Überprüfung und Korrektur. 
 
Im Fachbeitrag zum Artenschutz („spezielle artenschutzrechtliche Prüfung“) von Herrn Dr. Stick-
roth vom 22.11.2019 ist auf S. 144 beim Gesamtfazit wohl ein Schreibfehler unterlaufen: Korrekt 
müsste das Fazit basierend auf den vorherigen Einschätzungen wohl lauten, dass es nicht zu 
einer nachhaltigen Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen der Arten 
kommt. 
 



 

S. 9 

Im Dokument „Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und Nachweis der Ausgleichsflächen“ ist bei 
der Angabe der gesamten Eingriffsfläche nach Naturschutzrecht auf S. 5 wohl ein Tippfehler un-
terlaufen. Statt der angegebenen 189.513 m2 müsste entsprechend der vorangehenden Angaben 
zu den Teilflächen korrekt 189.930 m2 angegeben werden. Bei der Bilanzierung in der Tabelle 
auf S. 8 wurde korrekterweise mit 189.930 m2 Eingriffsfläche gerechnet, somit ist die Bilanzierung 
richtig. 
 
 
Der Markt Meitingen wird gebeten, die o.g. Punkte im weiteren Planungsverlauf zu berücksichti-
gen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

     



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Donauwörth     

    
 

WWA Donauwörth - Postfach 14 52 - 86604 Donauwörth 
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Standort 
Förgstraße 23 
86609 Donauwörth 

Telefon / Telefax 
+49 906 7009-0 
+49 906 7009-136 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-don.bayern.de 

www.wwa-don.bayern.de 

 

 

Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebau-

ungsplans H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ mit 1. Teiländerung des Be-

bauungsplans „Lohwald – südlich der Lech-Stahlwerke“  

- Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zu o. g. Aufstellung des Bebauungsplanes sowie zur 1. Teiländerung des Bebau-
ungsplanes „Lohwald – südlich der Lech-Stahlwerke“ erhalten Sie unsere Stellung-
nahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB als Träger öffentlicher Belange aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht.  
 
Wasserwirtschaftliche Würdigung 

Wir verweisen dazu auf unsere Stellungnahme vom 07.08.2019, Az.: 3-4622-A-
18018/2019 und unsere E-Mail vom 08.08.2019. 
 
Unsere Stellungnahmen sind weiterhin gültig. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 

 
 
Verteiler: 
Landratsamt Augsburg  mit der Bitte um Kenntnisnahme 

per E-Mail 
Markt Meitingen 
Schlossstraße 2  
86405 Meitingen 
 
T.Dahlmann@markt-meitingen.de 

 

Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung   +49 (906)  Datum 
Hr. Dahlmann / E-Mail vom 
30.01.2020 
 

3-4622-A-4704/2020 
   

  
@wwa-don.bayern.de 

27.02.2020 
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Dahlmann Thomas

Von:   ERSD-F-N @lew-verteilnetz.de>
Gesendet: Freitag, 6. März 2020 08:25
An: Dahlmann Thomas
Betreff: AW: 11. Änderung Flächennutzungsplan - Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrter Herr Dahlmann, 
 
vielen Dank, dass Sie uns über die Planungen informiert haben. 
 
Da unsere Hinweise in unserem Schreiben vom 23.07.2019 beachtet werden haben wir gegen die 11. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplans H3/72 und westlich der 
Kreisstraße A29“ in der Fassung vom 04.12.2019 keine Einwände. 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 

 
 

 

 

 
 

 
LEW Verteilnetz GmbH, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Markus Litpher;  
Geschäftsführer: Manfred Lux, Josef Wagner; Sitz der Gesellschaft: Augsburg;  
Handelsregister HRB 20929, Registergericht: Amtsgericht Augsburg; USt‐IdNr. DE 240432124 

 
Bevor Sie diese E‐Mail ausdrucken prüfen Sie bitte, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz geht uns alle an. 
 
 
Von: Dahlmann Thomas  
Gesendet: Donnerstag, 30. Januar 2020 10:14 
An: 'poststelle@reg‐schw.bayern.de'  
Betreff: 11. Änderung Flächennutzungsplan ‐ Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 04.12.2019 den Entwurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplans 
gebilligt. 
 
Als Träger öffentlicher Belange informieren wir Sie darüber, dass der gebilligte Entwurf der 11. Änderung, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A), zusammen mit der Begründung und dem Umweltbericht, sowie den wesentlichen 
Umweltinformationen und Stellungnahmen im Rathaus des Markts Meitingen, Schloßstr. 2, 86405 Meitingen im 
Obergeschoss, Bauamt, Gang zwischen Zi.Nr. 106 und 108, in der Zeit vom 
 

Montag, 10.02.2020 bis einschl. Dienstag 10.03.2020 
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Dahlmann Thomas

Von: @lew-verteilnetz.de>
Gesendet: Freitag, 6. März 2020 08:07
An: Dahlmann Thomas
Betreff: AW: BPlan SO nördlicher Lohwald - Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrter Herr Dahlmann, 
 
vielen Dank, dass Sie uns über die Planungen informiert haben. 
 
Da unsere Hinweise in unserem Schreiben vom 23.07.2019 beachtet werden haben wir gegen den Entwurf des 
Bebauungsplans „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplans H3/72 und westlich der 
Kreisstraße A29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplans „Lohwald – südlich der Lech‐Stahlwerke“ in der Fassung 
vom 04.12.2019 keine Einwände. 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüße 
 

 
 

 

 

 
 

 
LEW Verteilnetz GmbH, Schaezlerstraße 3, 86150 Augsburg; Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Markus Litpher;  
Geschäftsführer: Manfred Lux, Josef Wagner; Sitz der Gesellschaft: Augsburg;  
Handelsregister HRB 20929, Registergericht: Amtsgericht Augsburg; USt‐IdNr. DE 240432124 

 
Bevor Sie diese E‐Mail ausdrucken prüfen Sie bitte, ob dies wirklich nötig ist. Umweltschutz geht uns alle an. 
 
 
Von: Dahlmann Thomas  
Gesendet: Donnerstag, 30. Januar 2020 09:39 
An: 'poststelle@reg‐schw.bayern.de'  
Betreff: BPlan SO nördlicher Lohwald ‐ Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 04.12.2019 den Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet am 
nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplans H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ mit 1. Teiländerung des 
Bebauungsplans „Lohwald – südlich der Lech‐Stahlwerke“ gebilligt. 
 
Als Träger öffentlicher Belange informieren wir Sie darüber, dass der gebilligte Entwurf des Bebauungsplans 
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen (Teil B), zusammen mit der Begründung (Teil 
C) und dem Umweltbericht, sowie den wesentlichen Umweltinformationen, umweltbezogenen Gutachten und 
Stellungnahmen im Rathaus des Markts Meitingen, Schloßstr. 2, 86405 Meitingen im Obergeschoss, Bauamt, Gang 
zwischen Zi.Nr. 106 und 108, in der Zeit vom 
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Dahlmann Thomas

Von:  (StBA Augsburg) @stbaa.bayern.de>
Gesendet: Freitag, 31. Januar 2020 07:58
An: Dahlmann Thomas
Betreff: AW: 11. Änderung Flächennutzungsplan - Beteiligung nach § 4 Abs. 2 

BauGB

Markt Meitingen – 11. Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung des Bebauungsplans 
„Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H 3/72 und westlich der Kreisstraße 
A 29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplanes „Lohwald – südlich der Lech‐Stahlwerke“ im 
Paralellverfahren 
Hier:  Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
mit der 11. Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet 
am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H 3/72 und westlich der Kreisstraße A 29“ mit 1. 
Teiländerung des Bebauungsplans „Lohwald – südlich der Lech‐Stahlwerke“ im Paralellverfahren kann sich 
das Staatliche Bauamt Augsburg im Grundsatz einverstanden erklären. 
Wir bitten jedoch um erneute Beteiligung unserer Behörde im Rahmen der weiteren Verfahrensschritte. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen  

  

Staatliches Bauamt Augsburg  
Gebietsabteilung S2 Lkr. Augsburg 
Burgkmairstraße 12 
86152 Augsburg 
 

  
 

Internet: http://www.stbaa.bayern.de 
  
  
  
  

Von: Dahlmann Thomas <T.Dahlmann@markt‐meitingen.de>  
Gesendet: Donnerstag, 30. Januar 2020 10:14 
An: Poststelle (Reg Schwaben) <poststelle@reg‐schw.bayern.de> 
Betreff: 11. Änderung Flächennutzungsplan ‐ Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 04.12.2019 den Entwurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplans 
gebilligt. 
  
Als Träger öffentlicher Belange informieren wir Sie darüber, dass der gebilligte Entwurf der 11. Änderung, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A), zusammen mit der Begründung und dem Umweltbericht, sowie den wesentlichen 
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Dahlmann Thomas

Von: bauleitplanung@schwaben.ihk.de
Gesendet: Montag, 9. März 2020 13:58
An: Dahlmann Thomas; bauleitplanung@schwaben.ihk.de
Cc:  

Stellungnahme zur  11. Änderung des FNP mit Entwurf des Bebauungsplans „Sondergebiet 
am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplans H3/72 und westlich der Kreisstraße 
A29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplans „Lohwald – südlich der Lech-Stahlwerke“ 

Das au toma
Herunterla
aus dem In
aus Datens
von Micros
verhindert

 

Markt Meitingen 
11. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren, verbunden mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H 3/72 und 
westlich der Kreisstraße A 29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplanes „Lohwald – südlich der Lech-
Stahlwerke“ 

Stellungnahme als Träger öffentliche Belange nach § 4 BauGB  

  

Sehr geehrter Herr Dahlmann, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum o.g. Verfahren. 

Die IHK Schwaben begrüßt das Aufstellungsverfahren des o.g. Bebauungsplanes. Die vorzunehmenden 
Anpassungen ermöglichen es diversen Firmen der Max Aicher Unternehmensgruppe sich am Standort zu 
erweitern und diesen für die Zukunft zu sichern. Die angedachten Planungen entsprechen somit gem. § 1 Abs. 
6 Nr. 8 BauGB den Belangen der Wirtschaft und tragen zum Erhalt, zur Sicherung sowie Schaffung von 
Arbeitsplätzen bei. 

Wie aus den Planungsunterlagen hervorgeht, haben im Vorfeld umfangreiche Abwägungen stattgefunden. So 
wurde die Erweiterungsmöglichkeiten des Betriebsgeländes in alle Richtungen überprüft, wobei aufgrund der 
vorhandenen Infrastruktur (Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth bzw. Verlauf des Lechkanals) sowie von 
flächenbezogenen Schallleistungspegeln zur Sicherung gesunder und attraktiver Lebensverhältnisse im 
Gemeindegebiet nur eine Flächenentwicklung südlich des derzeitigen Standortes als umsetzbar erachtet wird. 
Aspekte des Artenschutzes und der Vegetation in diesem Gebiet wurden umfangreich untersucht. Im Anschluss 
erfolgte eine Abwägung zahlreicher Erweiterungsvarianten unter Einbindung der Unteren Naturschutzbehörde 
sowie der Unteren Forstbehörde. Somit wurde insgesamt sichergestellt, die verträglichste Erweiterungsoption 
zu identifizieren, um naturschutzrechtlichen Belangen bestmöglich Rechnung zu tragen. 

Die Tatsache, dass es sich bei dem südlich gelegenen Lohwald um ein als Bannwald deklariertes Gebiet 
handelt, welcher als besonders schützenswert eingestuft wurde, ist selbstverständlich in der 
Gesamtbetrachtung des Vorhabens entsprechend zu würdigen. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass eine Rodung 
im Bannwald entsprechend Art. 9 Abs. 6 des BauWaldG unter engen Voraussetzungen möglich ist, wenn 
sichergestellt wird, dass die angrenzend neu entstehende Waldfläche in ihrer Ausdehnung und Funktion dem zu 
rodenden Wald gleichwertig ist. In diesem Zusammenhang hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten in seiner Stellungnahme von 24.07.2019 bestätigt, dass die Ausgleichsfläche A3 trotz ihrer Lage die 
Ausgleichsfunktion in Bezug auf die zu rodenden Bannwaldflächen erfüllen kann. Darüber hinaus begrüßt die 
IHK Schwaben die angestrebte Aufforstung zusätzlicher Waldflächen, welche direkt an das derzeitige 
Lohwaldgebiet angrenzen (Ausgleichsfläche A4). 
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Unter der Prämisse, dass Realisierung von Ausgleichsflächen A3 westlich der Bahnstrecke dem dringend 
erforderlichen dreigleisigen Ausbau der Verbindung Augsburg-Donauwörth nicht im Wege steht, ergeben sich 
aus Sicht der IHK Schwaben keine Bedenken bei der Durchführung des Vorhabens. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
IHK Schwaben 
Stettenstr. 1 + 3 
86150 Augsburg 
Tel: 08213162-158 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung 

(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch) 

Wichtiger Hinweis: 

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im 
Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme 
ist es, dem Markt die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungser-
gebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, 
damit der Markt den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt dem Markt. 

 
1. Markt 

Meitingen 

 
 Flächennutzungsplan 11. Änderung    mit Landschaftsplan 

 Bebauungsplan "Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der  
Kreisstraße   A29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplans „Lohwald – südlich der Lech-Stahlwerke“  

für das Gebiet       

 mit Grünordnungsplan         mit Umweltbericht 

 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs   ja       nein 

 Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan       

 Sonstige Satzung       

 Frist für die Stellungnahme 10.03.2020 (§ 4 BauGB) 

 Frist: 1 Monat (§ 4 Abs. 2 BauGB) 

 2. Träger öffentlicher Belange 

 
Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach (Schwaben) 

 
Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel.Nr.) 

    

 2.1 Keine weitere Äußerung 

 2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB  
auslösen 
 
      

 2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 
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 2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht 
überwunden werden können (z. B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 

 

 Einwendungen        

  Rechtsgrundlagen       

  Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

       

 2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sach-
komplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 
Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Krumbach, 09.03.2020 
 
 
  
  
 
 

ALE Schwaben – Postfach 11 63 – 86369 Krumbach (Schwaben) 

Per E-Mail info@markt-meitingen.de 
Markt Meitingen 
Schloßstraße 2 
86405 Meitingen 

 

mailto:info@markt-meitingen.de
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Dahlmann Thomas

Von:  (aelf-au) @aelf-au.bayern.de>
Gesendet: Dienstag, 3. März 2020 15:01
An: Dahlmann Thomas
Betreff: Stellungnahme zu BPlan SO nördlicher Lohwald - Beteiligung nach § 4 Abs.2 BauGB
Anlagen: 20200303145945099666.pdf

Sehr geehrter Herr Dahlmann, 
 
anliegend erhalten Sie unsere Stellungnahme zu o.g. BPlan. Ergänzend darf ich darauf hinweisen, dass unseree 
Hinweise zu Teil B) Textliche Festsetzungen ebenso im Teil C) Begründung zu korrigieren sind: 
 ‐ das Wort "Fegespiralen " ist zu ersetzen durch "wirksame Einzelschutzmassnahmen" und 
 ‐ das Wort "Forstamt" ist zu ersetzen durch "Untere Forstbehörde (AELF)" 
 
Im Übrigen stehe ich Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg 
 
Abteilungsleiter ‐ Bereich Forsten ‐ 
Dienstgebäude 
Rommelsrieder Straße 9 
86420 Diedorf‐Biburg 
 

 

 
www.aelf‐au.bayern.de 
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Bebauungsplan SO-Gebiet nördlicher Lohwald mit 11 . Änderung Flächennutzungsplan 
Beteiligung gem. §4 Abs. 2 BauGB 

Strecke 5300, Augsburg- Nördlingen, km 16,25 - 17,0 beiderseits der Bahn 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigt, übersendet Ihnen hiermit 
folgende Gesamtstellungnahme zur o. g. Bauleitplanung. 

Gegen die geplante Bauleitplanung bestehen bei Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden 
Bedingungen/Auflagen und Hinweise aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine 
Bedenken. 

Immobilienrelevante Belange 

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass es bei den angrenzenden Bahnflächen um gewidmete 
Eisenbahnbetriebsanlagen handelt, die nicht der Planungshoheit der Kommune, sondern dem 
Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) unterliegen. Änderungen an Eisen
bahnbetriebsanlagen unterliegen demnach dem Genehmigungsvorbehalt des EBA (§§ 23 Abs. 1 
AEG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 2 S. 2 BEVVG i.V.m. § 18 AEG). 

Werden, bedingt durch die Photovoltaikanlage, Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kabeln, Lei
tungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestal
tungsanträge bei DB AG, DB Immobilien, Team Leitungskreuzungen, Barthstraße 12, 80339 
München zu stellen. 

Infrastrukturelle Belange 

Nach § 4 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) und § 2 der Eisenbahn-Bau- und Betriebs
ordnung (EBO) ist die Deutsche Bahn AG verpflichtet, ihren Betrieb sicher zu führen und die 
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Eisenbahninfrastruktur in betriebssicherem Zustand zu halten. ln diesem Zusammenhang weisen 
wir auf folgendes hin: 

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen und 
Emissionen (insbesondere Luft- und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Brems
staub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an be
nachbarter Bebauung führen können. 

Bei Einsatz von Arbeitsmaschinen, ist ein Sicherheitsabstand von >= 5,0 m zum Gleis einzuhal
ten, ansonsten ist eine Absicherung dieser mit Sicherungsplan und Sicherungsfirma erforderlich. 

Ein Schutzabstand von 3m zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung ist mit allen 
Fahrzeugen, Werkzeugen, Materialien, Personen sicherzustellen und einzuhalten. 

Baumaschinen im Rissbereich der Oberleitung (Gieisabstand =< 4m) sind bahnzuerden, ggf. 
muss die Oberleitung abgeschaltet und bahngeerdet werden. 

Bei Grabarbeiten innerhalb eines Umkreises von Sm um Oberleitungsmaste (5m ab Fundamen
taussenkante) ist ein Standsicherheitsnachweis durch einen EBA-zertifizerten Prüfstatiker vor
zulegen. 

Einfriedungen im Rissbereich der Oberleitung sind bahnzuerden, ggf. ist ein Prellleiter anzubrin
gen. 

Elektrisch leitende Teile im Handbereich (=2,50m) zu bahngeerdeten Anlagen sind ebenfalls 
bahnzuerden. 

Ein unbefugtes Betreten des Gleis- bzw. Gefahrenbereichs ist ggf. durch geeignete Maßnahmen 
vor während und nach den Bauarbeiten (Zaun) erforderlich. 

Es muss zu jeder Zeit verhindert werden, dass Signale und Schilder durch Baumaschinen und 
Materialien verdeckt werden oder der Gleisbereich nicht geräumt werden kann. 

Sollte geplant sein, den Bereich zwischen Bahnanlage und Photovoltaikanlage zu begrünen, wei
sen wir schon darauf hin, dass grundsätzlich Abstand und Art von Bepflanzungen so gewählt 
werden müssen, dass diese z. B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese 
Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt u. a.) ständig zu gewährleisten. 

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen müssen den Belangen der Sicher
heit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpflanzabständen ist die Bahn-richtlinie 
882 zu beachten. Die Endwuchshöhe evtl. zu pflanzender Bäume sollte 4 m nicht überschreiten. 
Ausgehend von der Endwuchshöhe der Bäume ist ein Abstand von 5 m zu den Stromleitungen 
einzuhalten. 

Wir weisen auf die Verkehrssicherungspflicht (§ 823 ff. BGB) des Grundstückseigentümers hin. 
Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der 
Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt wer
den. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung auf 
Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. 

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie 
sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbe
triebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen 
anzubringen. 

Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaikanlage 
keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. 
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Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen entstehen 
können (Vorlage Blendgutachten) und dass die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht 
durch Reflektionseffekte erhöht werden. 

Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen 
sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch 
Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forde
rungen freizustellen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der Leis
tungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, 
keine Ansprüche gegenüber der OB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahn
verkehrsunternehmen geltend gemacht werden können. 

Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist 
das Überschwenken der Bahnfläche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder 
herunterhängenden Haken verboten. Die Einhaltung dieser Auflagen ist durch den Bau einer 
Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragstel
ler bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen. 

Können bei einem Kraneinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, so ist mit 
der OB Netz AG eine kostenpflichtige Kranvereinbarung abzuschließen, die mind. 8 Wochen vor 
Kranaufstellung bei der OB Netz AG zu beantragen ist. 

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet 
werden. Sie sind ordnungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung 
in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. 

Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt 
werden (Ril 836.4601 ff.). Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und ln
standhaltungsmaßnahmen ist sicherzustellen. 

Die Vorflutverhältnisse (Bahnseitengraben) dürfen durch die Baumaßnahme, Baumaterialien, 
Erdaushub etc. nicht verändert werden. 

Hinweise für Bauten nahe der Bahn 

Der Eisenbahnverkehr darf durch die Maßnahme zu keiner Zeit eingeschränkt bzw. beeinflusst 
werden. 

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten 
Regeln der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingun
gen und einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. 

Ein gewolltes oder ungewolltes Hineingelangen in den Gefahrenbereich und den Sicherheits
raum der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame Maß
nahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. 

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. 
Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass un
ter keinen Umständen Baustoffe I Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelan
gen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von OB Liegenschaften je
derzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen ge
rechnet werden muss. 
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Grenzsteine, Grenzmarkierungen und Kabelmerksteine dürfen nicht beschädigt, verändert, ver
schüttet oder überdeckt werden. 

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden 
Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens 
abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine 
Haftung des Bauherrn ergeben. 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und 
dem Unterhalt, im Zusammenhang mit dem Eisenbahn betrieb, sind der Deutschen Bahn AG 

Schlussbemerkungen 

Alle angeführten gesetzlichen und technischen Regelungen sowie Richtlinien gelten nebst den 
dazu ergangenen oder noch ergehenden ergänzenden und abändernden Bestimmungen. 

Vorausgesetzt wird, dass die maßgebenden Vorschriften und Richtlinien vorhanden und bekannt 
sind. Die Richtlinien der OB sind kostenpflichtig unter der folgenden Adresse zu beziehen: 

DB Kommunikationstechnik GmbH 
Medien- und Kommunikationsdienste, 
Informations Iogistik, 
Kriegsstraße 136, 
76133 Karlsruhe 
Tel.: 0721/938·5965, Fax: 069/265-57986 
E-Mail: dzd-bestellservice@deutschebahn.com 
Online Bestellung: www.dbportal.db.de\dibs 

Wir bitten Sie, uns das Abwägungsergebnis zu gegebener Zeit zuzusenden und uns an dem 
weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Für Rückfragen zu diesem Verfahren, die Belange der Deutschen Bahn AG betreffend, bitten wir 
Sie, sich an den Mitarbeiter des Kompetenzteams Baurecht, , zu wenden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Bahn AG 
OB Immobilien, Region Süd 
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Herrn Thomas Dahlmann 
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Einwendungen bezüglich 11. Flächennutzungsplanänderung der 
Marktgemeinde Meitingen - Änderungsbereich Sondergebiet "Son

dergebiet am nördlichen Lohwald'
Einwendungen bezüglich Bebauungsplan "Sondergebiet am nördli

chen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der 

Kreisstraße A 29" des Marktes Meitingen
Unser Mandant: Markt Biberbach, Rathausplatz 1, 86485 Biberbach
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NICO F KUMMER
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Dahlmann,

in oben bezeichneter Angelegenheit nehmen wir zunächst nochmals 

Bezug auf unsere Schreiben vom 30.07.2019 und 20.08.2019 und die da

rin bereits im Hinblick auf die oben genannten Planungen für unsere 

Mandantschaft, den Markt Biberbach, erhobenen Einwendungen.
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nutzungsplanes als auch im Hinblick auf die beabsichtigte Aufstellung 

des Bebauungsplans „Sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich 

des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der Kreisstraße A29" auch 

weiterhin

KANZLEI MÜNCHEN 
Franziska-Bilek-Weg 9 
(Theresienhöhe)

80339 München 
Telefon. 08V / 545878-0 
Telefax: 089 / 545878-11 
muenchen@meidert-kollegen.de

KANZLEI KEMPTEN 
Am Stadtpark 4 
87435 Kempten 
Telefon: 0831 / 96060360 
Telefax: 0831 / 96060369 
kempten@meidert-kollegen de

Einwendungen

www.meidert-kollegen.de

STADTSPARKASSE AUGSBURG 
IBAN DE93 7205 0000 0000 1024 00 
SWIFT-BIC AUGSDE77XXX

DEUTSCHE BANK AUGSBURG 
IBAN. DE16 7207 0024 0067 4465 00 
SWIFT-BIC. DEUTDEDB720

- Meidert & Kollegen Rechtsanwälte Partnerschaft mbB<< im Partnerschaftsregister 
des Amtsgerichts Augsburg unter der Nr. PR 82 eingetragen

mailto:t.dahlmann@markt-meitingen.de
mailto:muenchen@meidert-kollegen.de
http://www.meidert-kollegen.de


2

MEIDERT& KOLLEGEN

erhoben werden.

Ergänzend zu den bereits in den oben genannten Schreiben erhobenen Einwendungen legen 

wir die Stellungnahme des Planungsbüros Godts vom 18.02.2020 (Anlage 1) vor, deren Inhalt 

wir in vollem Umfang zum Gegenstand der erhobenen Einwendungen machen. Weiterhin 

übermitteln wir die Stellungnahme des Ingenieurbüros igi Consult GmbH (Anlage 2) vom 

28.02.2020, die zwar im Hinblick auf die beabsichtigte Kapazitätserhöhung auf 1,4 Mio. t 

Rohstahl erstellt wurde, deren Ausführungen bezüglich des Immissionsschutzes jedoch auch 

für die vorliegenden Planungen maßgeblich sind.

Im Einzelnen soll nochmals ausdrücklich auf die folgenden Punkte hingewiesen werden:

1. Immissionen

Im Gutachten des Planungsbüros Godts wird explizit darauf hingewiesen, dass durch die 

vorhabenbedingte Rodung von 17,6 ha Bannwald sowie die Umwandlung weiterer 12,75 ha 

Immissionsschutzwald gravierende Folgen für das Schutzgut menschliche Gesundheit auf- 

treten, da die bisherige Filterfunktion des Lohwalds erheblich reduziert wird. Hierdurch 

werden sich die Immissionen an Lärm sowie luftgebundene Schadstoffe (Staub und Fein

staub) noch stärker auf die an die LSW angrenzenden Gemeinden - so auch auf unseren 

Mandanten - auswirken.

Hinzuweisen ist ferner auf die Ausführungen im Gutachten der igi Consult GmbH (Seite 7) 
zur Gebietseinstufung der zum Gemeindebereich unseres Mandanten gehörenden Zollsied

lung. Mit aus unserer Sicht zutreffenden Argumenten könnte insoweit von einem WR-Gebiet 

ausgegangen werden mit der Folge, dass hinsichtlich der Immissionsrichtwerte eine Herab

stufung in Richtung Zwischenwert zwischen WA- und Ml-Wert kaum begründbar erscheint.

Hinzuweisen ist ferner nochmals auf die Summationswirkung der vorhandenen bzw. künf

tig zu erwartenden Immissionen. Hierbei sind auch zu erwartende Immissionen im Hinblick 

auf weitere bevorstehende Erweiterungen zu berücksichtigen. Das oben genannte Verfahren 

bezüglich der Kapazitätserhöhung auf 1,4 Mio. t Rohstahl befindet sich bereits in einem fort

geschrittenen Stadium. Bezüglich der diesbezüglichen immissionsschutzrechtlichen Proble

me darf nochmals auf das Gutachten der igi Consult GmbH vom 28.02.2020 verwiesen wer

den.

In diesem Zusammenhang dürfen wir auch nochmals auf unser Schreiben vom 20.08.2019 

und das insoweit gerügte städtebauliche Gesamtkonzept - gerade bezüglich der Frage zum 

Umgang mit immissionsrechtlichen Konflikten - verwiesen werden. Die erforderliche Ge

samtbetrachtung hinsichtlich Lärm und Umweltauswirkungen bezüglich des Betriebs der 

Lech-Stahlwerke wurde bislang nicht vorgenommen. Dies wäre jedoch notwendig, um eine 

geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen.
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2. Alternativenprüfung

Aus naturschutzfachlichen, aber auch immissionsschutzrechtlichen Gründen wäre eine Er

weiterung der LSW nach Norden sinnvoller. Diese Alternativenprüfung wurde - insbeson

dere aufgrund Berücksichtigung der betrieblichen Belange des Betreibers - nicht in ausrei

chendem Maße vorgenommen.

3. Bedenken aufgrund der Flächenwahl der Ausgleichsfläche TG West

Durch die Lage/Wahl der Ausgleichsfläche A3 sind artenschutzrechtliche Konflikte zu er

warten, da diese Fläche räumlich-funktional von der Eingriffsfläche isoliert ist und somit den 

vorhabenbedingten funktionalen Verlust an Waldfunktionen für die Tierarten, insbesondere 

für flugunfähige Arten nicht kompensieren kann. Außerdem ist das Eintreten von arten

schutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu erwarten.

Zur näheren Erläuterung diesbezüglich dürfen wir auf die Stellungnahme Godts vom 

18.02.2020 verweisen.

4. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen

Nach den schlüssigen Ausführungen in der Stellungnahme Godts vom 18.02.2020, auf die 

Bezug genommen wird, wäre das Vorhaben der LSW erst zulässig, wenn die Lebensraum

funktionen (geeignete Brutbäume, Totholz, natürliches Höhlenangebot, Spaltenquartiere 

usw.) für die Arten im notwendigen Maß im räumlich-funktionalen Zusammenhang zur 

Verfügung stehen. Die insoweit bereits geplanten Vermeidungsmaßnahmen sind für die 

weitreichenden Eingriffe nicht ausreichend bzw. ungeeignet.

5. Artenschutz

In der Stellungnahme Godts vom 18.02.2020 werden weiter bestehende Mängel hinsichtlich 

des Gutachtens Stickroth aus dem Jahr 2019 dargelegt. Zusammenfassend bestehen weiter

hin durch die teilweise nicht nachvollziehbare und ungenügende Methodenwahl, unzu

reichenden Erfassungsumfang und veraltete Daten (Vegetation) beträchtliche Bedenken be
treffend des Artenschutzes, welche nur durch geeignete Kartierungen und Darstellung in 

dem Gutachten ausgeräumt werden können. Weiter können nur basierend auf geeigneten 

Kartierungsmethoden und aktuellen Daten effiziente und konkrete Vermeidungsmaßnah
men ergriffen und in den Plänen dargestellt werden. Dies gilt insbesondere für die Hasel

maus, Zauneidechse, Totholz bewohnende Käfer, Greifvögel, die besonders geschützten 

Pflanzenbestände und Tierarten.
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6. Nicht zu erteilende Rodungserlaubnis gemäß Art. 9 Abs. 6 S. 2 BayWaldG

Rechtliche Hindernisse für die beabsichtigte Planung bestehen auch deshalb, da die für die 

notwendige Rodung des Bannwalds erforderliche Erlaubnis gemäß Art. 9 Abs. 6 S. 2 

BayWaldG nicht erteilt werden kann.

So kann eine entsprechende Rodungserlaubnis nur dann erteilt werden, wenn sichergestellt 

ist, dass angrenzend an den vorhandenen Bannwald ein Wald neu begründet wird, der hin
sichtlich seiner Ausdehnung und seiner Funktionen dem zu rodenden Wald annähernd 

gleichwertig ist oder gleichwertig werden kann.

Aus der Bauleitplanung ergibt sich gerade nicht, dass hinsichtlich der Ausdehnung und 

Funktion ein annähernd gleichwertiger Wald entsteht oder entstehen kann. Eine Rodungser

laubnis kommt insoweit nicht in Betracht.

7. Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung

Die Bauleitplanung widerspricht auch den Zielen der Raumordnung, das heißt insbesondere 

den folgenden Zielen des Regional planes 9:

• Das von der Bauleitplanung betroffene Gebiet ist als landschaftliches Vorbehaltsgebiet 

„Lechauwald, Lechniederungen und Lechleite" bestimmt.

• Die Nutz-, Schutz-, Sozial- und Lebensraumfunktionen des Waldes, insbesondere auch 

im Lechtal, sollen dauerhaft erhalten und gegebenenfalls gestärkt werden.

• Die grünlandgenutzten Aueböden, u. a. im Lechtal, sollen erhalten werden.

• Die Artenvielfalt und die bedeutsamen Pflanzen- und Tiervorkommen, insbesondere 

auch in den Auebereichen des Lechs, sollen erhalten werden.

• Naturnahe Waldbestände, so insbesondere auch die Auwälder am Lech, sollen erhalten 

und gepflegt werden.

8. Fehlen eines städtebaulichen Gesamtkonzepts

Wie bereits oben dargelegt und in den bisherigen Einwendungsschreiben ausgeführt, lässt 
die vorliegende Planung ein städtebauliches Gesamtkonzept vermissen. Eine Gesamtbe

trachtung hinsichtlich Lärm und Umweltauswirkungen bezüglich des Betriebs der Lech- 

Stahlwerke ist bislang nicht erfolgt, auch eine ausreichende Prüfung von Alternativstandor

ten wurde nicht vorgenommen.
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Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung ist insbesondere hinsichtlich Immissionen 

und Umweltauswirkungen eine Gesamtbetrachtung unabdingbar. Vor allem auch im Hin
blick auf die diversen - und sich im Moment im Hinblick auf das Genehmigungsverfahren 

hinsichtlich Kapazitätserweiterung manifestierenden - Erweiterungsabsichten erscheint eine 

Gesamtbetrachtung im Rahmen einer ordnungsgemäß Abwägung zwingend geboten.

Anlagen
Anlage 1 

Anlage 2

Stellungnahme des Planungsbüros Godts vom 18.02.2020 

Stellungnahme des Ingenieurbüros igi Consult GmbH vom 28.02.2020
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Antrag der Lech-Stahlwerke GmbH auf wesentliche Änderung des Elektrostahl- und 

Warmwalzwerkes gemäß § 16 BImSchG durch Kapazitätserhöhung auf 1,4 Mio. Rohstahl im 

Jahr unter Festlegung von Zwischenwerten nach 6.7 TA Lärm auf dem Betriebsgrundstück 

in der Industriestrasse 1, Meitingen

Prüfung der Antragsunterlagen und Stellungnahme zum Schallimmissionsschutz

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Lech-Stahlwerke GmbH (LSW) beabsichtigen ihr Elektrostahl- und Warmwalzwerk im 

Süden von Meitingen zu erweitern und in diesem Zusammenhang eine Kapazitätserhöhung 

auf 1,4 Mio. t/a. Hierzu sind Begutachtungen durchgeführt und weitere Planunterlagen zum 

Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG erstellt worden.

Nach eingehender Prüfung der uns überlassenen Unterlagen zu den Erweiterungsabsichten 

der Lech-Stahlwerke GmbH, insbesondere schalltechnische Untersuchungen und Beurtei
lungen, teilen wir Ihnen nachfolgend unsere gewonnenen Erkenntnisse mit.

Insbesondere sind folgende, uns vorgelegten Unterlagen auf schallschutztechnische Belange 

betreffend die Zollsiedlung (Immissionsort IO 2) auf ihre Plausibilität hin durchgearbeitet wor
den und ersichtliche Ungereimtheiten, Unvollständigkeiten, fehlerhafte Rechenansätze, 
fehlerhafte Grundlagen und Interpretationen etc. aufgezeigt und schriftlich festgehalten wor
den.
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/6-5/ Rechtliche Stellungnahme zur schalltechnischen Genehmigungsfähigkeit, Dr. 
Christian P. Zimmermann, 03.09.2019.

In den nachfolgenden Ausführungen sind die Textpassagen, die den Antragsunterlagen Nr. 

/6-1/bis /6-5/entnommen sind, kursiv dargestellt. Unsere eigenen Anmerkungen sind in 

Normalschrift gehalten.

Unterlage 6-2
- Schalltechnische Untersuchung zur Ermittlung der Geräusch-Vorbelastung, 

Fa. BEKON, 03.09.2019;

Seite 4 - Kap. Begutachtung

Es soll die im Umfeld des Betriebsgeländes der Lech-Stahlwerke GmbH bestehende 

Gewerbelärmvorbelastung im Sinne von Punkt 2.4 der TA Lärm ermittelt werden.

Es wurde die Vorbelastungssituation konservativ ermittelt, das heißt, dass zu Gunsten der 
Wohnnutzungen ein eher etwas zu hoher Wert berechnet wurde.

Es können die Lärmimmissionen einzelner Betriebe nicht immer ganz exakt angegeben 

werden. Auf Grund der Vielzahl der untersuchten Betriebe und Bebauungsplangebiete ist 
eine ausreichende Untersuchungsgenauigkeit gegeben.

Warum die Vielzahl der untersuchten Gewerbeflächen und- nutzungen zu einer hohen 

Untersuchungsgenauigkeit beiträgt, erschließt sich nicht.

Entscheidend ist, dass die wesentlichen Geräuschemittenten detailliert und richtig erfasst 
werden. In diesem Zusammenhang wurden unsererseits jedoch Mängel festgestellt. 
Insbesondere sind bei den vorgenommenen Untersuchungen Vereinfachungen und 

Vereinheitlichungen vorgenommen worden, die letztlich zu einer nicht stimmigen 

Vorbelastungssituation führt. Im Einzelnen ist Nachfolgendes vorzutragen.

)

Seite 8 - Kap. 4 Berechnung und Bewertung der Gewerbelärm-Vorbelastung im Sinne der 
TA Lärm

Es wurde bei den sich aus den Genehmigungsbescheiden ergebenden zulässigen 

Lärmimmissionen in der Nachbarschaft auch dann von den Immissionsrichtwertanteilen 

nachts ausgegangen, wenn ein Nachtbetrieb nicht ausdrücklich genehmigt wurde (worst- 
case-Betrachtung). Somit wird keiner der vorhandenen Betriebe in einer möglichen 

zukünftigen Erweiterung unverhältnismäßig eingeschränkt.

Dahingehend führen die Überprüfungen der Gewerbevorbelastungen zu folgenden 

Ergebnissen. Die untersuchten Gewerbeflächen bzw. Gewebebetriebe sind entsprechend 

den Kürzeln in der schalltechnischen Untersuchung /6-2/ bezeichnet.

Bei der Berücksichtigung der Gewerbeflächen in Meitingen-Herbertshofen, nordwestlich an 

das Betriebsgelände der LSW angrenzend, waren bei der Bestimmung der 
Schallemissionen (Schallleistungspegel) zwei stark vereinfachte, zu Fehlbewertungen 

führende Vorgehensweisen auffallend.

u
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1.

In den meisten Fällen der Gewerbeunternehmen, in denen ein Nachtbetrieb nicht bekannt 
ist oder gegenwärtig nicht verfolgt wird, sind im Gutachten /6-2/ die Schallleistungspegel der 
Nachtzeit um 21 dB(A) niedriger gesetzt als jene der Tagzeit. Den Betriebsflächen ist in 

vorausschauender und korrekter Weise hiermit zwar ein Nachtkontingent für ihre zukünftige 

Entwicklung freigehalten. Die angesetzten Emissionswerte sind aber so niedrig gehalten, 
dass sie in den allermeisten Fällen nicht ausreichen.

Üblicherweise werden bei Gewerbelärm Immissionsrichtwerte oder 

Immissionsrichtwertanteile zugestanden mit einem Unterschied zwischen Tag- und 

Nachtwert von 15 dB(A), entsprechend den Unterschieden bei den Tag- und Nacht- 
Immissionsrichtwerten der TA Lärm (z.B. im Allgemeinen Wohngebiet:55 dB(A) zur Tagzeit 
u. 40 dB(A) zur Nachtzeit). Bei einem tatsächlichen Nachtbetrieb, z.B. mit nur kurzzeitigen 

Ladetätigkeiten oder nur Fahrzeugfahrten, beträgt die Differenz zwischen den Tag- und 

Nacht-Emissionen und in der Folge auch der Tag- und Nacht-Immissionen oft sogar deutlich 

weniger als 15 dB. Dies liegt auch daran, dass nach der TA Lärm in der Nachtzeit die volle 

lauteste Nachtstunde auszuwerten ist und in der Tagzeit die Geräuschentwicklungen über 
einen Zeitraum von 16 Stunden gemittelt werden.

Eine Erklärung, warum um 21 dB(A) reduzierte Nachtwerte und nicht etwa plausible 

15 dB(A) reduzierte Werte angesetzt sind, findet sich im Gutachten /6-2/ nicht.

Dieses Vorgehen ist z.B. für die nachfolgend aufgeführten Gewerbebetriebe festzustellen.

Seite 15 - (Gewerbeunternehmen) „MH d“
Seite 15/16 - MH e 

Seite 21 - MH j 
Seite 25 - MH n 

Seite 25/26 - MH o

Die Reduzierung des Nacht-Emissionswertes um 6 dB(A) (d.h. 21 dB an Stelle von 15 dB- 
Pegelunterschied) bedeutet eine Reduzierung des Geräuschpotentials zur Nachtzeit auf ein 

Viertel (an Stelle von z.B. 2 Fahrzeug-An- und Ausfahrten ist lediglich 1 Fahrzeug-Ausfahrt 
möglich).

Durch die nachts herabgesetzten Vorbelastungswerte soll offensichtlich der Spielraum 

zugunsten der LSW erhöht werden, die vor allem in der Nachtzeit ein hohes 

Geräuschpotential benötigt.

J 2.

Bei der Untersuchung der Einzelbetriebe auf der Grundlage ihrer jeweiligen 

Genehmigungssituation sind betriebsspezifische Schallausbreitungsrechnungen 

offensichtlich nicht durchgeführt worden. Das heißt, bei den Untersuchungsfällen sind nicht 
einzelfallbezogen die tatsächlichen Abstände der nächstgelegenen Wohnnutzung zur 
Gewerbefläche berücksichtigt worden.

Stattdessen ist in /6-2/ vereinheitlichend vorgegangen worden, indem in aller Regel die in 

einem Genehmigungsbescheid genannten, am nächstgelegenen Immissionsort 
einzuhaltenden Immissionsrichtwerte oder Immissionsrichtwertanteile (z.B. 60 dB(A) zur 
Tagzeit und 45 dB(A) zur Nachtzeit) gleichgesetzt wurden mit den flächenbezogenen 

Schallleistungspegeln, die emissionsseitig die zulässige Geräuschentwicklung beschreiben 

(im Beispiel: 60 dB(A)/m2 zur Tagzeit und 45 dB(A)/m2 zur Nachtzeit).

So wurde z.B. bei den nachfolgend aufgeführten Gewerbeuntersuchungen vorgegangen:

Seite 16/17 - MH f 
Seite 19/20 - MH h 

Seite 20 - MH i
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Seite 21 - MH j 
Seite 21/22 - MH k 
Seite 23/24 - MH I 
Seite 24/25 - MH m

Dies ist eine sehr vereinfachende Erfassung der Geräuschsituation und wird der 
tatsächlichen Situation in den meisten Fällen nicht gerecht und wird folglich die zulässigen 

Schallemissionen eines Betriebes oftmals unterschätzen, (ob z.B. aufgrund einer Belegung 

der Betriebsfläche mit einem flächenbezogenen Schallleistungspegels von 60 dB(A)/m2 am 

benachbarten Immissionsort ein Beurteilungspegel von 60 dB(A) resultiert, ist von der 
Entfernung des Immissionsortes zur Betriebsfläche abhängig).

Eine Erklärung dieser Vorgehensweise findet sich im Gutachten /6-2/ wiederum nicht.

Dieses Vorgehen, die Nacht-Emissionswerte 21 dB niedriger zu halten als die Tag
Emissionswerte sowie vereinfachend und nicht auf der schalltechnisch sicheren Seite 

liegend die Immissionsrichtwertanteile den flächenbezogenen Schallleistungspegeln 

gleichzusetzen, erfolgte auch bei den weiter nördlich angesiedelten Gewerbebetrieben.

Auch im Hinblick auf die Tagzeit ist nicht erkennbar, dass den Betrieben 

Erweiterungsmöglichkeiten zugestanden wurden oder eine worst-case-Betrachtung 

vorgenommen wurde.

Bei einigen Gewerbebetrieben bzw. Gewerbeflächen erfolgte lediglich ein Hinweis, wie z.B.: 
„Die durch den zukünftigen Betrieb der geplanten Anlagen verursachten Lärmimmissionen 

wurden uns von der Müller-BBM GmbH übermittelt.“ So geschehen:

Seite 14 - MH b 

Seite 33 - MH x 

Seite 34 - MH y

Wie hoch die Lärmemissionen in Bezug auf die genannten, augenscheinlich maßgeblich 

vorbelastenden Gewerbeflächen angesetzt sind und ob in ausreichender Höhe, ist nicht 
nachzuvollziehen. In den zusammenfassenden Tabellen 3 und 4 der Kapitel 4.2.1 und 4.2.2 

sind hierzu lediglich Schallimmissionswerte genannt.

n

Seite 8 - Kap. 4.1 Lärmemittierende Nutzungen bzw. Bereiche mit zulässigen 

Lärmemissionen

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der DIN ISO 9613-2, Dämpfung des 

Schalls bei der Ausbreitung im Freien, alternatives Verfahren nach Kapitel 7.3.2.

Die Höhe der Schallquellen wurde jeweils mit 4 Meter über Grund angesetzt.

Dies erfolgte zur Berechnung von zulässigen Gewerbelärmemissionen der Betriebe mit 

einem Bescheid mit Lärmauflagen und für die Bereiche mit zulässigen oder vorgesehenen 

Emissionen nach Bebauungsplan.

Aufgrund der getroffenen Aussagen ist als Rechenvorschrift einheitlich die DIN ISO 9613-2 

angewandt worden, somit auch bei der Nachbildung der Geräuschemissionen, die von den 

Gewerbeflächen ausgehen, für welche in Bebauungsplänen Lärmkontingente festgesetzt 
sind.

Dieses wiederum vereinheitlichte und vereinfachte Vorgehen führt zu einer fehlerbehafteten 

Bestimmung der gewerblichen Vorbelastungen. Es ist nicht auszuschließen, dass den 

Bebauungsplänen der relevanten Gewerbe- und Industriegebiete eine andere Rechen
vorschrift für die Schallausbreitungsrechnung (ausgehend von den kontingentierten 

Gewerbeflächen zu den Immissionsorten hin) zugrunde liegt.

J
u
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Dies ist als Ergebnis einer stichpunktartigen Überprüfung auch der Fall. Im Bebauungsplan 

„Gewerbegebiet östlich der Bundesstraße 2“, Langweid ist in den textlichen Festsetzungen 
der 1. Änderung unter § 4 neben den immissionswirksamen flächenbezogenen 

Schallleistungspegeln und definierten Zusatzemissionen auch das Rechenverfahren, wie 

folgt, eindeutig definiert:

Die Berechnung der Immissionsanteile erfolgt unter alleiniger Berücksichtigung des
Abstandsmaßes. Das Abstandsmaß berechnet sich aus.

Ls = 10*log(4*7t*S2/So2) in dB

mit

S = Abstand zwischen Schallquelle und Immissionspunkt in Meter 

So = Bezugsabstand 1 Meter

Bei großen Abständen, wie hier vorgegeben in Richtung Zollsiedlung (Immissionsort IO 2), 
führt die vorgenannte Berechnung lediglich unter Berücksichtigung des Abstandsmaßes 

zwangsläufig zu deutlich höheren Beurteilungspegeln und somit zulässigen 

Immissionswerten als von der Fa. BEKON in ihrem Gutachten /6-2/ nachvollzogen. Die von 

der Fa. BEKON angewandte DIN ISO 9613-2 berücksichtigt auf dem Schallausbreitungsweg 

etwa zusätzlich (neben der Abstandsminderung) Dämpfungen durch den Bodeneffekt sowie 

Luftabsorptionen. Weiterhin ist davon auszugehen, dass, wie im Schallgutachten /6-2/ 
erwähnt, Gebäudeabschirmungen mit eingerechnet sind. Außerdem ist nach der DIN ISO 

9613-2 eine mögliche meteorologische Korrektur anzunehmen (hierzu findet sich im 

Schallgutachten allerdings keine Aussage).

Am folgenden einfacheren, aber vergleichbaren Beispiel (ohne Zusatzkontingent, nicht 
mehrere Teilflächen wie das o.g. Bebauungsplangebiet) werden die Auswirkungen in 

der Anwendung der beiden unterschiedlichen Rechenverfahren verdeutlicht.

Der Lärmbeitrag durch die Fläche „MFl a“ (Linde AG) am Immissionsort IO 02 beträgt 
gemäß Kapitel 4.2.2 zur Nachtzeit 30 dB(A). Dieser Immissionswert korreliert gemäß 

/6-2/ mit einem Schallleistungspegel von 105 dB(A) im Bereich der Betriebsfläche der 
Fa. Linde (s. Ausführungen auf Seite 14 des Schallgutachtens). Das heißt, die 

Pegelabnahme auf dem Schallausbreitungsweg beträgt 75 dB(A) unter Anwendung der 
DIN ISO 9613-2.

Der mittlere Abstand von besagter Flächenschallquelle „MH a“ (s. Seite 56, Kap. 7.2) 
zum Immissionsort IO 02 bemisst sich auf 1.000 m.

Wird auf das eigentlich anzuwendende Rechenverfahren, unter Berücksichtigung 

lediglich des Abstandsmaßes (Vollkugelabstrahlung), zurückgegriffen, errechnet sich 

aufgrund der oben stehenden Rechenformel eine Pegelminderung (Ls) von 71 dB(A).
Die Geräuschvorbelastung beträgt demnach nicht 30 dB(A), sondern 34 dB(A).

Weil der Abstand zwischen dem besagten Gewerbegebiet „Östlich der Bundesstraße 2“ zum 

Immissionsort IO 02 nicht 1.000 m beträgt, sondern ca. 2.500 m, liegt die Abweichung der 
Wirkpegel am Immissionsort infolge der unterschiedlichen Rechenverfahren noch höher als 

bei 4 dB(A).

Auch in Bezug auf den sich in Aufstellung befindenden Bebauungsplan Langweid-Nord (im 

Schallgutachten /6-2/ auf Seite 36 genannt; Lageplan: s. Kap. 7.3.2) ist gemäß den uns 

vorliegenden Planentwurf bei der Schallausbreitungsrechnung von freier Schallausbreitung 

auszugehen (nur Berücksichtigung des Abstandsmaßes unter Anwendung der hier 
genannten DIN 45691). Die angewandte DIN ISO 9613-2 liefert wiederum falsche, d.h. zu 

niedrige Vorbelastungen (Anmerkung am Rande: die zugewiesenen Emissionskontingente 

haben sich im aktuellen Planentwurf vom 25.11.2019 anscheinend gegenüber dem Stand

i

J
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der schalltechnischen Untersuchung /6-2/ etwas geändert. Weil sie nach unserer 
Einschätzung insgesamt gesehen reduziert wurden, ist dies unbedenklich.)

Weil auch bei den anderen mit betrachteten, unsererseits nicht explizit überprüften 

Bebauungsplänen unzulässigerweise die Anwendung der Rechenvorschrift DIN ISO 9613-2 

an Stelle einer ggf. anderen zu verwendenden Vorschrift anzunehmen ist, ist mit insgesamt 
höheren, wenn nicht deutlich höheren Geräuschvorbelastungen zu rechnen, als im 

Schallgutachten /6-2/ bestimmt.

Unterlage 6-3
Bestimmung der Gebietseinstufungen der Immissionsorte, Bericht Nr. 

P75522/03, Fa. Müller-BBM, 03.09.2019;

Seite 3

Im Rahmen der vorliegenden Ausarbeitung wird untersucht, wie die Gebietseinstufung der 

Immissionsorte IO 01, IO 02, IO 04, bis IO 9, IO 21 und IO 22 zu beurteilen ist und welcher 

Immissionsrichtwert gern. Nr. 6.1 TA Lärm sich daraus ergibt. Die Immissionsorte dienen zur 

Beurteilung der schalltechnischen Auswirkungen der geplanten Kapazitätserweiterung auf 

1,4 Mio. t pro Jahr der Lech-Stahlwerke GmbH (LSW).

Die Ausarbeitung entspricht dabei im Grundsatz der Anlage 2 zum öffentlich-rechtlichen 

Vergleichsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der LSW und wurde fortgeschrieben 

und aktualisiert. ... Der Immissionsort IO 10 wurde ergänzend aufgenommen

Im Rahmen dieses Berichts werden die Immissionsrichtwerte gern. Nr. 6.1 TA Lärm im 

Sinne von grundsätzlichen Schutzansprüchen definiert, orientiert an der planungsrechtlichen 

Einstufung bzw. dem faktischen Gebietscharakter.

Die Erhöhung des Immissionsrichtwertes gern. Nr. 6.1 TA Lärm auf einen sogenannten 

„geeigneten Zwischenwert* im Sinne von Nr. 6.7 TA Lärm kommt in Betracht, sofern 

gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Geräuschauswirkungen vergleichbar genutzte 

und zum Wohnen dienende Gebiete aneinander grenzen und die an den Stand der 
Minderungstechnik zu stellenden Anforderungen gewahrt werden. Bei der Bemessung des 

geeigneten Zwischenwertes ist die konkrete Schutzwürdigkeit des betroffenen Gebietes 

unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu bestimmen. Diese Beurteilung ist 
Gegenstand eines gesonderten Berichts.

n

kJ

Seite 12 - Kap. 4.2 Immissionsort IO 2 - Zollsiedlung

Der Immissionsort IO 2 befindet sich am Finkenweg 33 im östlichen Teil der Zollsiedlung in 

Biberbach-Eisenbrechtshofen. Der Immissionsort liegt im unbeplanten Innenbereich; der 
westliche Teil der Zollsiedlung ist durch einen Bebauungsplan überplant (Bebauungsplan 

Nr. 3 „Zollsiedlung 11") und wird als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die 

Gebietsumgriffe werden in Abbildung 2 dargestellt.

Der Immissionsort IO 02 wird von Behördenseite in den Genehmigungsbescheiden für die 

Lech-Stahlwert GmbH als faktisches Allgemeines Wohngebiet i.S. von § 34 Abs. 2 BauGB 

i. V. mit § 4 BauNVO eingestuft. Diese Gebietscharakterisierung wird im Rahmen dieses 

Berichts aus den vorliegenden bestandskräftigen Bescheiden übernommen.

Damit ergibt sich für den Gebietsumgriff und den Immissionsort IO 02 ein 

Immissionsrichtwert gern. Nr. 6.1 lit. e) TA Lärm von 55/40 dB(A) tags/nachts.

Az.: C200006
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Diskutiert worden ist nicht, ob der betreffende Bereich der Zollsiedlung für sich betrachtet 
zunächst als Reines Wohngebiet WR zu sehen ist. In diesem Zusammenhang stellt sich die 

Frage, ob neben Wohn- und zugehörigen Nebengebäuden auch folgende, für WA-Gebiete 

nicht nur ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 BauNVO vorhanden sind: die 

der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 
störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. Falls dies nicht oder nur sehr eingeschränkt zutrifft, kommt vom 

Grundsatz her eine Einstufung zunächst als Reines Wohngebiet in Betracht. Ggf. ist 
aufgrund der örtlichen Umgebungssituation eine Herabstufung der Schutzwürdigkeit eines 

Reinen Wohngebietes mit hier geltenden Immissionsrichtwerten von 50 dB(A) zur Tagzeit 
und 35 dB(A) zur Nachtzeit gerechtfertigt und sind die Immissionsrichtwerte für Allgemeine 

Wohngebiete von 55 dB(A) zur Tagzeit und 40 dB(A) zur Nachtzeit anwendbar. Eine weitere 

Herabstufung in Richtung Mischgebietswerte oder - wie hier vorgenommen - in Richtung 

Zwischenwert zwischen WA- und Ml- Wert ist sodann aber kaum mehr begründbar.

Unterlage 6-4i
Schutzanspruchsbeurteilung der maßgeblichen Immissionsorte, Bericht Nr. 
P75522/04, Fa. Müller-BBM, 03.09.2019;

Seite 3 - 1. Konkrete Untersuchung und Beurteilung der Immissionsorte

Eine von den Immissionsrichtwerten nach Nr. 6.1 TA Lärm abweichende Beurteilung kann 

aufgrund der Nr. 6.7 TA Lärm - der sogenannten Gemengelagenregelung - erforderlich 

werden. Ist eine vorn den Schutzansprüchen gern. Nr. 6.1 TA Lärm abweichende 

Beurteilung zu treffen, so wird ein Zwischenwert gebildet, der im Hinblick auf die konkret 
vorliegende Situation und die konkrete Schutzwürdigkeit der betroffenen Gebiete 

angemessen ist. Dieser ist unter der Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu 

bestimmen.

Seite 11 - Kap. 4 Bewertung der maßgeblichen Immissionsorte und Beurteilung anhand 

von Nr. 6.7 TA Lärm

Daher wird für die Immissionsorte IO 01, 10 02, IO 06 und IO 21 im Rahmen dieses 

Berichtes die Schutzwürdigkeit nur im Nachtzeitraum geprüft, dabei wird die aktuelle 

Geräuschsituation (Vorbelastung und Belastung durch das bestehende Werk der LSW und 

die geplanten Lärmminderungsmaßnahmen) berücksichtigt.

Für die Immissionsorte, an denen eine Gemengelage nach Nr. 6.7 TA Lärm 

(Aneinandergrenzen) gegeben ist, erfolgt die Bildung eines geeigneten Zwischenwert i.S. 
von Nr. 6.1 i. V. mit Nr. 6.7 TA Lärm.)

Nach Zustandekommen des öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrags ist eine aktualisierte 
gutachterliche Überprüfung dahingehend, ob der Stand der Lärmminderungstechnik als 

Voraussetzung für die Zwischenwertbildung eingehalten ist, offensichtlich nicht explizit 
erfolgt. Es wird lediglich ausgeführt, dass im Rahmen dieses Berichts davon ausgegangen 

wird, dass der Stand der Lärmminderungstechnik mit der Umsetzung der Maßnahmen, die 

im öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag vereinbart sind, eingehalten wird und damit diese 

tatbestandliche Voraussetzung erfüllt wird.

Die vereinbarten Lärmminderungsmaßnahmen sind (mit Ausnahme der Maßnahme am 

Filter 2) in der Prognose der schalltechnischen Auswirkungen des geplanten Vorhabens in 

76-1/ berücksichtigt, obwohl noch nicht realisiert.

J
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Seite 18 - Kap. 4.2 Immissionsort IO 02-Zollsiedlung 

Seite 19 - Kap. 4.2.2.2 Flächenvergleich

Der Flächenvergleich in der vorliegenden Gemengelagekonstellation fällt eindeutig 

zugunsten der emittierenden Nutzungen aus und gebietet danach eine erhöhte Pflicht der 

schutzbedürftigen Nutzungen zur Rücksichtnahme.

Von einem Aneinandergrenzen der unterschiedlichen Nutzungen im Sinne der TA Lärm 

sowie von einer Prägung durch die Emittenten kann aufgrund der großen Entfernungen 

nicht die Rede sein (Abstand des Wohngebiets zu LSW ca. 640 m, Fa. Linde AG ca. 900 m 

und Schweinemastbetrieb ca. 660 m), auch wenn sich die aufgeführten Gewerbenutzungen 

durch eine weitaus größere Flächenausdehnung auszeichnen als die Zollsiedlung.

Hinzukommt die trennende Wirkung der Bundesstraße und Bahnlinie, sodass der Begriff 
„Aneinandergrenzen“ weit hergeholt ist.

Zwar wird angeführt: Das Verwaltungsgericht Augsburg geht ebenfalls grundsätzlich von 

einer Gemengelage aus. Die zitierte Formulierung des Gerichts (im Übrigen aus dem Jahr 

2008) ist dabei im Konjunktiv gehalten. Die Aussagen gelten zudem „vorbehaltlich einer 

weiteren Sachverhaltsaufklärung“. Zusammengefasst wird wiedergegeben: „Es dürfte somit 
die Möglichkeit einer Zwischenwertbildung in Bezug auf die in der Zollsiedlung 

einzuhaltenden Immissionsrichtwerte eröffnet sein.“

Es stellt sich die Frage, inwieweit die angemerkte Sachverhaltsaufklärung erfolgt ist, sich die 

Nachforschungen auf die vorgelegten schalltechnischen Untersuchungen beschränkt und 

sich ggf. zwischenzeitlich Veränderungen des Sachverhalts ergeben haben.

In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass - wie oben ausgeführt - bereits in der 
Vorbelastungsuntersuchung 16-2/ gravierende Mängel festzustellen sind. Somit sind auch 

die darauf aufbauenden weitergehenden Begutachtungen und Bewertungen /6-1/, 16-2/ und 

/6-5/ ebenfalls nicht mehr stimmig. Dies trifft auch für die hier diskutierte 

Zwischenwertbildung zu.

Seite 20 - Kap. 4.2.2.3 Ortsüblichkeit der Geräuschbelastung

Dass gewerbliche/industrielle Geräuscheinwirkungen am Immissionsort auch ortsüblich i. S. 
von Nr. 6.7 Abs. 2 Satz 2 TA Lärm sind, steht mit Blick auf die vorstehenden Darlegungen in 

Kapitel 3.2.2 außer Frage.

Eine Erläuterung hierzu, warum im vorliegenden Fall aus der Sicht des Verfassers eine 

Ortsüblichkeit vorliegt, folgt nicht. Die nur im allgemeinen Textteil (Kapitel 3.2.2) 
angesprochene Erfordernis der Unauffälligkeit oder Gemeinsamkeit mit anderen 

vorhandenen Geräuschen oder die jeweilige Geräuschcharakteristik wird nicht auf den 

aktuellen Untersuchungsfall hin erläutert.

Jj

Seite 20 - Kap. 4.2.2.4 Zeitliche Abfolge der Entstehung der konfligierenden Nutzungen

Zusammenfassend ist ausgeführt: Im Wesentlichen ist jedoch von einer ungefähr 
gleichzeitigen Entwicklung der konfligierenden Nutzungen auszugehen.

Im Kapitel 3.2.3 ist ausgeführt: Der Gesichtspunkt der zeitlichen Priorität der unverträglichen 

Nutzungen bestimmt sich nicht ausschließlich nach dem ersten Zeitpunkt der Verwirklichung 

der Nutzungen. Entscheidend kann insbesondere auch sein, wann und durch welche 

Nutzungen die grundsätzliche Unverträglichkeit entstanden ist. Wesentliches Kriterium bei 
der Bewertung der Priorität ist deshalb die Frage, welche Nutzung die Konfliktsituation 

ausgelöst hat.
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Auf die Frage, wann und durch wen die grundsätzliche Unverträglichkeit der 
unterschiedlichen Nutzungen eingetreten ist, wird bei der Bewertung des konkreten Falls 

nicht eingegangen. Diesbezüglich ist offensichtlich, dass infolge der Lech-Stahlwerke der 
Konflikt eingetreten ist, indem erstmals Richtwert-Überschreitungen verursacht wurden und 

nicht etwa die Wohnbebauung „Zollsiedlung“ durch Fleranrücken an den Gewerbebetrieb 

auslösend war.

Seite 20 - Kap. 4.2.2.5 Sonstige Umstände

Wie im gerichtlichen Hinweis dargelegt, stehen die Bahnlinie und die Bundesstraße einer 
prägenden Wirkung nicht entgegen, vielmehr tragen sie als weitere emittierende Nutzungen 

zur Prägung bei.

Der gerichtlichen Hinweis beinhaltet hierzu Folgendes: Die zwischen den Gebieten 

verlaufende Bahnlinie Augsburg-Nürnberg sowie die neu trassierte Bundesstraße 2, die 

ebenfalls zwischen dem Gl und der Zollsiedlung liegt, dürften an der prägenden Wirkung 

nichts ändern.

Die Formulierung des Gerichts lässt den Schluss zu, dass die beiden Verkehrswege 

tendenziell eher gegen eine prägende Wirkung sprechen, letztlich aber eine prägende 

Wirkung doch gegeben sein dürfte. Der formulierte Umkehrschluss, „vielmehr tragen sie als 

weitere emittierende Nutzungen zur Prägung bet1, ist nicht zu ziehen.

Die Bahnlinie und die Bundesstraße nehmen vielmehr eine trennende Wirkung ein, die der 
Sichtweise des Aneinandergrenzens unterschiedlicher, weit voneinander liegender 
Nutzflächen widerspricht.

Eine schutzanspruchsmindernde Prägung durch den Verkehrslärm ist nicht gegeben. 
Vielmehr ist eine schutzanspruchserhöhende Prägung folgerichtig. Durch Verkehrslärm sind 

zusätzliche Beeinträchtigungen vorgegeben. Deshalb sollten nicht nochmals hinzu 

kommende Geräuschbelastungen, sei es durch Verkehrslärm oder Gewerbelärm, 
zugelassen werden.

Die Gesamtlärmbelastung und etwaige Gesundheitsgefährdungen der Anwohner der 
Zollsiedlung sind im Blick zu behalten. Vor diesem Hintergrund ist auch die schalltechnische 

Untersuchung vom 22.11.2019 zu sehen, die im Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplans „Sondergebiet am nördlichen Lohwald ..." mit der Bezeichnung „Ermittlung 

und Bewertung der Verkehrs- und Gesamtlärmbelastung“ durchgeführt wurde. Darin wurde 

die Gesamtlärmsituation (Straße+Schiene+Gewerbe) ermittelt.

Seite 21 - Kap. 4.2.2.6 Bemessung des geeigneten Zwischenwertes

In der Abwägung zur Zwischenwertbildung wird mitunter auch ausgeführt: Die Gemengelage 

besteht seit mehreren Jahrzenten und ist belang, soweit ersichtlich, überwiegend konfliktfrei 
verlaufen. Oder auch auf Seite 10 in 16-41: Denn nach einem langen Zeitraum des 

„friedlichen“ Nebeneinanders kann es nicht mehr maßgeblich darauf ankommen, welche 

Nutzung zuerst verwirklich wurde.

Dem ist entgegenzuhalten, dass in der Unterlage /6-5/, Seite 3 Gegenteiliges formuliert ist: 
Zu gelegentlichen Beschwerden kam es seit Ende der 1990er Jahre allerdings nur wegen 

der Schallemissionen der LSW zur Nachtzeit.

Mit der geplanten Kapazitätserweiterung und der Umsetzung der vertraglich vereinbarten 

Lärmminderungsmaßnahmen würde sich eine Zusatzbelastung der LSW von 40,3 dB(A) 
am Immissionsort IO 02 ergeben. Daraus würde zukünftig eine Gesamtbelastung von 41,7 

dB(A) im Nachtzeitraum resultieren.
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Bei der Bemessung des geeigneten Zwischen wertes ist auch der erforderliche 

Entwicklungsspielraum vor allen Dingen im Bereich der gewerblichen-industriellen 

Nutzungen im Bereich Herbertshofen-Süd und der umliegenden Gemeindegebiete zu 

berücksichtigen. Hierzu gehören zum Beispiel die flächenmäßigen Entwicklungen, die 

bereits im Flächennutzungsplan dargestellt werden, oder Erweiterungs- und 

Veränderungsabsichten der im Rahmen der Vorbelastungsuntersuchung betrachteten 

Emittenten. Unter Beachtung dieses Entwicklungspotentials wird ein Zwischenwert gern. Nr. 
6.7 TA Lärm von mindestens 42,5 dB(A) für geeignet gehalten.

Die berechtigterweise angeführten, offen zu haltenden Entwicklungs- und 

Änderungsmöglichkeiten anderer Gewerbebetriebe und -flächen widersprechen dem 

Vorgehen, die Immissionsrichtwerte im Zuge der Planungen der LSW anzuheben.

Dadurch, dass alleine der Firma LSW zur Nachtzeit mit 40,3 dB(A) ein Immissionsbeitrag 

von bereits knapp über dem Immissionsrichtwert von 40 dB(A) zugestanden würde, bliebe 

für Entwicklungsmöglichen anderer Gewerbeunternehmen kein wesentlicher Freiraum 

erhalten.

Wiederum kommt hinzu, dass von den gewerblichen Bestandsflächen ausgehend im 

Gutachten 16-2/ und in der Folge auch in den darauf aufbauenden Beurteilungen von zu 

niedrigen Geräuschvorbelastungen ausgegangen ist. Dies trifft den obigen Ausführungen 

zufolge für die Tagzeit und noch mehr für die Nachtzeit zu.

Betreffend das aktuelle Vorhaben der LSW bietet es sich an, durch weitergehende 

Schallschutzmaßnahmen auf dem bestehenden Betriebsgelände ein höheres 

Geräuschpotential zu schaffen und möglichst einen reduzierten Immissionsrichtwert von z.B. 
nachts 37 dB(A) einzuhalten und auf dieser Basis auch eine Kapazitätserhöhung zu 

ermöglichen.

i')

Abschließend wird unter Punkt 4.2.2.6, Seite 21 ausgesagt: Besonders wirksam ist dabei die 

Einhausung des Schrottplatzes. Eine darüber hinaus gehende Lärmminderung durch 

Änderung von Anlagen der SLW ist - soweit sie technisch überhaupt machbar wäre - nicht 

als verhältnismäßig zu beurteilen.

Es wird auf die geplante Schrottplatzeinhausung verwiesen. Daneben wird auf andere in 

einer Maßnahmenliste aufgeführte Schallquellen außerhalb dieser Einhausung hingewiesen.

Nach unserer Einschätzung ist es unumgänglich, im Zuge des aktuellen BlmSchG-Antrages 

die Schallschutzmaßnahmen zu benennen, den Zeitpunkt ihrer Realisierung zu beschreiben 

und hinsichtlich ihrer zeitlichen Realisierbarkeit aktuell zu prüfen. Eine entsprechende 

Bewertung dahingehend sowie auch in Bezug auf anderweitige Lärmschutzmaßnahmen ist 
nicht vorgenommen worden, zumindest nicht dokumentiert.

j

Unterlage 6-5
Schutzanspruchsbeurteilung der maßgeblichen Immissionsorte, Bericht Nr. 
P75522 / 04, Fa. Müller-BBM, 03.09.2019;

Das in der Unterlage 16-5/ Vorgebrachte bringt weitere Hintergrundinformationen, wiederholt 
aber im Wesentlichen die Inhalte der zuvor bereits diskutierten Punkte, die mit Ausnahme 

des unten aufgeführten Gesichtspunkts nicht nochmals erörtert werden müssen.
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Seite 12 - Kap. C.II.3.C Geeignetheit von Zwischenwerten

Bei immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlagen kommt hinzu, dass sie 

keinen passiven Bestandschutz genießen. Vielmehr sind Anlagenbetreiber gehalten, ihre 

Anlagen fortwährend an den Stand der Technik anzupassen. Ein verbessertes 

Umweltschutzniveau insgesamt kann aber im Einzelfall nachteilige Veränderung in Bezug 

auf einzelne Schutzgüter bedeuten, z.B. eine gewässerschonendere Kühlung zu höheren 

Geräuschemissionen (Ventilatoren) führen.

Betreffend die erforderliche Anpassung und Erneuerung der Technik ist entgegen zu halten, 
dass erfahrungsgemäß und in aller Regel die Einführung neuer Techniken nicht mit 
höheren, sondern niedrigeren Schallemissionen einhergeht.

Unterlage 6-1
Prognose der schalltechnischen Auswirkungen des geplanten Vorhabens, 
Bericht Nr. M140326/02, Fa. Müller-BBM, 03.09.2019;

1
Seite 7 - Kap. 1 Situation und Aufgabenstellung

Die Lech-Stahlwerke GmbH beabsichtigt eine Kapazitätserhöhung von derzeit 1,1 Mio. t/a 

Rohstahlerzeugung auf 1,4 Mio. t/a Rohstahlerzeugung sowie folgende Einzelmaßnahmen:

Nutzung der Grundfläche des ehemaligen Schlackebeets innerhalb der bestehenden 

Schrottplatzeinhausung als Verlängerung der Schrottplatzlagerfläche,
Parallelbetrieb des 3. Schrottplatzkranes A3,
Erhöhung der Schmelztrafoleistung für EAF 1 und 3 auf bis zu 94 MVA,
Festlegung Zwischenwerte 6.7 TA Lärm.

Im Rahmen des hierfür erforderlichen Genehmigungsverfahrens erfolgt eine 

schalltechnische Beurteilung der auf dem Betriebsgelände der Lech-Stahlwerke insgesamt 
hervorgerufenen Geräuschemissionen sowie der daraus resultierenden Schallimmissionen 

in der Umgebung des Stahlwerkes.

Im Rahmen dessen erfolgt neben der Berücksichtigung der Kapazitätserhöhung auf 1,4 Mio. 
t/a eine Anpassung des ursprünglichen Gutachtens an den aktuellen technischen Ist- bzw. 
Plan-Zustand.

j

Seite 18 Kap. 5.2 Immissionsorte und Schallimmissionsrichtwerte

Zur Beurteilung der Schallimmission werden die bescheidmäßigen Immissionsorte IO 01;
IO 02 (Anm.: Zollsiedlung, Wohnhaus Finkenweg 33), IO 04, IO 05 und IO 08 verwendet 
(...), die überwiegend bereits bei früheren Untersuchungen für diesen Industriestandort 
benutzt wurden.

Zusätzlich zu den o.g. Immissionsorten wurden insgesamt sechs weiter Immissionsorte 

berücksichtigt. Diese Immissionsorte wurden in gleicher Weise in der aktuellsten 

Vorbelastungsuntersuchung der Fa. BEKON /Anm.: Unterlage 16-21] zum Standort der Lech- 
Stahlwerke betrachtet.
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Seite 20 - Kap. 6 Schallimmissions-Vorbelastung

Die Werte der Schallimmissions-Vorbelastung für die in der vorliegenden Untersuchung 

maßgeblichen Immissionsorte wurden aus diesem BEKON-Gutachten [Anm.: Unterlage 

/6-2/] übernommen.

Seite 26 - Kap. 7.4 Änderungen durch das verfahrensgegenständliche Vorhaben

Die Lech-Stahlwerke GmbH beabsichtigt eine Kapazitätserhöhung von derzeit 1,1 Mio. t/a
Rohstahlerzeugung auf 1,4 Mio. t/a Rohstahlerzeugung ...

Die Kapazitätserhöhung ... soll wie folgt erreicht werden:

a) Das vorhandene Werk hat eine anerkannte Monatsbetriebskapazität von derzeit ca. 
110.000 t/Monat. Bei zwei Stillständen pro Jahr von jeweils ca. zwei Wochen ergibt 
sich eine Jahreskapazität über elf Betriebsmonate von ca. 1,21 Mio. t/a (Steigerung 

um 10 Prozent)
b) Die zusätzliche Steigerung um 17 % (von ca. 1,21 Mio. t/a auf ca. 1,4 Mio. t/a bzw. 

con ca. 110.000 t/Monat auf ca. 127.000 t/Monat) ergibt sich durch neue 

Ofentrafoanlagen mit höherer Schmelzleistung (...) sowie geringere Ausfallzeiten 

durch Modernisierungsmaßnahmen und verbesserte Instandhaltung.

Warum oben stehend mit zwei Produktionssteigerungen argumentiert wird, erschließt sich 

zunächst nicht.

Es lässt vermuten, dass die erste Steigerung um 10 Prozent davon herrührt, dass im 

derzeitigen Zustand die maximal mögliche Kapazität von 110.000 t/Monat im tatsächlichen 

Betrieb (100.000 t/Monat) nicht ausgenutzt wird, um etwa die genehmigte Jahreskapazität 
von 1,1 Mio. t/a nicht zu überschreiten. Als zweites wird mit einer Steigerungsrate um ca. 17 

% aufgrund der aktuell geplanten Veränderungen argumentiert.

Seite 29
9 Schallemission der Lech-Stahlwerke nach Kapazitätserhöhung auf 1,4 Mio. t/a 

9.1 Vorbemerkungen

Hintergrund der obigen Darstellungsweise betreffend die künftigen Produktionssteigerungen 

in zwei Schritten von einerseits 10 % und andererseits 17 Prozent dürfte die in diesem 

Kapitel vollzogene Argumentation sein, dass das Vorhaben - zumindest betreffend die 

Hallenemissionen - nicht zu einer Produktionssteigerung um 27 %, sondern lediglich 17 % 

führt.

Aufgrund einer Erhöhung um 17 % ergibt sich, wie im Gutachten /6-1/ beschrieben, ein 

proportionaler Anstieg der Schallemission um 0,6 dB.

In der logischen Konsequenz der beantragten Produktionssteigerung von 1,1 Mio. t/a auf 
1,4 Mio t/a, folglich 27 % errechnet sich ein Anstieg der Schallemission um 1,0 dB.

Der Ansatz der Erhöhung um 0,6 dB ist nur dann begründet, wenn im vorhergehenden 

Schallgutachten, tatsächlich bereits mit einer Produktionsrate von 110.000 t/Monat =
1,21 Mio. t/a gerechnet ist und nicht mit einer Produktion, wie genehmigt, von 1,1 Mio t/a.

Folglich müsste im Bestand nicht mit Durchschnittswerten von 100.000 t/Monat, sondern mit 
höheren Werten infolge des Ansatzes von 110.000 t/Monat gerechnet worden sein. Dies ist 
zwar im Sinne der TA Lärm zu sehen, weil ein Beurteilunqstaq mit Maximalbetrieb 

heranzuziehen ist. (5. Anhang A.1.2 TA Lärm: „Wird die Zusatzbelastung ermittelt, so sind 

a] diejenige bestimmungsgemäße Betriebsart der Anlage - gegebenenfalls getrennt für

U
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Betriebsphasen mit unterschiedlichen Emissionen die in ihrem Einwirkungsbereich die 

höchsten Beurteilungspegel erzeugt, zugrunde zu legen

Weiterhin stellt sich aber die Frage, ob in der aktuellen schalltechnischen Untersuchung 

/6-1 / im geplanten Zustand ebenfalls mit den Maximalwerten eines Arbeitstages, d.h. mit 
mehr als die im Durchschnitt angegebene Produktionsrate von 127.000 t/Monat (= 1,4 Mio 

t/a) gerechnet ist. Dies ist offensichtlich aufgrund der Gegenüberstellung der Produktions
raten von 110.000 t/Monat im Bestand und 127.000 t/Monat in der Prognose nicht der Fall.

Die zugrundeliegende Konstellation ist im Schallgutachten /6-1 / nicht erläutert. Zu dieser 
Betrachtung fehlt jegliche Angabe. Jedenfalls ist festzuhalten, dass der gewählte 

Rechenansatz nicht im Sinne einer hohen Prognosesicherheit und des Nachbarschutzes 

gewählt ist.

Seite 30 - 9.2 Stationäre Schallemittenten

Nachfolgende Tabelle 6 enthält alle schalltechnische relevanten Teilanlagen bzw. Bereiche 

der Lech-Stahlwerke Meitingen:

Eine detaillierte Zusammenstellung aller im LS W-Rechenmodell berücksichtigten 

Schallemittenten (Einzelschallquellen bzw. Schallquellengruppen oder 
Schallübertragungswege), deren Schallquellennummern in der obigen Tabelle 6 dargestellt 
sind, ist dem Anhang B zu entnehmen.

Der Anhang B umfasst in nicht übersichtlicher Weise 51 Seiten Rechendaten in äußerst 
kleiner Schriftgröße, von denen 31 Seiten Einzelschallquellen darstellen (11 Seiten mit 
Gesamt-Schallleistungspegel, 20 Seiten zugehörige Frequenzspektren).

Eine Beschreibung der Schallquellen in Textform sowie eine Darstellung in Laaeplänen fehlt 
gänzlich. Nicht einmal die wesentlichen Schallquellen oder Schallquellengruppen sind 

herausgearbeitet. Auch gehen nicht die sich gegenüber dem Istzustand ergebenen 

Veränderungen hervor.

Um das Schallgutachten prüfen zu können, müsste die Lage der Schallquellen aus 

Lageplänen ersichtlich sein. Nicht einmal die Anordnung einzelner Teilanlagen ohne 

Schallquellen ist dargestellt.

So ist z.B. der Tabelle 7 (Seite 31) oder einer anderen Darstellung nicht zu entnehmen, 
ob Tore in Richtung Wohnbebauung offen oder geschlossen angenommen sind, weil nicht 
die Hallenseiten der Tore (Himmelsrichtungen) angegeben sind. Das gleiche gilt für die 

nachfolgend im Gutachten lediglich aufgelisteten „mobilen Schallemittenten“ im Kapitel 9.3.

o

u

ln den Tabellen des Kapitels 9.3 (Mobile Schallemittenten) fehlt die Angabe der jeweils 

zuzuordnenden Schallleistungspegel, was für eine nachvollziehbare Dokumentation 

unabdingbar ist.

Die Auflistungen des Kapitels 9.3 enthalten z.B. auch nicht die Betriebszeiten am Tag, 
innerhalb derer bei Wohngebieten nach Punkt 6.5 TA Lärm Ruhezeiten-Zuschläge von 

6 dB(A) zu vergeben sind.

Über die Tabellen im Anhang B können nur bedingt Betriebszeiten innerhalb der Ruhezeiten 

den Schallquellen zugeordnet werden.

Die Tabellen des Anhangs B sind zudem ausschließlich auf Werktage bezogen. Inwieweit 
Ruhezeiten für Sonn-/Feiertaae betroffen sind, geht nicht hervor. (Anmerkung: nach der 
TA Lärm liegen an Sonn-/Feiertagen 7 Stunden der 16-stündigen Tagzeit und an Werktagen 

3 Stunden in den Ruhezeiten.)
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Außerdem wird nicht darüber informiert, ob die Tabellen des Anhangs für die 

Berechnungssituation mit oder ohne Lärmschutzmaßnahmen am Filter 2 gelten.
Z.B. die Frage, mit welchem Geräuschbeitrag der erst zu einem späteren Zeitpunkt zu 

sanierende Filter 2 derzeit und künftig an einem Immissionsort einwirkt, kann nicht 
beantwortet werden.

Zu den oben im Gutachten erwähnten „Schallübertragungswegen der Schallquellen“, die im 

Anhang angeblich mit aufgeführt sind, fehlt jegliche Information.

Aus dem Anhang B ist in Bezug auf den Betrieb von Lademaschinen zu entnehmen, dass 

maximal Schallleistungspegel von 110 dB(A) angesetzt sind. Bei der Schrottverladung sind 

aber durchaus Schallleistungspegel in der Größenordnung von 115 dB(A) bis 120 dB(A) 
plausibel ! In der Lärmstudie „Technischer Bericht zur Untersuchung der 
Geräuschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -Verwertung sowie 

Kläranlagen“ des Flessischen Landesamts für Umwelt und Geologie aus dem Jahr 2002 ist 
z.B. für das Beladen eines Lkw mit Metallschrott ein Schallleistungspegel von 121 dB(A) 
genannt (114 dB(A) zzgl. Impulshaltigkeit von 7 dB; Seite 158/159 der Studie). Das 

Verladen von Zugwaggons ist erfahrungsgemäß noch lauter.

Mithin ist anzumerken, dass augenscheinlich deutlich zu niedrige Schallleistungspeoel in
Ansatz gebracht sind.

Auffallend ist bei der Durchsicht der Teilpegeltabelle des Anhangs B12 (Seiten 41 bis 48), 
dass auf die Immissionsorte, insbesondere auch auf den Immissionsort IO 2 (Zollsiedlung) 
der Filter 3 - auch nach daran erfolgten Schallschutzmaßnahmen - deutlich stärker als der 
Filter 2 einwirkt.

Bezug nehmend auf die Teilpegeltabellen im Anhang B12, Seiten 41 und 43 lassen sich 

folgende Geräuschbeiträge angeben:

Am Immissionsort IO 02 kommen durch die Kaminmündungen nachts Geräuschbeiträge von 

16,3 dB(A) (Filter 2) und 24,1 dB(A) (Filter 3) zustande. Weiterhin ist infolge des Filters 3 

auch ein deutlicher Geräuschbeitrag durch die Schallquelle „Penthouse Filtergebäude“ mit 
17,6 dB(A) zu verzeichnen. Durch die „Leitung Ofenhalle“ kommen am Immissionsort IO 2 

Geräuschbeiträge von 12,3 dB(A) (Filter 2) und 26,4 dB(A) (Filter 3) hinzu. Hier kommen 

durch die Kaminwände des Filters 3 noch 19,3 dB(A) hinzu.

Aufgrund der genannten Teilpegel wirkt der Filter 3 aufgrund der obigen Angaben mit einem 

Gesamtpegel von 29 dB(A) - auch noch nach den angesetzten Schallschutzmaßnahmen ! - 
deutlich stärker ein als der Filter 2 mit 18 dB(A) (ob mit oder ohne Schallschutzmaßnahmen, 
ist nicht ersichtlich). Folglich ist der Filter 3 als äußerst problematisch zu bewerten.

JJ

Gemäß Kapitel 11.2 sind keinerlei Zuschläge für Impulshaltigkeiten sowie Ton- und 

Informationshaltigkeiten vergeben. Dieses Vorgehen ist auch nicht weiter im Gutachten 

begründet.

Zumindest sind in Teilzeiten bzw. für bestimmte Geräuschemissionen Zuschläge zur 
Berücksichtigung der Impulshaltigkeit Ki der Geräusche nach dem nachfolgend zitierten 

Punkt A.2.5.3 TA Lärm zu vergeben.

Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist für den 

Zuschlag KI je nach Störwirkung der Wert 3 oder 6 dB anzusetzen.

Bei Anlagen, deren Geräusche keine Impulse enthalten, ist Ki = 0 dB.

Az.: C200006
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Z.B. bei Ladetätigkeiten und sonstigem Hantieren mit Stahlschrott ist auch an 

Immissionsorten in größeren Entfernungen eine maßgebliche Impulshaltigkeit der 
Geräusche zu verzeichnen.

Im Kapitel 14 „Kurzzeitige Geräuschspitzen“ des Gutachtens /6-1/ ist ausgeführt, dass auf 
dem Betriebsgelände infolge des Materialhandlings z.B. mit Schrott Schallleistungspegel 
von LwA.max = 132 dB(A) und daraus resultierend am Immissionsort IO 2 Geräuschspitzen 

von nachts bis zu 58 dB(A) entstehen können. Der Wirkpegel von 58 dB(A) liegt um 26 dB 

über dem festgestellten Nacht-Beurteilungspegel (Mittelungspegel). Infolge dessen ist 
deutlich eine Impulshaltigkeit bestimmter Geräuschquellen auch noch an den 

Immissionsorten zu verzeichnen und im Rechenmodell bzw. in der Bewertung zu 

berücksichtigen.

Im Zusammenhang mit der mangelhaften und fehlenden Dokumentation der 
Untersuchungsgrundlagen und -ergebnisse wird die TA Lärm, Anhang A 2.6 „Darstellung 

der Ergebnisse“ zitiert:

Die Geräuschimmissionsprognose ist in einem Bericht darzustellen, der die erforderlichen 

Angaben enthält, um die Datengrundlagen bewerten, das Prognoseverfahren 

nachvollziehen und die Qualität der Ergebnisse einschätzen zu können. In der Regel sind 

anzugeben:
ft

Bezeichnung der Anlage,

Antragsteller,

Auftraggeber,

Name der Institution und des verantwortlichen Bearbeiters,

Aufgabenstellung 

Verwendetes Veifahren,

Beschreibung des Betriebsablaufs der Anlage, soweit er schalltechnisch relevant ist, 

Lageplan, aus dem die Anordnung (gegebenenfalls Koordinaten mit Bezugsgrößen) 

der Anlage, der relevanten Schallquellen, der maßgeblichen Immissionsorte und 

gegebenenfalls der Ersatzimmissionsorte zu ersehen ist,

Liste der relevanten Schallquellen mit technischen Daten und Betriebszeiten, bei 

Gebäuden als Schallquellen die Berechnungsgrundlagen der Schalleistungspegel, 

Angaben über die geplanten Schallschutzmaßnahmen, 

bei der DP (Anm.: detaillierte Prognose, hier zutreffend) Angaben über die 

relevanten Hindernisse (Schallschirme, Bebauung, Bewuchs),

Angaben für jeden maßgeblichen Immissionsort: 

o Lage und Höhe,

o Berücksichtigte Einzelschallquellen, einschließlich Ausbreitungsdämpfung (bei 

der DP)

o A-bewerteter Mittelungspegel dieser Schallquellen Jur jede Teilzeit, 

o Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit, 

o Zuschlag für Impulshaltigkeit, 

o Beurteilungspegel,

o gegebenenfalls Pegel der kurzzeitigen Geräuschspitzen:

Qualität der Prognose

J

Von den oben genannten Grundlagen fehlen in der vorliegenden Begutachtung 

nachfolgende Angaben:

Laaeplan, aus dem die Anordnung (gegebenenfalls Koordinaten mit Bezuasarößen) der 
Anlage, der relevanten Schallquellen zu ersehen ist:
Es sind nirgendwo Schallquellen, nicht einmal Schallquellengruppen oder Anordnungen
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einzelner Betriebsteile in einem Lageplan dargestellt. Dies macht es unmöglich - wie in 

A.2.6 TA Lärm formuliert - weitergehend „die Datengrundlagen zu bewerten“.

technische Daten der Schallquellen, bei Gebäuden als Schallquellen die 

Berechnunqsqrundlaqen der Schalleistunqspeqel;

Angaben über die geplanten Schallschutzmaßnahmen:
Es wird lediglich auf den Lärmminderungsplan des öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrags 

verwiesen. Welche Schallschutzmaßnahmen letztlich hier oder auch in Bezug auf die nun 

beantragte Werkserweiterungen konkret getroffen werden. Gemäß dem Ausführungen zu 

den erforderlichen, erst zu späteren Zeitpunkten erfolgenden Schallschutzmaßnehmen 

gemäß öffentlich-rechtlichen Vergleichsvertrag ist auch noch nicht bekannt, welche 

Maßnahmen letztlich an den betroffenen Schallemittenten getroffen werden.

Angaben über die relevanten Hindernisse (Schallschirme. Bebauung. Bewuchs).

Lage und Höhe der Immissionsorte:
zur Höhe der Immissionsorte, Stockwerkszahl der untersuchten Gebäude sind keine 

Angaben gemacht

Ausbreitunqsdämpfunq (bei der DP) 
hierzu liegen keine Informationen vor

A-bewerteter Mittelunqspeqel dieser Schallquellen für jede Teilzeit
Betreffend Sonn-/Feiertage sind lediglich in Bezug auf die mobilen Schallemittenten
Angaben gemacht (Kapitel 9.3). Inwieweit Ruhezeiten betroffen sind, geht nicht hervor.
Auch sind die Emissionsangaben im Anhang lediglich für Werktage getroffen. 
Schallausbreitungsrechnungen für Sonn-/Feiertage wurden nicht durchgeführt, was im 

Gutachten auch nicht begründet wird. Es fehlt etwa auch der Hinweis, dass Sonn-/Feiertage 

(trotz tagsüber längerer Ruhezeiten-Zuschläge) ggf. als unkritischer einzustufen sind als 

Werktage.

Qualität der Prognose:
Sie ist nur sehr allgemein gehalten. Konkrete Zahlenangaben zu den Unsicherheiten der 
Rechenansätze und zum Rechenverfahren, Fehlergrenzen etc. sind nicht gemacht.

)

Wie oben erwähnt, geht aus dem Schallgutachten die Anordnung der einzelnen 

Schallquellen auf dem Betriebsgelände nicht hervor. Es sind auch nicht einmal die 

Schallquellen erwähnt, dargestellt und beschrieben, die sich in ihrer Lage ändern (z.B. 
Heranrücken von Schallquellen in Richtung Wohnbebauung) und/oder in ihrem 

Emissionsverhalten verändern (z.B. höhere Frequentierung von Fahrwegen im Vergleich zur 
bisherigen Situation bzw. Genehmigungsstand).

uJ

Wemding, 28.02.2020

'?4, ’iMr.
i. A. Dipl.- Ing. (FH) Peter Trollmann

Az.: C200006
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A Anlass der Stellungnahme 
Der Markt Biberbach erachtet den Lohwald als naturschutzfachlich bedeutsam und hegt nach 
wie vor große Bedenken gegenüber der Erweiterungsabsicht der Lechstahlwerke in diesem 
Bereich. Weiterhin bestehen Bedenken in Hinsicht des Schutzgutes menschliche Gesundheit 
durch das geplante Vorhaben.  

B Stellungnahme  

1 Immissionen 

1.1 FFH-Verträglichkeitsabschätzung 

Äußerung des LRA Augsburg, Fachbereich Immissionsschutz vom 26.07.2019  

1. Lärmschutz S.8ff 

„Zu den Ergebnissen zur Ermittlung der Vorbelastungen ist festzustellen, dass beim Ist-Zustand 
(Kapazität LSW 1,1 Mio. t/a Stahl) die Immissionsrichtwerte an manchen Immissionsorten bereits 
überschritten werden.“  

Durch die Fällung eines erheblichen Anteils von Waldbereichen im Lohwald ist zu erwarten, 
dass die Funktion zur Schallreduktion (sowie die Filterfunktion von Luftschadstoffen) 
stark/empfindlich reduziert wird und dadurch die Überschreitungen zunehmen werden. 
Insbesondere können durch die vielfältigen Erweiterungsvorhaben der Lech-Stahlwerke 
(LSW) z.B. die Kapazitätserweiterung von 1,1 auf 1,4 Mio. t/a Stahl Summationswirkungen 
erwartet werden.  
Diese wurden jedoch für den hier betrachteten Bebauungsplan in der FFH-
Verträglichkeitsabschätzung ausgeschlossen (siehe STICKROTH (2019) FFH-
Verträglichkeitsabschätzung1 S.24). Die Prüfung der FFH-Verträglichkeit ist somit 
unkorrekt/unvollständig. 

1.2 Vorhabenbedingte Wirkungen durch Waldeingriffe 

Äußerung des LRA Augsburg, Fachbereich Naturschutz vom 23.07.2019 (Abwägung S.13) 

„Zentraler Bestandteil des Bebauungsplanes ist die Rodung von ca. 17 ha Waldfläche. Bereits in 
früheren Planungen zur Erweiterung des Sondergebiets „Lech-Stahlwerke“ in Richtung Süden 
(z.B. in 2006) war die Rodung großer Flächen des Lohwaldes vorgesehen. Bereits damals wurden 
von Seiten des Naturschutzes erhebliche Bedenken hinsichtlich der Rodung und Überbauung des 
Lohwaldes vorgebracht. Diese Bedenken bestehen nach wie vor, auch wenn der Umfang der 
Eingriffsfläche gegenüber früheren Planungen nun weiter reduziert wurde. Dennoch verursacht 
die in den Planunterlagen dargestellte Erweiterung des Stahlwerkes Eingriffe in Natur und 
Landschaft in erheblichem Umfang. Die Beanspruchung und Rodung von ca. 17 ha Waldfläche 
wird zu einer wesentlichen Veränderung des dortigen Lebens- und Landschaftsraumes führen.“ 

Den aktuellen erheblichen Bedenken des LRA Augsburg betreffend der Rodung und 
Überbauung des Lohwaldes, aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes sowie Schutz des 
Landschaftsbildes stimmen wir zu.  
Aus der „Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und Nachweis der Ausgleichsflächen“ des 
Bebauungsplanes (siehe OPLA (2019) 2 geht hervor, dass die forstlich zu kompensierende 
Eingriffsfläche 176.717 m² beträgt. Zu roden sind 27.819 m² Laubwald, 61.540 m² 
Nadelhochwald, 64.808 m² Sukzessionsfläche Laubwald und 22.550 m² Waldfläche zu 
Herstellung von Lichtungen. 
Vorhabenbedingt kommt es somit zu einer erheblichen Beeinträchtigung von ca. 30 ha 
Bannwald. Einerseits wird durch das Vorhaben 17,6 ha Bannwald gerodet und versiegelt, 
andererseits 12,75 ha derzeitiger Nutzwald (Bannwald) in Mittelwald umgewandelt (Maßnahme 
FCS-3).   

 
1 STICKROTH (2019): FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA) und Dokumentation für die FFH-Gebiete Nr. 7431-301 
„Lechauen nördlich Augsburg“, 7531-371 „Höh-, Hörgelau- und Schwarzgraben, Lechbrenne nördlich Augsburg“ und 
7531-372 „Lechleite zwischen Friedberg und Thierhaupten“ zum Vorhaben „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – 
südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Lohwald - südlich der Lech-Stahlwerke“ 
2 OPLA (2019): Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des BebauungsplanesH3/72 und 
westlich der Kreisstraße A29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplanes „Lohwald – südlich der Lech-Stahlwerke“ 
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung und Nachweis der Ausgleichsflächen Fassung vom 04.12.2019 
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Durch den Managementplan wird somit die Funktion des Bannwaldes als 
Immissionsschutzwald aufgrund der Nutzungsumwandlung in Mittelwald herabgesetzt  
(siehe Stickroth (2019, S.23ff) 3: 

„Das Forstamt Biburg empfahl die Verarbeitung zu Hackschnitzel, was eine kurze Umtriebszeit 
von 15 Jahren ermöglicht […] Aufgrund des Planungsrahmens beträgt die zu Mittelwald zu 
entwickelnde Fläche 12,7 Hektar. Bei einer Umtriebszeit von 15 Jahren ergibt sich daraus eine 
jährliche Hiebsfläche von 0,85 Hektar.“ 

Die Nutzung ähnelt somit einer Kurzumtriebsplantage (Niederwald mit Kurzumtrieb), sodass der 
Eindruck entsteht, das vorhabenbedingt 17,6 ha Bannwald gerodet und weitere 12,75 ha 
systematisch fortlaufend zu wirtschaftlichen Zwecken (u.a. Brennholz, Möbel etc.) genutzt 
werden.  
Diese Nutzholzgewinnung wiederspricht somit der Waldfunktion des Immissionsschutzwaldes, 
da die gespeicherten Schadstoffe und Treibhausgase nicht langfristig gebunden, sondern nach 
15-25 Jahren geerntet und dann weiterverwertet werden. Weiterhin ist die Wirkung der 
Windreduzierung in den Kronenbereichen durch die lichtere Waldstruktur (30% im 
Kronenbereich) verringert, sodass die Wirkungen des Bannwaldes erheblich reduziert werden. 
Die Filterwirkung von Wäldern, insbesondere von Immissionsschutzwäldern definiert 
nachfolgend der LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG (2018):  

„Die Schadstoffe verteilen sich aufgrund der Verringerung der Windgeschwindigkeit weniger als 
im Offenland. Es findet somit eine im Vergleich zum Offenland zwei bis zehnmal höhere 
Konzentrierung dieser Schadstoffe in den Waldbereichen statt.“ 4  

Das LRA Augsburg, Fachbereich Naturschutz äußert sich zur Rodung folgendermaßen 
(Abwägung S.14): 

„Der zur Rodung vorgesehene Wald wurde nach der Verordnung des Landratsamtes Donau-Ries 
vom 13.10.1989, in Kraft getreten am 01.12.1989, als Bannwald nach Art. 11 des Waldgesetzes für 
Bayern (BayWaldG) ausgewiesen. Bannwald darf nach Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Abs. 6 Satz 2 
BayWaldG nur gerodet werden, wenn angrenzend an den vorhandenen Bannwald ein Wald neu 
begründet wird, der hinsichtlich seiner Ausdehnung und seiner Funktion dem zu rodenden Wald 
annähernd gleichwertig ist oder gleichwertig werden kann. Da es sich um einen zumindest für 
diese Region bedeutenden Verlust an Bannwaldfläche handelt, muss vom LRA Donau-Ries geprüft 
werden, ob nicht eine entsprechende Änderung der Bannwaldverordnung erforderlich ist und ob 
die Ersatzflächen nicht nur hinsichtlich der Größe, sondern auch hinsichtlich der in der 
Bannwaldverordnung definierten Funktion gleichwertig sind.“  

Die forstlichen Belange vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Augsburg 
vom 24.07.2019 werden weiterhin (in der Abwägung S.48f) dargelegt:  

„Der Bebauungsplan SO-Gebiet nördlicher Lohwald sieht lt. Angabe im Vorentwurf „Teil B) 
Textliche Festsetzungen“ die Beseitigung von Wald (Rodung) in einem Umfang von 170.580 m2 
vor. Die betroffenen Waldflächen sind Bannwald nach Art. 11 des Waldgesetzes für Bayern 
(BayWaldG). Als waldgesetzlicher Ausgleich sind praktisch flächengleiche Ersatzaufforstungen 
geplant (vgl. Teil B § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Vorentwurfs). Art. 9 BayWaldG regelt die Beseitigung von 
Wald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart (Rodung). Da es sich beim Lohwald um 
Bannwald nach BayWaldG handelt, ist die vorgesehene Rodung gemäß Art. 9 Abs. 4 BayWaldG zu 
versagen. Art. 9 Abs. 6 Satz 2 BayWaldG sieht jedoch vor, dass die Erlaubnis zur Rodung erteilt 
werden kann, wenn sichergestellt ist, dass angrenzend an den vorhandenen Bannwald ein Wald 
neu begründet wird, der hinsichtlich seiner Ausdehnung und seiner Funktionen dem zu rodenden 
Wald annähernd gleichwertig ist oder gleichwertig werden kann. Auch bestimmt Art. 9 Abs. 8 
BayWaldG, dass es keiner (formalen) Erlaubnis zur Rodungbedarf, soweit in einer Satzung 
(Bebauungsplan) die Rodung festgelegt oder zugelassen ist; allerdings sind im Verfahren zur 
Aufstellung der Satzung die materiellrechtlichen Vorgaben der Absätze 4 bis 7 des Art. 9 
BayWaldG zu beachten.“) 

Die Ausnahmevoraussetzzungen für die Rodung des Bannwaldes nach Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Abs. 
6 Satz 2 BayWaldG sind somit nicht erfüllt, da die Ausgleichsfläche TG West durch eine 
Bahntrasse vom Lohwald getrennt ist und der Mittelwald im Bereich des Lohwaldes weder 
„hinsichtlich seiner Ausdehnung“ noch „seiner Funktion dem zu rodenden Wald annähernd 
gleichwertig ist oder gleichwertig werden kann.“ Dadurch ist die Rodung des Bannwaldes als  

 
3 STICKROTH (2019): Managementplan für das Wald-Wiesenvögelchen (Coenonympha hero) im Lohwald mit 
Umsetzungskonzept Mittelwald als CEF-Maßnahme Anlage zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) zum 
Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der 
Kreisstraße A29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplanes „Lohwald - südlich der Lech-Stahlwerke“ 
4 LANDESBETRIEB FORST BRANDENBURG (2018): Kartierung der Waldfunktionen im Land Brandenburg  
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unzulässig anzusehen. 
 
Das Vorhaben wiederspricht außerdem dem Landesentwicklungsprogramm, zitiert im 
Waldfunktionsplan für die Region Augsburg (2013, S.59) 5: 

„Große zusammenhängende Waldgebiete, Bannwälder und landeskulturell oder ökologisch 
besonders bedeutsame Wälder sollen vor Zerschneidungen und Flächenverlusten bewahrt 
werden.“ 

Weiterhin definiert der Waldfunktionsplan für die Region Augsburg (S.48) Wälder mit 
besonderer Bedeutung für den lokalen Immissionsschutz: 

„Wald, der dem lokalen Immissionsschutz dient, mindert schädliche Einwirkungen und 
Belastungen durch Gase, Stäube oder Aerosole und verbessert dadurch die Luftqualität für die zu 
schützenden Bereiche wie Siedlungen, Erholungsgebiete sowie land- und forstwirtschaftliche 
Nutzflächen. Er liegt zwischen Emittenten und schutzbedürftigen Objekten. Ziele des 
Waldfunktionsplanes Wald mit besonderen Aufgaben für den lokalen Immissionsschutz soll 
erhalten und so gepflegt werden, dass er seine Aufgabe bestmöglich erfüllen kann […] Wald mit 
besonderen Aufgaben für den lokalen Immissionsschutz soll erhalten und so gepflegt werden, dass 
er seine Aufgabe bestmöglich erfüllen kann […] Baumkronen und dabei im besonderen Maße die 
immergrünen Kronen von Nadelbäumen filtern gas- und staubförmige und im 
Niederschlagswasser gelöste Stoffe aus der Atmosphäre. So reinigt der Wald die Luft und 
vermindert den Eintrag von schädlichen oder belastenden Gasen, Stäuben oder Aerosolen in 
nachgelagerte zu schützende Bereiche.“ 

1.3 Fazit 

Es ist zu erwarten, dass durch die vorhabenbedingte Rodung von 17,6 ha und erhebliche 
Beeinträchtigung aufgrund der Waldumwandlung von weiteren 12,75 ha Immissionsschutzwald 
einerseits gravierende Folgen für das Schutzgut menschliche Gesundheit auftreten, da die 
bisherige Filterfunktion des Lohwaldes erheblich reduziert wird. Dadurch werden sich die 
Emissionen an Lärm, luftgebundene Schadstoffe (Staub und Feinstaub) noch stärker auf die an 
die LSW angrenzenden Gemeinden auswirken. 
  

 
5
 BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (2013): Waldfunktionsplan für die 

Region Augsburg 



Stellungnahme zu Äußerungen der Träger öffentlicher Belange 8 UVP-Bericht Nr. M140327/01 Seite 6 von 20 

Stand 18.02.2020 Stellungnahme-zu-BP-SO-noerdlich-Lohwald_200218a.docx 

 

2 Alternativenprüfung 

Weiterhin heißt es in der naturschutzfachlichen Stellungnahme des LRA Augsburg (Abwägung 
S.13): 

„In der Begründung zum Bebauungsplan wird dargelegt, dass der Alternativstandort nördlich des 
bestehenden Stahlwerkes aus verschiedenen Gründen ausscheidet. Dies kann von Seiten der uNB 
Lkr. Augsburg nur teilweise beurteilt werden.“ 

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) § 15 (Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von 
Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen) ist anzuführen: 

„(1) Satz 1 Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen.  
Satz 2 Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff 
verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu erreichen, gegeben sind.“ 

Aus Sicht des Naturschutzes ist/wäre der Vorhabenträger als Verursacher des Eingriffs somit 
verpflichtet den Alternativstandort nördlich des bestehenden Stahlwerkes gemäß 
Bundesnaturschutzgesetz § 15 (1) zu wählen, um „vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu unterlassen“. 
Entscheidend ist hierbei die unterschiedliche Ausprägung der Landschaft und der Ausstattung 
des Naturhaushaltes zu bewerten. 
Der Landschafts- und Naturhaushalt ist im Bereich der Ackerflächen aufgrund ihrer Arten- und 
Strukturarmut, durch die hohe Versiegelung der Infrastrukturanlagen der LSW 
(Industrieanlagen, Parkplätze, Lagerplätze, Umspannwerk usw.) sowie die Straße und 
Freileitungen als bereits stark vorbelastet zu beschreiben. 
Im Bereich des Lohwaldes ist der Landschafts- und Naturhaushalt durch die diversen 
bestehenden Vegetationsausprägungen als deutlich wertvoller zu bewerten.  
Somit wäre der Vorhabenträger gem. § 15 BNatSchG verpflichtet den alternativen Standort 
nördlich der bestehenden Anlage auf Ackerflächen zu wählen.  
 
Bekräftigend ist hierzu die Aussage der uNB Lkr. Augsburg (Abwägung S. 13) anzuführen: 

„Die nördlich angrenzenden, intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen würden jedenfalls 
wesentlich geringere Konflikte bezüglich der Belange des Naturschutzes erwarten lassen.“ 

Der Äußerung der uNB Lkr. Augsburg betreffend der „Konflikte bezüglich der Belange des 
Naturschutzes“ stimmen wir zu. Insbesondere aufgrund der bestehenden intensiven Nutzungen 
der Landwirtschaftsflächen und den dadurch bedingten Vorbelastungen aufgrund von 
akustischen und optischen Scheuchwirkungen ist der Raumwiederstand gemessen am Arten- 
und Biotopschutz als erheblich geringer zu bewerten. Die intensiven Landwirtschaftsflächen 
sind als störungsreiche, struktur- und artenarme Lebensräume mit geringen 
Lebensraumpotential zu bewerten. Dies steht im Gegensatz zu den langjährig gewachsenen 
Waldbereichen, die durch die mosaikartig-strukturreichen Ausprägungen ein hohes 
Lebensraumpotential durch viele Arten genutzt werden. Die Schutzwürdigkeit-, 
Schutzbedürftigkeit und der Wert der Waldlebensräume ist somit ungleich höher zu bewerten 
als die der Ackerbereiche.  
Weiterhin heißt es im Bundesnaturschutzgesetz § 15 (2): 

„Satz 1 Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu 
ersetzen (Ersatzmaßnahmen).  
 
Satz 2 Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen 
des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.“ 

Aufgrund der hohen Dauer der Wiederherstellbarkeit von alten Wäldern ist auch die 
Wiederherstellung der Funktionen des Naturhaushaltes langwierig. Dabei dauert die 
theoretische „Wiederherstellung“ eines alten Eichen-Hainbuchenwaldes mit mindestens 90 
Jahren etwa drei Generationen und übersteigt den üblichen Planungszeitraum von 30 Jahren 
(eine Generation) bei weitem. Dadurch sind die vorhabenbedingten Eingriffe als nicht 
kompensierbar und somit als unzulässig zu bewerten.  
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Insbesondere sind die die Waldfunktionen betreffend den Immissionsschutz neben den 
Lebensraumfunktionen (natürliche Höhlen und Spaltenstrukturen, Totholz, usw.) des 
Lohwaldes nicht kurzfristig kompensierbar.  

„Baumkronen und dabei im besonderen Maße die immergrünen Kronen von Nadelbäumen filtern 
gas- und staubförmige und im Niederschlagswasser gelöste Stoffe aus der Atmosphäre. So reinigt 
der Wald die Luft und vermindert den Eintrag von schädlichen oder belastenden Gasen, Stäuben 
oder Aerosolen in nachgelagerte zu schützende Bereiche.“ 6 

Dafür wird unter günstigen Entwicklungsbedingungen der erhebliche zusätzliche Zeitfaktor 
von ca. drei Generationen, entsprechend etwa 90 Jahren benötigt, in welchem diese 
lebensnotwendigen Funktionen für die Arten nicht zur Verfügung stehen. Insbesondere sind 
hiervon höhlenbrütende Singvögel, Greifvögel, Spechte, Fledermäuse und 
totholzbewohnende (xylobionte) Insekten betroffen. Dies wird auch in dem Gutachten von 
Stickroth (2019) 7 S.48 deutlich. 

„Wegen des großflächigen Eingriffs sind Kompensationsmaßnahmen unumgänglich. Der hohe 
Bestand von Brutvögeln aus den betroffenen Abschnitten des Lohwaldes verteilt sich nicht ohne 
weiteres im Umland. Viele solcher Verluste summieren sich und bewirken ohne Ausgleich 
langfristig sicher eine Abnahme. Besonders betroffen sind die Höhlenbrüter, da deren Quartiere 
an Bäume höheren Alters gebunden sind, die sich nicht kurzfristig ersetzen lassen.“ 

Die naturschutzfachliche Stellungnahme des LRA Augsburg (Abwägung S.13f) beinhaltet 
dazu: 

„In den vorgelegten Planunterlagen wird der vorhandene Zustand von Natur und Landschaft 
unseres Erachtens zutreffend erfasst und beschrieben. Ebenfalls werden die Waldfunktionen 
gemäß Waldfunktionsplan richtig dargestellt. Durch die Rodung der Waldflächen wird diese 
Vielzahl von Funktionen nur auf der verbleibenden Restfläche des Lohwaldes noch zum Tragen 
kommen und einer Störung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts gleichkommen, das 
vorhandene Lebensraumpotential wird eine Minderung erfahren.“  

 

2.1 Fazit 

Aufgrund der Alternativenprüfung wäre die Erweiterung der LSW nach Norden mit weit 
geringeren Anforderung betreffend des Raumwiederstands behaftet. 

  

 
6
 BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (2013): Waldfunktionsplan für die 

Region Augsburg 
7
 STICKROTH (2019): „Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) zum Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen 

Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ mit 1. Teiländerung des 
Bebauungsplanes „Lohwald - südlich der Lech-Stahlwerke“ – ENTWURF“ 
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3 Bedenken aufgrund der Flächenwahl der Ausgleichsfläche TG West 

Naturschutzfachliche Stellungnahme des LRA (Abwägung S.18) 

„In den Vorbesprechungen wurde von Seiten des Naturschutzes empfohlen, das TG West 
(Aufforstungsfläche) auf ein Vorkommen von Offenlandarten, insbesondere von Feldbrütern hin zu 
untersuchen, um eine Habitatzerstörung ausschließen zu können. Jene Ergebnisse waren im 
Bericht zum Artenschutz noch nicht aufgenommen, deswegen wird an dieser Stelle nochmals 
darauf hingewiesen.“ 

Das Ergebnis der Brutvogelkartierung8 der Ausgleichsfläche TG West, weitgehend fehlendes 
Artenpotential ist wenig überraschend, da im Bereich der geplanten Ausgleichsfläche erhebliche 
Vorbelastungen durch die Verkehrswege B2 (vierstreifige Fahrbahn) und Bahntrasse sowie die 
Freileitung und die intensive landwirtschaftliche Nutzung bestehen.  
Nach dem Planungsstand der Etablierung von Waldausgleichsflächen (A3) würde zwar die 
Landwirtschaftsnutzung wegfallen, jedoch wird eine gleichwertige Lebensraumfunktion, welche 
momentan im Lohwald durch die gewachsenen Strukturen besteht, sich erwartungsgemäß auf 
weiten Bereichen der Ausgleichsfläche nicht etablieren können, da die verbleibenden 
erheblichen Vorbelastungen eine Lebensraumeignung langfristig und weitgehend einschränken.  
Im Wesentlichen ist hierbei die räumliche Zerschneidungsfunktion von allen Seiten der 
Verkehrsflächen und der Freileitungstrasse sowie die Vergrämungswirkungen durch optische 
und akustische Scheuchwirkungen des Fahrzeug- und Schienenverkehrs zu nennen. In der 
Betrachtung der Fledermausquartiere STICKROTH (2019) heißt es hierzu: 

„Bahnlinie und B2 neu schneiden das Untersuchungsgebiet weitgehend von der ausgedehnten 
Feldflur ab, die sich nach Süden und Westen hin über das Lechtal erstreckt (bis zu den 
Ortschaften Erlingen, Biberbach und Langweid).“ 

In dem betrachteten Gutachten der Brutvogelkartierung STICKROTH (2019) 9 S.9 heißt es 
weiter:  

„Für Arten wie den Kiebitz mag auch die Fragmentierung durch Bahn- und vierspurige 
Bundestraße eine Rolle spielen. Letztere erzeugt auch einen hohen Lärmpegel, wohl durch die 
Lärmschutzwände, welche den westwärts abgehenden Lärm in das Untersuchungsgebiet 
reflektiert. Dies mag für Lärmempfindliche Arten wie Wachtel und Rebhuhn eine Rolle spielen.“  

 
In der Stellungnahme der IHK Schwaben vom 26.07.2019 (Abwägung S.44) wird dargelegt: 

„Die in den Planungsunterlagen ausgewiesene Ausgleichsfläche westlich der Bahnlinien, welche 
derzeit für die Schaffung eines adäquaten neuen Waldstückes angedacht ist, stellt sich aus unserer 
Sicht jedoch als angreifbar dar. Denn bereits jetzt geht von der Hochgeschwindigkeitstrasse der 
Bahn eine erhebliche Trennwirkung zum aktuellen Bannwaldgebiet aus.“ 

Weiterhin geben GARNIEL & MIERWALD (2010) 10 mehrere Wirkungsfaktoren von Verkehrstrassen 
an: 

„Vögel brauchen nicht nur einen Nistplatz. Die vollständige Lebensstätte besteht aus 
verschiedenen Elementen, die sich in vertretbaren Entfernungen (d.h. im Aktionsraum des 
Individuums) befinden und in ausreichendem Umfang vorhanden sein müssen.  
Im Einzelnen können Balzplätze, Brutplätze, Singwarten, Jagdansitze, Nahrungsflächen, 
Schlafplätze usw. benötigt werden. Fehlt ein entscheidender Teil des Habitatgefüges, so kann die 
Besiedlung ausbleiben.  
Eine ausgleichsrelevante Aufwertung kann durch die Schaffung bzw. die Optimierung von 
Elementen erzielt werden, die im von der Zielart genutzten Habitatverbund unterrepräsentiert 
sind.  
Das artspezifische Entwicklungspotenzial einer Maßnahmenfläche wird durch eine Vielzahl von 
Faktoren bestimmt, u.a. durch – die Mindestgröße der zu entwickelnden Habitate, – das 
Vorhandensein von Nutzungen und Strukturen, die bei der Art eine Meidung auslösen (z. B. 
Freileitungen) […] Als Grundlage der Konzeptentwicklung ist eine Erfassung der avifaunistisch 

 
8
 STICKROTH (2019): Brutvogelkartierung in Teilgebiet West (Ausgleichsfläche A3) zur saP zum Bebauungsplan 

„Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ mit 1. 
Teiländerung des Bebauungsplanes „Lohwald - südlich der Lech-Stahlwerke“, Fassung vom 22.11.2019 
9
 STICKROTH (2019): Brutvogelkartierung in Teilgebiet West (Ausgleichsfläche A3) zur saP zum Bebauungsplan 

„Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ mit 1. 
Teiländerung des Bebauungsplanes „Lohwald - südlich der Lech-Stahlwerke“, Fassung vom 22.11.2019 
10

 GARNIEL, A. & MIERWALD, U. (2010): Arbeitshilfe Vögel und Straßenverkehr, Schlussbericht zum Forschungsprojekt FE 
02.286/2007/LRB: Entwicklung eines Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter 
Wirkungen auf die Avifauna 
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relevanten Eigenschaften der Ausgleichsfläche notwendig. Die Erfassung richtet sich nach den 
Zielarten und wird mit dem Ziel durchgeführt, folgende Informationen über die Maßnahmenfläche 
zu liefern: 
– Störquellen, die auf das Maßnahmengebiet einwirken (z. B. Straßen, Hochspannungsleitungen, 
manche Formen der Erholungsnutzung, andere Vorhaben mit ausreichender Planverfestigung).“  

Besonders kollisionsgefährdete Vogelarten sind nach GARNIEL & MIERWALD (2010) u.a. die im 
Lohwald vorkommenden Turmfalken und Mäusebussarde. 
 
Die Eignung der Ausgleichsfläche für zukünftige Waldfunktionen (Lebensraum) und ihre 
Wirkung auf die potentiell besiedelnden Arten wurde somit nicht umfassend analysiert. Es 
wurde somit übersehen, dass die Flächenwahl durch die Beeinträchtigungsfaktoren einerseits, 
also die Vergrämungswirkung (Lärm- und Scheuchwirkung) der Verkehrsflächen B2 und 
Bahntrasse langfristig gesehen, sprich für die angenommenen mindestens 90 Jahre, wenig z.B. 
für Artengruppen wie die Avifauna brauchbar ist. Anderseits sind nach der Etablierung von 
Waldstrukturen durch die Verkehrsflächen und die Freileitung Gefährdungen (Verletzung und 
Schlagopfer durch Verkehr) für die Avifauna zu erwarten. Dadurch ist das Eintreten von 
Verbotstatbeständen nach §44 BNatSchG wahrscheinlich. 
 
Ähnliche Gefährdungen von Vögeln wie bei Straßen ergeben sich auch für Bahntrassen 11: 

„Die Mortalität von Vögeln an Schienenwegen resultiert einerseits aus der Kollision mit den 
Zügen, andererseits jedoch auch aus der Kollision mit den Oberleitungen sowie aus Stromschlag. 
Die schreckhafte Flucht beim Herannahen eines Zuges erhöht auch die Gefährdung durch 
Kollision mit den Oberleitungen. 
Bei den Untersuchungen zur Vogelmortalität an Schienenwegen wurden mehr oder weniger aus 
allen taxonomischen Gruppen und ökologischen Gilden Opfer registriert, so dass davon 
auszugehen ist, dass grundsätzlich alle Vogelarten potenziell von Verlusten an Schienenwegen 
betroffen sein können. Allerdings zeichnen sich auch hier in Empfindlichkeit bzw. Gefährdung z. T. 
artspezifische Unterschiede ab (vgl. z. B. Roll 2004). 
Kollisionen mit Zügen ergeben sich zum Teil beim Überflug, zum Teil jedoch auch beim Aufenthalt 
im Trassenbereich zur Nahrungssuche (z. B. Greifvögel) oder beim Nutzen der Leitungsdrähte als 
Ansitzwarten. Hier ist bei manchen Arten von einem gewissen Falleneffekt auszugehen. 
Vor allem bei durch Wald führenden Trassen scheinen größere Vögel stärker betroffen zu sein, da 
sie bei plötzlicher Annäherung eines Zuges primär die Schneise der Trasse selbst entlang fliegen. 
Durch beiderseitige Waldränder und die Oberleitungen der Bahn kann sich quasi ein 'Tunnel' 
ergeben, den der Vogel zuerst für den Abflug nutzt. Aufgrund der Fahrgeschwindigkeit des Zuges 
und der Schwierigkeit, ein auf sich zu bewegenden Körper einschätzen zu können, bleiben dem 
Vogel allenfalls wenige Sekunden zur Flucht. Aasfresser (Seeadler, Mäusebussard) sind abermals 
stärker betroffen, da sie an von der Bahn angefahrenen Tieren fressen.“ 

Hinweise befinden sich hierfür auch in folgender Stellungnahme der Deutsche Bahn AG DB 
Immobilien vom 26.07.2019 (Abwägung S.56): 

„Die Flächen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu unserer Oberleitungsanlage. Wir weisen 
hiermit ausdrücklich auf die Gefahren durch die 15000 V Spannung der Oberleitung hin und die 
hiergegen einzuhaltenden einschlägigen Bestimmungen.“  

Der gleiche Wirkfaktor der Kollision mit Fahrzeug- und Schienenverkehr kann sich auch für 
Fledermäuse ergeben, wenn diese zwischen dem Lohwald und der Ausgleichsfläche, den 
Quartieren und umliegenden potentiellen Nahrungshabitaten hin und herfliegen12. 

„Die betriebsbedingte Mortalität / Tötung von Fledermäusen resultiert insbesondere aus 
Kollisionen mit Kraftfahrzeugen und Zügen sowie ggf. Flugzeugen, die teilweise in großem 
Umfang zu schwerwiegenden Verletzungen oder direktem Tod der Individuen führen. 
Eine betriebsbedingte Barrierewirkung entsteht dann, wenn die Mortalität / Tötung aufgrund 
kritischer räumlicher Konstellationen ein hohes Maß annimmt oder wenn andere Faktoren zur 
Meidung bestimmter Bereiche führen und somit eine Barrierewirkung herbeiführen oder 
verstärken. Barrierewirkungen führen zu Lebensraumzerschneidung und somit u. a. zur 
Beeinträchtigung bzw. Trennung von räumlich-funktionalen Beziehungen (z. B. zw. Wochenstuben 
und Nahrungshabitaten oder zw. verschiedenen Quartieren). 
Barrierewirkungen / Mortalität können - abhängig vom Umfang - zu Verlust von Teilhabitaten, 
Verringerung des Fortpflanzungserfolgs, zu Individuenverlust, Bestandsrückgang oder 
Beeinträchtigung bzw. Erlöschen lokaler (Teil-)Populationen führen. 

 
11

 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2010): Fachinformationssystem des Bundesamtes für Naturschutz zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung (ffh-vp-info.de) 
12

 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2010): Fachinformationssystem des Bundesamtes für Naturschutz zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung (ffh-vp-info.de) 
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Dass Straßen zu Verlusten bei Fledermäusen führen, ist bekannt und bereits vielfach 
dokumentiert. Kollisionen mit Fahrzeugen ergeben sich beim Überflug über die Straße oder beim 
Jagdflug im Trassenbereich zur Nahrungssuche. Bei manchen Arten oder in bestimmten 
räumlichen Konstellationen kann auch ein gewisser Falleneffekt von Straßen ausgehen, z. B. wenn 
sich bei bestimmten Wetterlagen besonders viele nachtaktive Insekten über aufgeheizten 
Straßenbelägen aufhalten oder durch Lichtquellen (z. B. Straßenlaternen, Autoscheinwerfer) 
angezogen werden.  
Obwohl es sich bei Fledermäusen um eine sehr mobile Artengruppe handelt, ist von einer 
gewissen Barrierewirkung von Autobahntrassen auf manche Fledermausarten auszugehen. Für 
Fledermausarten, die in besonderer Weise an Leitstrukturen gebunden sind, kann eine Trasse 
auch ohne fließenden Verkehr eine gewisse Trennwirkung entfalten.“ 

Außerdem kann es durch die Schaffung von Waldbereichen umschließend zu der bestehenden 
Hochspannungsfreileitung zu einer Reduzierung der Lebensraumeignung und zusätzlichen 
Gefährdung bzw. der Erhöhung des Tötungsrisikos von Vogelarten kommen. Insbesondere 
Groß- und Greifvögel sind hierbei anfluggefährdet.  

„Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen üben eine optische und physikalische 
Trennungswirkung im Luftraum aus. Dadurch können Lebensräume v. a. für Brut- und Rastvögel, 
in deren Flughöhe sich die Leiterseile befinden, entwertet werden […] Inwieweit die 
Zerschneidung zu erheblichen Beeinträchtigungen einzelner Individuen oder der Population führt, 
muss im Einzelfall geprüft werden[…] Die Funktion als Bruthabitat ist für bestimmte Arten in 
diesem Bereich herabgesetzt (Habitatverlust). Dort brütende Arten werden verdrängt und erhöhen 
den Konkurrenzdruck auf benachbarten Flächen […] Fliegende Vögel können aufgrund ihres 
binokularen Sehvermögens horizontale Strukturen in der Landschaft nur begrenzt wahrnehmen. 
Sie können gegen Leiterseile, vor allem aber gegen die dünneren Blitzschutzseile (Erdseile), die 
von Mastspitze zu Mastspitze gespannt sind, prallen. Eine Kollision ist meist tödlich oder führt zu 
schweren Verletzungen oder Verstümmelungen.“ 13 

Aus der Planung ist weiterhin nicht ersichtlich, wie die Ausgleichsfläche effizient mit dem 
Lohwald verbunden wird, sodass die Kohärenz (der Biotopverbund) auch für nicht flugfähige 
Arten in Frage zu stellen ist. 
 

3.1 Fazit 

Durch die Lage/Wahl der Ausgleichsfläche A3 sind artenschutzrechtliche Konflikte zu erwarten, 
da diese Fläche räumlich-funktional von der Eingriffsfläche isoliert ist und somit den 
vorhabenbedingten funktionalen Verlust an Waldfunktionen für die Tierarten, insbesondere für 
flugunfähige Arten nicht kompensieren kann. Weiterhin ist das Eintreten von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen zu erwarten. 
  

 
13

 BRUNS, E. (2015): Auswirkungen zukünftiger Netzinfrastrukturen und Energiespeicher in Deutschland und Europa. 
Teilbericht 4: Vogelkollisionen an Freileitungen. F+E- Vorhaben FKZ 512 83 0100 im Auftrag des BfN (Bundesamt für 
Naturschutz). Unter Mitarbeit von D. Kraetzschmer, J.C. Sicard und S. Garske 
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4 Definition und Prüfung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen 

Das Bundesamt für Naturschutz14 trifft folgende Aussagen zu Eingriffen und vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen: 

„Für zulässige Eingriffe bestehen zudem Sonderregelungen im Rahmen des § 44 Abs. 5 
BNatSchG, wonach ein Verstoß gegen diese Verbote nicht vorliegt, soweit die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten – ggf. 
unter Hinzuziehung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen – im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. Auch zur rechtskonformen Anwendung dieser Regelung sind verschiedene 
funktionale, räumliche und zeitliche Anforderungen zu berücksichtigen, nicht zuletzt, um die 
geforderte hohe Prognosesicherheit in den Prüfungen gewährleisten zu können.“ 

In dem Dokument DOLEK, M. (2019): „Managementkonzept Wald-Wiesenvögelchen 
(Coenonympha hero) im Lohwald südlich Meitingen-Herbertshofen Schlussbericht März 2019“ 
werden Gehölzfällungen begründet, um Lebensräume für diese Zielart zu schaffen. Hierfür ist 
jedoch die Prognosewahrscheinlichkeit für den Maßnahmenerfolg für das Wald-
Wiesenvögelchen gering. Im Gutachten S.9 heißt es dazu: 

„Die Hauptproblematik im Lohwald ist, dass günstige Lebensraumbedingungen auf der ganzen 
Fläche nur sehr punktuell vorkommen oder geschaffen werden können. Eine flächige 
Verbesserung lässt sich nur durch massivere Eingriffe erzielen, die vorerst ein Vorkommen 
ausschließen, dann aber zu einer positiven Entwicklung führen sollen; ohne dass diese 

Entwicklung mit Sicherheit vorhergesagt werden kann.“ 

Das Wald-Wiesenvögelchen benötigt magere Standorte, die in den Auenbereichen des Lechs 
„nur sehr punktuell“ vorkommen und nur durch „massive Eingriffe“ realisiert werden können. 
Aufgrund der geringen Prognosewahrscheinlichkeit ist somit die Eignung der 
Ausgleichsmaßnahmen in Frage zu stellen. 
 
Durch das Mittelwaldkonzept verbleiben lediglich kleinflächige Waldparzellen, die frei von 
(Eingriffen) Gehölzentnahmen bleiben. Die Waldumwandlung allein ist durch die potentielle 
Aufwertung und durch ökologischen Synergieeffekte als (noch) nicht erheblich zu bewerten, 
obwohl die Umwandlung von Hoch- in Mittelwald sowie Wald in Offenland sowohl der Änderung 
der Gestalt als auch der Nutzung der Eingriffsdefinition entspricht. Dies belegt auch der Autor 
DOLEK (2019) im Gutachten „Managementkonzept Wald-Wiesenvögelchen (Coenonympha 
hero) im Lohwald südlich Meitingen-Herbertshofen Schlussbericht März 2019“ (s.o.).  
Im BNatSchG sind Eingriffe nach § 14 „Eingriffe in Natur und Landschaft“ definiert: 

„(1) Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in 
Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ 

Durch die vorhabenbedingte Flächeninanspruchnahme von 17,6 ha sind jedoch sich 
anhäufende bau-, anlagen- und betriebsbedingte Vergrämungseffekte zu erwarten, sodass die 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen die Störungsintensität zusätzlich zu den 
Baumaßnahmen verstärken. In die Bewertung mit einbezogen werden müssen außerdem die 
vorhabenbedingten Wirkungen durch die Kapazitätserweiterung von 1,1 auf 1,4 Mio. t/a Stahl. 

„Das „Guidance document“ der EU-Kommission (2007) sieht die Möglichkeit vor, sogenannte 
CEF-Maßnahmen (measures that ensure the continued ecological functionality) bei der 
Beurteilung der Verbotstatbestände der Artikel 12 und 13 FFH-RL zu berücksichtigen. Danach 
können weitergehende konfliktmindernde und funktionserhaltende Maßnahmen, welche die 
kontinuierliche Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte gewährleisten, dazu 
beitragen, dass die Verbotstatbestände der Artikel 12 und 13 FFH-RL nicht eintreten und 
entsprechend keine Befreiung nach Artikel 16 FFH-RL erforderlich ist. 15 
 
Maßnahmen, die im Falle von Projekten / Tätigkeiten mit möglichen Auswirkungen auf 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
dieser Stätten dienen, müssen den Charakter von schadensbegrenzenden Maßnahmen haben (d.h. 
auf eine Minimierung, wenn nicht gar die Beseitigung der negativen Auswirkungen abzielen). Sie 
können aber auch Maßnahmen einbeziehen, die aktiv zur Verbesserung oder Erweiterung einer 

 
14

 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011): https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/regelung-
des-44-abs-5-bnatschg.html Zugriff am 10.02.2020 
15

 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (2011): https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/regelung-
des-44-abs-5-bnatschg.html Zugriff am 10.02.2020 



Stellungnahme zu Äußerungen der Träger öffentlicher Belange 8 UVP-Bericht Nr. M140327/01 Seite 12 von 20 

Stand 18.02.2020 Stellungnahme-zu-BP-SO-noerdlich-Lohwald_200218a.docx 

bestimmten Fortpflanzungs- oder Ruhestätte beitragen, so dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer 
Reduzierung oder einem Verlust der ökologischen Funktionalität dieser Stätte kommt. Solange 
diese Bedingung erfüllt ist und die entsprechenden Vorgänge von den zuständigen Behörden 
kontrolliert und überwacht werden, braucht nicht auf Artikel 16 zurückgegriffen werden" (EU-
KOMMISSION 2007:55).“ 

An vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind damit folgende Anforderungen zu stellen (RUNGE 

ET AL. (2010, 82ff): 

„Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätte, d.h. nach 
Eingriffsrealisierung muss die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte unter Berücksichtigung der 
„vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme“ mindestens die gleiche Ausdehnung und Qualität für die zu 
schützende Art aufweisen bzw. es darf nicht zur Minderung des Fortpflanzungserfolgs bzw. der 
Ruhemöglichkeiten des Individuums bzw. der Individuengemeinschaft der betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kommen.“ 

Weiterhin heißt es:  

„Lage im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätte. Maßgeblich hierfür sind die im Einzelfall betroffenen Habitatstrukturen, das 
Raumnutzungsverhalten der betroffenen Arten und die Entwicklungspotenziale im räumlich-
funktionalen Umfeld der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte. 
Vollständige Wirksamkeit der Maßnahmen bereits zum Eingriffszeitpunkt und dauerhaft über den 
Eingriffszeitpunkt hinaus, so dass die Funktionalität der Stätte kontinuierlich gewährleistet wird. 
Unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit einer ausreichend sicheren Erfolgsprognose sowie 
unter Praktikabilitätsgesichtspunkten kann im Sinne eines Konventionsvorschlages davon 
ausgegangen werden, dass die zeitliche Eignung von Maßnahmen bei einer Entwicklungsdauer 
von bis zu 5 Jahren als sehr gut bis gut und bei einer Entwicklungsdauer zwischen 5 und 10 
Jahren als mittel bis gering zu bewerten ist. Maßnahmen mit Entwicklungszeiten von mehr als 

10 Jahren sind i.d.R. nicht als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen geeignet.“  

Im Lohwald bestehen weiträumige Waldbereiche mit eng verflochtenen Wirkmechanismen wie 
z.B. diverse Nahrungshabitate und Lebensräume für streng und besonders geschützte Vögel, 
Fledermäuse, Reptilien und Insekten. Diese Funktionen werden durch die vorhabenbedingten 
Rodungen und Versiegelungen erheblich und nachhaltig reduziert. Gleichartige oder 
gleichwertige Lebensraumfunktionen werden für die vorhabenbedingt betroffenen Waldarten 
erst in 3 Generationen, ca. 90 Jahren zur Verfügung gestellt. Die angenommenen 90 Jahre 
entsprechen dabei einem angesetzten, standardisiert geschätzten Mindestalter16 und 
berücksichtigt die Stammumfänge (74-236) in cm, welche im Rahmen der erfassten 
Quartierstrukturen gemessen wurde (STICKROTH 2019 17).  
 
GARNIEL UND MIERWALD (2010) führen dazu an: 

„Insbesondere für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen und Maßnahmen zur Kohärenzsicherung 
sind die Entwicklungszeiten der Vogelhabitate zu berücksichtigen, die neu geschaffen bzw. 
aufgewertet werden sollen. Bekanntlich sind lange Entwicklungszeiträume notwendig, bis sich z. 
B. in Wäldern, Niedermooren und Röhrichten die für manche Vogelarten erforderliche innere 
Strukturvielfalt heraus- gebildet hat. 

RUNGE ET AL. (2010, S.82ff) 18 definiert (siehe auch oben) allgemeine Anforderungen an 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen: 

„Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen lassen sich definieren als Maßnahmen, die unmittelbar an 
der voraussichtlich betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte ansetzen bzw. mit dieser 
räumlich-funktional verbunden sind und zeitlich so durchgeführt werden, dass sich die 
ökologische Funktion der von einem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte 
nachweisbar oder mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahrscheinlichkeit nicht gegenüber dem 
Voreingriffszustand verschlechtert.“ 

  

 
16 Baumportal - Alles über Bäume: https://www.baumportal.de/baum-alter-bestimmen Zugriff am 10.02.2020 
17 STICKROTH (2019): Kartierung 2019 der potenziellen Fledermausquartiere im Eingriffsbereich des SO am nördlichen 
Lohwald Ergebnisbericht zum Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes 
H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ 
18 RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG T., (unter Mitarb. von: LOUIS, H. W., M. REICH, D. BERNOTAT, F. MAXER, P. DOHM, H. 
KÖSTERMEYER, J. SMIT-VIERGUTZ & K. SZEDER) (2010): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des 
Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben, FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz - FKZ 
350782080 
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Dadurch ist zu erwarten, dass die „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen“ für das Vorhaben 
keine gem. BNatSchG vorgeschriebenen notwendigen Wirkungen (weder flächenhaft noch 
zeitlich noch räumlich funktional) entfalten und somit nicht als vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen zu definieren sind.  

4.1 Fazit 

Somit ist das Vorhaben der LSW erst zulässig, wenn die Lebensraumfunktionen (geeignete 
Brutbäume, Totholz, natürliches Höhlenangebot, Spaltenquartiere usw.) für die Arten im 
notwendigen Maß im räumlichen-funktionalen Zusammenhang zur Verfügung stehen. Die 
bereits geplanten Vermeidungsmaßnahmen sind für die weitreichenden Eingriffe somit nicht 
ausreichend bzw. ungeeignet. 
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5 Artenschutzrechtliche Anmerkungen zur FsaP 

5.1 Totholz 

Naturschutzfachliche Stellungnahme des LRA Augsburg (Abwägung S.18) 

„Auch Kartierergebnisse zur Artengruppe Totholzkäfer stehen zur ersten Auslegung noch aus, 
sodass hierzu keine Beurteilung möglich ist.“ 

In dem mittlerweile vorliegenden Gutachten „Kartierung des Totholzes und der relevanten 
(Totholz-) Käfer“ STICKROTH (2019) 19 steht: 

„Eine weitere Eiche mit riesigem Stammriss enthält möglicherweise auch eine Mulmhöhlen, die 
ebenfalls nicht genauer untersucht werden konnte, da sie nicht zugänglich war. Aus gleichem 
Grund ist nicht auszuschließen, dass nicht alle Mulmhöhlen gefunden wurden. Diese haben 
oftmals nur kleine oder schmale Eingänge, die eine genauere Untersuchung kaum zulassen. Auch 
sind solche Höhlen oftmals in größerer Hohe und nur mit Hebebühne oder Kletterausrüstung 
erreichbar, was im Rahmen dieser Kartierung nicht realisierbar war.“ 

Zur Erfassung von totholzbewohnenden (xylobionten) Käfern gehört nach gängiger Praxis die 
Untersuchung von Mulmhöhlen, welche oft auch in Kronenbereichen liegen. Dafür ist in der 
Regel ein geeigneter Bearbeiter mit Klettererfahrung und Kletterausrüstung notwendig.20  
Eine Erfassung von streng geschützten und planungsrelevanten Arten rein vom Boden aus ist 
methodisch ungeeignet und bei der Eingriffsschwere des Vorhabens nicht zulässig. 
Für den Eremiten gilt: 

„Bevorzugt werden Höhlen in 6-12 m Baumhöhe […] und (praktisch) nie mit Bodenkontakt. Die 
Erscheinenszeit ist ab Ende Juni bis Ende August. Der Eremit ist überwiegend dämmerungsaktiv.“ 

21 

Die Untersuchung auf verfügbare Mulmhöhlen muss somit durch einen Erfasser mit 
Klettererfahrung und Kletterausrüstung oder durch die Verwendung einer Hubarbeitsbühne 
nachgeholt werden, um das mögliche Eintreten von Verbotstatbeständen abschließend 
bewerten zu können. 
 
Weiterhin ist die Verwendung von Flugfensterfallen typische Praxis, um einen hinreichenden 
Untersuchungsrahmen für diese schwierig zu erfassende Artengruppe zu gewährleisten. Dabei 
ist eine einzige Nachtbegehung methodisch gesehen für den Nachweis von Imagos22 nicht 
ausreichend. Weiterhin steht im Gutachten zur Erfassung der Totholzkäfer: 

„Allerdings muss sichergestellt werden, dass stehendes oder liegendes Totholz nach Möglichkeit 
in die Mittelwaldbereiche umgelagert und der Totholzvorrat im künftigen Lohwald erhöht wird.“ 

Gerade da scheinbar wenig Totholz vorhanden ist (in Summe beträgt der Totholzvorrat im 
Eingriffsgebiet ca.1 fm pro ha) ist zu fordern, dass jegliche Totholzstrukturen zu erhalten und 
dazu aus dem Eingriffsbereich umzuverlegen sind. 

„Bei den Mulmproben wurden Rattenschwanzlarven der „Mistbienen“ =Schlammfliegen aus der 
Fam Schwebfliegen, Syrphid., Tribus Eristalini) festgestellt, die in Jauchegruben, Sickergruben, 
im Schlamm von Tümpelrändern und in anderem bakterienreichen, sauerstoffarmem Wasser mit 
sich zersetzenden pflanzlichen Substanzen leben. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass der Mulm 
sehr feucht und faulig ist, und für die hier im Speziellen betrachteten Mulm-Käferarten kaum 
geeignet ist.“ 

Schwebfliegen sind geeignete Bioindikatoren für Biozönosen von Feuchtwiesen und alten 
Wäldern. 23 Das Vorkommen von Schwebfliegenlarven (Syrphidae) im Holzmulm ist ein Zeichen 
der Biodiversität und somit ein Qualitätsmerkmal für die untersuchten Waldbereiche. 
Das untermauert auch die Bestandsaufnahme von KUHN (2019) durch die Nachweise der stark 
gefährdeten Käfer wie dem Geißblatt-Springrüssler und dem Rotgebänderten 
Scheinstachelkäfer.   

 
19 STICKROTH (2019): Kartierung des Totholzes und der relevanten (Totholz-) Käfer im Eingriffsbereich des SO am 
nördlichen Lohwald Ergebnisbericht zum Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des 
Bebauungsplanes H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ Fassung vom 22.11.2019 
20

 BUND NATURSCHUTZ BAYERN E.V., RIESER NATURSCHUTZVEREIN E.V., HEIDE-ALLIANZ DONAU-RIES & JARZABEK-MÜLLER, 
A. (2019): Der Eremitenkäfer In Nördlingen-Ein Einsiedler mitten in der Stadt 
21

 BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT (2006): Artenhandbuch der für den Wald relevanten 
Arten der Anhänge II FFH-RL und I VS-RL (4. Fassung 6/2006) 
22 Adultes / fertig entwickeltes Insekt 
23

 KORMANN, K. (2002): Schwebfliegen und Blasenkopffliegen Mitteleuropas, Ein Naturführer zum Bestimmen der 
wichtigsten Arten, Fauna Naturführer, Nottuln 
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5.2 Greifvögel 

Planungsbüro Godts Stellungnahme vom 01.08.2019 (Abwägung S.86) 

„Die Raumnutzung bzw. Nutzung von Niststätten bei den Greifvögeln sollten nach Ansicht des 
Gutachters durch eine zusätzliche Horstkartierung bzw. Raumnutzungskartierung ermittelt 
werden, um Verbotstatbestände für die streng geschützten Arten mit hinreichender Sicherheit 
ausschließen zu können.“ 

 
Antwort Markt Meitingen (Abwägung S.87):  

„Der Rotmilan konnte 2017 bis 2019 in keinem der Jahre als Brutvogel nachgewiesen werden. 
Die Horste liegen nach Erkenntnissen der Rotmilan-Kartierung von Stickroth westlich der B2. Bei 
ihren Nahrungsflügen suchen sie regelmäßig Bahnlinie und B2 nach Verkehrsopfern ab. Im 
Lohwald werden sie nur ausnahmsweise überfliegend, aber nicht jagend festgestellt.“ 

Aus den Gutachten von STICKROTH (2019) wird keine umfassende Ermittlung des 
Raumnutzungsverhaltens von Greifvögeln (Raumnutzungsanalyse) deutlich. Diese könnte auch 
Aufschlüsse darüber geben, wie stark die Zerschneidungswirkung der B2 und der Bahntrasse 
ist. Auf den Rotmilan wird kaum eingegangen.  
 
Aus der Kartierung der Vogelhorste STICKROTH (2019) 24 wird deutlich, dass zwei Nachweise 
von Eulengewöllen im Geltungsbereich des Vorhabens (rosa Quadrate) liegen.  
Wieso wurden die Gewölle nicht untersucht, um aufgrund der Nahrungsreste die 
betreffende/wahrscheinliche Eulenart zu ermitteln? 
Nicht deutlich wird weiterhin der Untersuchungsumfang der Eulenerfassungen, wobei 
typischerweise Klangatrappen verwendet werden. Weiterhin sind spezielle Maßnahmen für 
Eulen nicht in der Planung vorgesehen. 
Ebenso fehlt eine genaue Terminierung der Erfassungen (Erfassungszeit), Vermerke zu den 
Erfassungsbedingungen (Witterung) und Fotobelege aller ermittelten Niststrukturen. In dem 
Gutachten fehlt somit die konkrete methodisch nachvollziehbare Darstellung der Erfassung. 

5.3 Besonders geschützte Artengruppen 

Markt Meitingen (Abwägung S.87):  

„Da die saP den Abfang aller Reptilien vorsieht, die angetroffen werden, um versehentlich 
Tötungen zu vermeiden, ergibt sich keine Notwendigkeit, weitergehenden Festsetzungen.“ 

In der artenschutzrechtlichen Prüfung STICKROTH (2019) S. 100ff steht: 

„Bei Fang und Umsiedlung sollen auch Blindschleichen und Waldeidechsen berücksichtigt 
werden, um deren unbeabsichtigte Tötung zu vermeiden.“ 

Aus der artenschutzrechtlichen Prüfung ist nicht konkret ersichtlich, wie die Waldeidechsen und 
Blindschleichen umgesiedelt werden sollen, auch da sich die ökologischen Ansprüche der 
beiden Arten deutlich von denen der Zauneidechse unterscheiden. Dadurch ist es notwendig 
die Maßnahmen konkreter zu beschreiben und planzeichnerisch darzustellen. 
 
Weiterhin heißt es in der artenschutzrechtlichen Prüfung STICKROTH (2019) S.114ff, dass für die 
besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten wie Blindschleiche, Waldeidechse usw. gilt, 
dass sich der zumindest teilweise Anteil des Lohwaldes mit günstigen Lebensbedingungen 
vergrößern würde, jedoch wird faktisch etwa die Hälfte des Waldes vernichtet und steht für 
diese Arten nicht mehr zur Verfügung. 
Die Aussage von STICKROTH (2019) S.115ff „Der Lebensraum der festgestellten geschützten und/oder 
gefährdeten Tier- und Pflanzenarten vermehrt sich enorm.“ ist somit plakativ und irreführend. 
Zwar wird dabei das Lebensraumpotential in dem verbleibenden Lohwald erhöht, jedoch 
konzentriert sich dies auf gerade einmal die Hälfte der verbleibenden Fläche. 
 
In der Artenschutzrechtlichen Prüfung STICKROTH (2019) vom 22.11.2019 S.116 steht: 

„Fazit: Der Lebensraum der festgestellten geschützten und/oder gefährdeten Tier- und 
Pflanzenarten vermehrt sich enorm. Wine Beeinträchtigung der Arten ist nicht zu erkennen. Wo 
möglich, sollen angetroffene Vertreter gesichert und umgesiedelt werden.“ 

 
24

 STICKROTH (2019): Kartierung 2019 der Vogelhorste im Eingriffsbereich des SO am nördlichen Lohwald-
Ergebnisbericht zum Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplanes H3/72 und 
westlich der Kreisstraße A29“, Fassung vom 22.11.2019 
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Die Festsetzung bedeutet die Umsiedlung/Verlegung von Vegetationsbeständen und jeglicher 
Wald-Ameisenbaue. Diese entworfenen Maßnahmen sind bisher in keinem Plan dargestellt. 
Weiterhin fehlt eine Kartierung der Ameisenbaue zur genauen Erfassung des 
Maßnahmenumfangs/Verlegungsbedarfs und der Möglichkeit zur Umsiedlung, da geeignete 
Flächen auf den verbleibenden Waldbereichen gefunden werden müssen. Somit kann nicht 
ermessen werden, ob die verbleibende Waldfläche des Lohwaldes geeignet ist, die Menge an 
Ameisenvölkern zu beherbergen. 
 
Im Rahmen der Vegetationskartierungen wurden besonders geschützte Pflanzenarten wie 
Orchideen, beispielsweise der gefährdete Breitblättrige Stendelwurz oder das Schwertblättrige 
Waldvögelein „beiläufig“ vorgefunden. Ebenso wie die Reptilienarten haben diese Pflanzenarten 
unterschiedliche ökologische Ansprüche. In OPLA (2019) S. 26 steht hierzu: 

„VM-10c: Die Vorkommen von geschützten und gefährdeten Pflanzenarten in den überplanten 
Bereichen sind durch Umsetzen in die erhaltenen Bereiche zu retten.“ 

Eine „Umsiedlung“ aus dem Eingriffsbereich, ohne diesen verschiedenen Ansprüchen 
Rechnung zu tragen, wird zu keinem Maßnahmenerfolg führen. Neben dem Fehlen einer 
aktuellen Vegetationserfassung sind weder genaue Maßnahmen für den Erhalt der Orchideen 
und anderer besonders geschützter Pflanzenarten noch Flächen für diese „Umsiedlung“ konkret 
definiert oder dargestellt.  
Weiterhin heißt es in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung STICKROTH (2019) S. 15: 

„Eine erneute Vegetationserhebung wurde nicht durchgeführt, da sich die Veränderungen aus 
dem Vergleich mit dem Luftbild von 2018 erschließen.“ 

Zwischen 2008 und 2018 fanden im Lohwald Gehölzentnahmen statt, welche zu 
Veränderungen der Vegetationszusammensetzung führten siehe auch STICKROTH (2019) S. 16: 

„Der Nadelwaldanteil ist jedoch weiter geschrumpft; rund ein Drittel der vormaligen 
Nadelholzbestände wurden zwischenzeitlich gefällt (hellblau schraffiert in Abb. 8); wie schon 
2008 wurden die Kahlschlagflächen teilweise der Sukzession überlassen und teilweise mit 
Laubholz aufgeforstet.“ 

Wieso wurde keine erneute Vegetationserhebung durchgeführt, da sich die Veränderungen der 
Artenzusammensetzungen aus dem Luftbild nicht konkret genug ermitteln lassen? 
 
Weiterhin können Gefährdungen durch die im Managementplan beschriebenen umfangreichen 
Waldumbaumaßnahmen, einerseits durch die Veränderungen der Standortbedingungen, 
andererseits durch die Zunahme an Störungsintensität durch die regelmäßige Holzgewinnung 
angenommen werden. 

5.4 Fledermäuse 

Planungsbüro Godts Stellungnahme vom 01.08.2019 (Abwägung S.91):  

„Diese Verbundfunktion ist nicht im Sinne einer CEF-Maßnahme durch die Aufhängung von 
künstlichen Verstecken kompensierbar, da im Lohwald und angrenzenden Bereichen bisher keine 
Fledermauskästen vorkommen, da die Tiere solche Strukturen nicht kennen und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht annehmen werden. Ein Schädigungsverbot ist somit immer noch erfüllt.“ 

Antwort Markt Meitingen (Abwägung S.91) 

„Die Aussage ist nicht korrekt. In den angrenzenden Flächen sind bereits im Zuge vergangener 
Maßnahmen der Lech-Stahlwerke, etwa dem 1. Abschnitt der Lechkanalkühlung im Grünstreifen 
entlang der Kreisstraße A 29, Fledermauskästen aufgehängt worden. Die Auflage wurde seinerzeit 
von der unteren Naturschutzbehörde gefordert.“ 

Wenn dem so ist, dann hätten diese zur Überprüfung von funktionalen Beziehungen in der 
FsaP betrachtet werden müssen, um Lebensraumfunktionen des Lohwaldes und des Umfeldes 
im z.B. im Rahmen von Kastenkontrollen vergleichen zu können. Dies hätte beispielsweise 
auch die Rate der Direktnachweise ergänzend zu den Netzfängen (LUSTIG, 2019) verbessern 
können.  
Weiterhin wirft das die Frage auf, in welchem Umfang die Maßnahme umgesetzt wurde und wie 
der Zustand der künstlichen Verstecke momentan ist, da viele Ursachen (z.B. Besatz durch 
Insekten wie Wespen, Vögel oder Nagetiere sowie ungeeignete Standortwahl für die 
Anbringung usw.) deren Nutzung erheblich einschränken können. 
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Per se lässt sich somit eine Nutzung der Kästen durch Fledermäuse nicht annehmen, da in 
diesem Zusammenhang Untersuchungsbedarf besteht. 
Weiterhin konnten im Rahmen der Erfassung des Quartierpotentials von LUSTIG (2011), LUSTIG 
(2019) und STICKROTH (2019) keine künstlichen Verstecke im Lohwald erfasst werden.  
Die Überprüfung der aufgehängten Kästen im Grünstreifen entlang der Kreisstraße A 29 sollte 
somit im Rahmen des Monitorings zum Vorhaben erfolgen. 

5.5 Zauneidechse 

Planungsbüro Godts Stellungnahme vom 01.08.2019 (Abwägung S.93): 

„Die Ausgleichsfläche ist zu gering geplant, nach Blanke & Völkl (2015) ist der 
Kompensationsbedarf je Individuum auf 2.827 m2 statt 150 m2 anzusetzen.“ 

Antwort Markt Meitingen 

„Das Zitat von Blanke & Völkl (2015) stellt nicht die anerkannte Fachmeinung und hat nach 
Kenntnis des Markts Meitingen und seines Gutachters bislang keinen Eingang in die 
Rechtsprechung gefunden. Dem Einwand wird nicht gefolgt.“ 

Die Angaben des Autors LAUFER sind fachlich höchst umstritten, nicht nur BLANKE oder VÖLKL 

zweifeln an den Angaben. Nachfolgend nimmt OFFENBERGER25, publiziert in Anliegen Natur zum 
Sachverhalt Stellung: 

„Falschmeldungen über die Zauneidechse gefährden Schutzbemühungen  

Schön aber nicht immer beliebt: Die dem besonderen Artenschutz unterliegende Zauneidechse 
(Lacerta agilis) ist Thema bei vielen Baumaßnahmen. Biologen korrigieren mit einer 
Veröffentlichung einige unzutreffende Angaben[…] (MO) Die Zauneidechse (Lacerta agilis) zählt 
in Deutschland zu den besonders und streng geschützten Reptilien. Bei Bauvorhaben und anderen 
Eingriffen in ihre Lebensräume muss daher das Artenschutzrecht beachtet werden. Unzutreffende 

Angaben über Biotopansprüche, Lebensgewohnheiten und Verhaltensweisen der Zauneidechse 

können die artenschutzrechtliche Beurteilung bestimmter Eingriffe erschweren. 
Einige fehlerhafte Annahmen konnten inzwischen weitgehend aufgeklärt werden; andere 
Fehldarstellungen und –bewertungen finden jedoch immer wieder Eingang in die gutachterliche 
Beurteilungspraxis und in die Ausgestaltung von Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 
„Zauneidechsen – 500 m und andere Legenden“ lautet der Titel einer Veröffentlichung von Ina 
Blanke und dem kürzlich verstorbenen Wolfgang Völkl. Die beiden ausgewiesenen Reptilienkenner 
kritisieren, dass in Publikationen zum Schutz der Zauneidechse „zunehmend fragwürdige bis 
falsche Angaben zu deren Biologie zu lesen“ sind. Anhand von Beispielen zeigen die Autoren 
Fehlauslegungen und -darstellungen von Biologie und Rechtslage auf. 
Eine häufig verbreitete Falschmeldung betrifft die Mobilität der Zauneidechsen. In verschiedenen 
Langzeitstudien wurde beobachtet, dass die Tiere gewöhnlich nur Entfernungen bis höchstens 20 
m zurücklegen; Distanzen von 40 m und mehr gelten als Weitstrecken-Wanderungen. […] Auch 
das FFH-Bewertungsschema, das dem bundesweit erfolgenden FFH-Monitoring zugrunde liegt, 
enthielt bis vor kurzem diese Fehlinformation: Bis 2015 galten Entfernungen bis 500 m zum 
nächsten bekannten Zauneidechsenvorkommen als hervorragend und 500–1.000 m als gut 
vernetzt. Diese Werte, die weitaus höher sind als bei der viel mobileren Schlingnatter, wurden von 
mehreren Bundesländern in die Formulierung von Erhaltungszielen übernommen.  
Damit würden Schutzvorkehrungen festgeschrieben, die ihr Ziel verfehlen, beklagen die Autoren 
und warnen vor den Konsequenzen: „Bei geplanten Eingriffen ist durch zu großzügige 
Abgrenzungen zunächst eine fehlende Erkennung von lokalen Populationen der Zauneidechse und 
deren späterer Verlust zu befürchten. Umgekehrt können Schutzmaßnahmen nicht greifen, wenn 
sie für die betroffenen Tiere in unerreichbarer Entfernung liegen“. Das BfN hat kürzlich seine 
Angaben zur Mobilität der Zauneidechse korrigiert: In der neuesten Überarbeitung (Stand: Juni 
2015) gelten nun maximal 100 m als gut vernetzt. Auch für Eingriffsverfahren ist diese Änderung 
von hoher Bedeutung. 
LAUFER (2014a) greift die irreführenden Angaben zu einer angeblich hohen Mobilität der 
ortstreuen Zauneidechse auf. Der dort genannte Aktionsradius von 500 oder gar 1.000 m 
verhindert nach Ansicht von BLANKE & VÖLKL (2015) eine erfolgreiche Umsetzung 
vorgezogener Kompensationsmaßnahmen von Eingriffen in die Lebensstätten der Eidechsen. Denn 
wenn entsprechende Maßnahmenflächen nicht von den Tieren erreicht werden, da die Planungen 
von einer zu großen Mobilität von Lacerta agilis ausgehen, sind sie wirkungslos. 

  

 
25 OFFENBERGER, M. (2015): Falschmeldungen über die Zauneidechse gefährden Schutzbemühungen. – ANLiegen 
Natur 37/2 (www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/meldungen/wordpress/zauneidechse/ vom 03.12.2015) Zugriff 
am 10.02.2020 
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Dissens besteht auch über den Flächenbedarf solcher Schutzmaßnahmen. Laut LANA (2010) sind 
CEF-Maßnahmen nur wirksam, wenn die betroffenen Lebensstätten trotz eines Eingriffs 
„mindestens die gleiche Ausdehnung und eine gleiche oder bessere Qualität“ aufweisen. LAUFER 
(2014b) empfiehlt als Raumbedarf für eine adulte Zauneidechse nur 150 m2 Lebensraum 
(entspricht einem Kreisradius von weniger als 7 m) und legt diesen Wert auch für die Berechnung 
des Flächenbedarfs bei Umsiedelungen zugrunde. BLANKE & VÖLKL (2015) weisen dagegen 
darauf hin, dass der tatsächliche Raumbedarf der Individuen deutlich größer ist (über 2.000 m²) 
und für Populationen zudem die Jungtiere (die für einen dauerhaften Populationsaufbau nötig 
sind) in die Kalkulationen für Ausgleichsflächen einbezogen werden müssen. Fragwürdig seien 

auch die von LAUFER empfohlenen Kriterien zur Ermittlung der Populationsgrößen sowie 

nicht nachvollziehbar hergeleitete Korrekturfaktoren. So gehen BLANKE & VÖLKL (2015) 
davon aus, dass unter anderem aufgrund zeitlicher und/oder finanzieller Beschränkungen und 
suboptimalen Bedingungen (wie ungünstigen Untersuchungszeiträumen, wenig erfahrenen 
Bearbeitern, einem unvertrauten Gelände und Zugangsschwierigkeiten) Bestandszahlen ermittelt 
werden, die weit unter den Fangerfolgen einer intensiven Bearbeitung liegen. 
„Ein effektiver Artenschutz muss sich an der Biologie der Arten und an der Rechtslage 
orientieren“, fordern die beiden Reptilienkenner und verweisen auf eine differenzierte 
Übersichtsarbeit über Erfahrungen mit den Naturschutzbemühungen in Brandenburg 
(SCHNEEWEISS et al. 2014).“ 

SCHNEEWEISS ET. AL (2014) 26 stellt hierbei planungsrelevante Rahmenbedingungen für 
Vorhaben Zauneidechsen aus der aktuellen Vollzugspraxis auf:  

„Neu geschaffene Lebensstätten bzw. Lebensräume müssen gut mit bereits von Zauneidechsen 
besiedelten Lebensräumen vernetzt und möglichst groß sein. Auch Teilhabitate sollten nicht 
kleiner als 1 ha sein […] Bei kompletten Neuschaffungen z. B. auf ehemaligen Ackerstandorten ist 
in der Regel mit mindestens 5 Jahren zu rechnen […] Im Rahmen von Eingriffsverfahren neu 
angelegte Lebensräume sind zu sichern (Ankauf bzw. vertragliche Regelungen und Eintragungen 
ins Grundbuch zu Gunsten der zuständigen Naturschutzbehörde). Ihre langfristige (mindestens 20-
25 Jahre) „reptilienfreundliche“ Pflege ist festzuschreiben.“  

Der Zeitvorlauf für die Schaffung der Ausgleichsfläche ist somit zu kurz sowie die Fläche selbst 
erwartungsgemäß zu klein geplant. Weiterhin sind die langfristige Sicherung und Pflege der 
Ersatzhabitate sicherzustellen. 
Generell ist die Schaffung einer Ausgleichsfläche für Zauneidechsen angrenzend zu 
Aufforstungsflächen mittelfristig bis langfristig gesehen ungünstig, da die Verschattung 
erwartungsgemäß zur Reduzierung der günstigen Lebensraumbedingungen führen wird 
(BLANKE, 2010) 27. Die vorgezogene Ausgleichsmaßnahme wird somit nicht die notwendige 
Wirkung entfalten. 

5.6 Haselmaus 

Für die Erfassung im Lohwald der Haselmaus (2018) fehlen Belegfotos einerseits der 
verwendeten künstlichen Verstecke und anderseits der gewählten Standorte. Hierbei ist ebenso 
die gewählte Methodik abgesehen von der Röhrenzahl nicht nachvollziehbar, da nicht genau 
angegeben (siehe hierzu Artenschutzrechtliche Prüfung STICKROTH (2019) S. 9).  
Auch ist die gewählte Anzahl von 29 Röhren für 45 ha Wald, somit 0,6 Röhren je ha sehr wenig. 
Standardisiert ist eine Kombination von 6-10 Kästen und 12-20 Röhren je ha Waldgebiet 
vorzusehen28. Der Aufwand hätte somit 270-450 Kästen und 540-900 Röhren (12*45 bzw. 
20*45) für eine standardisierte Erfassung beinhalten sollen. 
Auch wurden beispielsweise in Hessen beim Bundes- und Landesmonitoring zur Verbreitung 
der Haselmaus (Muscardinus avellanarius) weit mehr Kästen (5 je ha) gewählt 29: 

„Die Empfehlungen von JUŠKAITIS (2008) zu Kastengebieten gehen unter anderem daher von 
Kastenabständen von 50 m aus. Mit dem empfohlenen Kastenabstand von 50 m sind die 
Stichprobenflächen mit 50 Nistkästen ca. 10 ha groß.“ 

 
26 SCHNEEWEISS, N. BLANKE, I. KLUGE, E. HASTED, U. & BAYER, R. (2014): Zauneidechsen im Vorhabensgebiet – was ist 
bei Eingriffen und Vorhaben zu tun? - Rechtslage, Erfahrungen und Schlussfolgerungen aus der aktuellen 
Vollzugspraxis in Brandenburg Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 23 (1) 2014 
27 BLANKE, I. (2010): Die Zauneidechse zwischen Licht und Schatten, Laurenti-Verlag, Zeitschrift für Feldherpetologie, 
Beihefte H.7 
Verlag: Laurenti  
28 MKULNV NRW (2017) (Hrsg.): „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – 
Bestandserfassung und Monitoring. Bearb. FÖA Landschaftsplanung GmbH Trier (M. Klußmann, J. Lüttmann, J. 
Bettendorf, R. Heuser) & STERNA Kranenburg (S. Sud-mann) u. BÖF Kassel (W. Herzog). Schlussbericht zum 
Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen Az.: III-4 - 615.17.03.13. online.“ 
29 HESSEN-FORST (2012): Bundes- und Landesmonitoring 2012 zur Verbreitung der Haselmaus (Muscardinus 
avellanarius) in Hessen 
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5.7 Fazit 

Es bestehen weiterhin durch die teilweise nicht nachvollziehbare und ungenügende 
Methodenwahl, unzureichenden Erfassungsumfang und veralteten Daten (Vegetation) 
beträchtliche Bedenken betreffend des Artenschutzes, welche nur durch geeignete 
Kartierungen und Darstellung in den Gutachten ausgeräumt werden können. Weiterhin können 
nur basierend auf geeigneten Kartierungsmethoden und aktuellen Daten effiziente und konkrete 
Vermeidungsmaßnahmen ergriffen und in den Plänen dargestellt werden. Insbesondere gilt 
dies für die Haselmaus, Zauneidechse, totholzbewohnende Käfer, Greifvögel, die besonders 
geschützten Pflanzenbestände und Tierarten. 
Löblich ist hingegen der Untersuchungsumfang der Fledermausfauna hervorzuheben. 
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Dahlmann Thomas

Von:
Gesendet: Samstag, 22. Februar 2020 10:48
An: Dahlmann Thomas
Betreff: WG: Einwendungen zur Änderung Flächennutzungsplan

 
 
Von:  @kabelmail.de>  
Gesendet: Freitag, 21. Februar 2020 11:09 
An: info <info@markt‐meitingen.de> 
Betreff: Einwendungen zur Änderung Flächennutzungsplan 
 
 
 
Betrifft: 
 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 11. 
Änderungsverfahren im Parallelverfahren. 
Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB. 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates 
 
da die genannte Änderung nicht nur generell Natur und Umwelt und direkt anrainende Kommunen, wie Biberbach, 
Langweid und Todtenweis betrifft, welche bereits Stellungsnahmen dazu abgegeben haben, erheben wir als Bürger 
einer Umfeldgemeinde (Westendorf) ebenfalls Einspruch gegen diese Änderung / Erweiterung und bringen dazu 
folgende Argumente vor: 
 
- Es wurde vom Antragsteller, der LSW, unserer Meinung nicht ausreichend dargestellt, welcher Art die 
Stahlveredelung, zu deren Umsetzung Teile des Bannwaldes gefällt  
  werden sollen, denn sei und wie diese Veredelung zustande komme. Welche Materialien / Zuschlagstoffe (Chrom, 
Molybden, Vanadium etc.) würden dafür benötigt. Wie ist 
  deren Umweltgiftigkeit? Sind die vorhandenen oder geplanten Filteranlagen dafür ausgelegt? 
 
- Eine Kapazitätserhöhung der Stahlproduktion von 1,1 Mio. t auf 1,4 Mio. t bedeutet eine Steigerung um mehr als ein 
Viertel, also mindestens einen höheren Stromverbrauch  
  um etwa ein Viertel, aber auch entsprechend mehr Elektroofenschlacke, entsprechend mehr An- und Abtransporte 
von Schrott auf der einen und Fertig- oder  
  Halbfertigprodukten und anderen mehr oder weniger giftigen Resten auf der anderen Seite.  
   
- Nachdem womöglich die zusätzlichen Transporte auf den Straßen erfolgen, würde das bei grob geschätzten 30 t 
Ladekapazität je LKW für An- und Abtransport 
  20.000 (zwanzigtausend) LKW-Ladungen p.a., entsprechend 66 LKW pro Tag bei einer 6-Tage-Woche bedeuten. 
Dies dann aber nur unter der Voraussetzung,   
  dass  jeder Anliefer-LKW  auch eine gleiche Menge an Material wieder abtransportiert. Unberücksichtigt sind dabei 
Leerfahrten und die Tatsache, dass 1 t Schrott vielleicht  
  nur 0,8 bis 0,9 t Stahl ergibt, was heissen könnte, dass sich durch die Kapazitätserhöhung die Zahl der zusätzlichen 
LKW nicht nur auf 120 verdoppelt, sondern einen  
  Zuschlag von nochmals 10 bis 20% erfährt, also auf etwa 150 pro Arbeitstag steigen könnte! 
  Zudem gab es laut Presseberichten der letzten Jahre bereits erhebliche Probleme bei Anlieferung und Abholung per 
LKW, weil Park-, Rast- und Ruhemöglichkeiten für  
  die LKW-Fahrer fehlten. Wird es für die zusätzlichen Fahrer ausreichend Wasch- und Duschmöglichkeiten resp. 
andere Sanitäranlagen geben? 
 
- Unberücksichtigt ist auch der Fakt, dass Schwerlaster ein vielfaches Mehr an Straßenschäden als PKW oder 
Kleinlaster verursachen. Hierzu könnte die Aussage von  
  Straßenbauämtern hilfreich sein, welche bei der Anhörung von Trägern Öffentlicher Belange, glaube ich, nicht 
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einmal vorgesehen ist.  
  Oder kann der Betreiber/Unternehmer dazu verpflichtet werden, die zusätzlichen An- und Ablieferungen per 
(vorhandenem) Gleisanschluß vorzunehmen?  
 
- Nicht erwähnt wurde bisher der gleichfalls proportional steigende Anteil von hochgiftigen Filterstäuben, welche 
während des Schmelzprozesses entstehen.  
  Wie werden diese behandelt? 
 
- Um Stahl zu schmelzen sind Temperaturen von min. 1.400 ° Celsius erforderlich. Welche Konzepte hat der 
Betreiber um zumindest einen großen Teil dieser  
  Energie wieder zurückzugewinnen resp. sinnvoll nutzen zu lassen? 
 
- Nicht gänzlich unerwartet, aber trotzdem zu unserer Betrübnis, hat die Showa Denko, Käuferin eines Teiles der 
SGL, angekündigt, die Nippelfabrikation in Meitingen einzu- 
  stellen. In Anbetracht dessen werden innerhalb relativ kurzer Zeit Produktions- und Bearbeitungsanlagen in nächster 
Nähe zum Standort in Herbertshofen frei. Es  
  erscheint uns deswegen überaus nachdenkenswert und auch sinnvoll, eine geplante Kapazitätserweiterung in 
Herbertshofen daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie auf 
  freiwerdende Flächen und Anlagen auf dem Gelände der SGL in Meitingen verlagert werden kann. Dort existiert 
auch eine thermische Nachverbrennungsanlage, die einen 
 Teil von Giftstoffen behandeln könnte. Somit beantragen wir, die Änderung des Flächennutzungsplanes bis zu einer 
Klärung zumindest aufzuschieben. 
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- Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

11. Änderungsverfahren im Parallelverfahren 

Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

- Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebauungsplans 
H3/72 und westlich der Kreisstraße A29“ und 1. Teiländerung des Bebauungsplans 
„Lohwald – südlich der Lech-Stahlwerke“ 

Formelle Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Stellungnahme des BUND Naturschutz in Bayern e. V. 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wir nehmen zu o. g. Verfahren wie folgt Stellung: 
 

1. Vorbemerkung 

Wir begrüßen eine Anlage zum Schrottrecycling in Bayern. Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft 
mit kurzen Wegen ist das sinnvoll. 
Das Stahlwerk muss allerdings unter den ökologisch besten Standards betrieben werden. Die 
Auswirkungen auf die Schutzgüter müssen soweit wie technisch möglich minimiert werden. 
Hier sehen wir noch erheblichen Handlungsbedarf. 
Gleichzeitig müssen die (ökologische) Belastungsgrenzen für die Einwohner, Mitarbeiter und 
für die Umgebung eingehalten werden. Die aktuell beantragten Firmenerweiterungen und 
Kapazitätsausweitungen am Standort Meitingen übersteigen unseres Erachtens in einigen 
Bereichen die ökologischen Belastungsgrenzen der Umgebung des Standortes. 
 

Daher sind Anpassungen der Planungen sowie die Aufstellung eines verbindlich 
umzusetzenden Konzepts zur Reduzierung der Belastungen erforderlich. 
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2. Ausweitung Produktionsflächen in den Lohwald 

Der Lohwald ist aus gutem Grund als Bannwald an diesem Standort ausgewiesen.  
Er soll Funktionen für den Immissionsschutz, das Lokalklima, die Erholung, für den 
Biotopschutz und das Landschaftsbild erfüllen (siehe Bannwaldverordnung und 
Waldfunktionskarte). Gleichzeitig liegt der Wald in einem wassersensiblen Bereich. 
 

Mit einer Reduzierung der Fläche des Waldes um über 17 ha kann der verbleibende Wald 
diese Funktionen in seiner Breite nicht mehr erfüllen, da die verschiedenen Waldfunktionen 
teilweise auch in Konkurrenz zueinander stehen. 

 

a. Für einen funktionierenden Immissionsschutzwald ist ein strukturreicher, gestufter 
Hochwald notwendig. Ein Hochwald mit seinem feuchten Waldklima absorbiert 
hervorragend Feinstäube und andere Luftschadstoffe. Zudem ist ein dichter Hochwald ein 
guter Lärmschutz. Schon der heutige Zustand des Lohwaldes kann diese Funktionen auf 
Grund der vergangenen Rodungsmaßnahmen nicht mehr erfüllen. 
Laut Waldgesetz ist eine Wiederaufforstung von Wald zwingend vorgeschrieben. 
Offensichtlich wurde der Wiederaufforstungspflicht in der Vergangenheit nicht 
nachgekommen. 

b. Teile des Waldes haben sich auf Grund der halboffenen Waldstrukturen zu einem 
wertvollen Biotopwald, u. a. für die FFH-Schmetterlingsart Wald-Wiesenvögelein, 
entwickelt. Es finden sich auch andere wertvolle Tier- und Pflanzenarten von halboffenen 
Wäldern. Das Herstellen von Lichtungen und die Bewirtschaftung als Mittelwald 
widersprechen allerdings den Zielen eines Immissionsschutzwaldes. Wir gehen daher 
davon aus, dass der nach den naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen verbleibende 
Rest-Bannwald nicht mehr in ausreichender Weise seine Funktion als 
Immissionsschutzwald erfüllen kann. Würde man den Rest-Bannwald allerdings wie nach 
dem Waldgesetz erforderlich aufforsten und einen Immissionsschutzwald erstellen, 
würden damit Verbotstatbestände mit §44 BNatschG (z. B. für das Wald-Wiesenvögelein) 
entstehen. 

c. Durch die deutliche Verkleinerung des Lohwaldes mit den geplanten erweiterten 
Emissionen des Industriebetriebes könnte der Lohwald in Zukunft seine 
Erholungsfunktionen nicht mehr erfüllen, da der Restwald eingeklemmt zwischen 
Industrie- und Bundesstraße erheblichen Lärmemissionen ausgesetzt ist. Unabhängig von 
der Waldsituation muss zur Minimierung des Lärms Produktion, Lagerung und Umladung 
eingehaust, sowie Lärm reduzierende Anlagen gebaut werden. Bei Neubauten ist eine 
lärmbrechende Bauweise vorzunehmen. 

d. Der geplante Bannwaldausgleich kann den Funktionsverlust des Lohwaldes nicht 
ausgleichen. Der neu zu begründende Wald westlich der Lechstahlwerke zwischen Bahn 
und der B2 kann zwar einen neuen Immissionsschutzwald in Richtung Westen begründen 
und zum Grundwasserschutz dienen. Er kann allerdings nicht als Ausgleich für den 
Immissionsschutzwald in Richtung Süden (Gemeinde Langweid) herangezogen werden. 
Auch wird er keinen Ersatz für den halboffenen Biotopwald darstellen. Auch als 
Erholungswald zwischen B2 und Bahnstrecke ist er wegen der hohen 
Lärmbeeinträchtigungen untauglich. Die Immissionsschutzfunktion in Richtung Westen 
könnte der Ausgleichswald erst nach Jahrzehnten erfüllen. 
Zudem grenzt er nicht an den bestehenden Bannwald an (Bahntrasse) und erfüllt daher 
nicht die Anforderungen an einen Bannwaldausgleich. 

 

Fazit der Waldbetrachtung 

Die Rodung des Bannwaldes widerspricht dem Waldgesetz und dem Naturschutzgesetz. 
Der BN lehnt daher die Bannwaldrodung ab. 
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3. Geplante Nutzungen im Lohwald 

 

Auf den neuen Produktionsflächen im Lohwald sollen verschiedene Nutzungen erfolgen. 
Nach Angaben der Lechstahlwerke sollen v. a. Anlagen zur Stahlverarbeitung und 
Stahlveredelung entstehen. Diese Anlagen sind bisher auf drei Standorte (Meitingen, 
Landsberg und Oberndorf) aufgeteilt. Es besteht also kein Anlass, diese Produktionsschritte 
unbedingt direkt angrenzend an das Stahlwerk in Meitingen zu situieren. Falls eine 
Zusammenlegung der Standorte an einem Standort geplant ist, ist dafür nicht zwingend der 
Standort im Bannwald notwendig. Ein anderer Standort mit gutem Bahnanschluss ist genauso 
denkbar. 
 

Zudem ist nach Angaben der Lechstahlwerke zunächst eine Anlage zur Aufbereitung von 
weißer Schlacke geplant (Aufbereitung/Recycling von Reststoffen aus der Stahlerzeugung und 
Stahlverarbeitung). Eine solche Aufbereitungsanlage begrüßen wir grundsätzlich aus 
kreislaufwirtschaftlicher Sicht. Eine solche Anlage nimmt allerdings nur einen Bruchteil der 
geplanten SO-Fläche im Bannwald ein. Aus den eingereichten Unterlagen geht nicht hervor, 
welche Nutzungen genau auf welchen Flächen geplant sind. Außerdem wurde nicht 
ausreichend geprüft, ob die grundsätzlich sinnvolle Schlacke-Aufbereitungsanlage nicht auch 
auf anderen Flächen im Umfeld der LSW errichtet werden kann. So werden beispielsweise 2 
Flächen in einer Größenordnung von 2,5 ha nördlich des Hauptbetriebes als ebenerdige 
Parkplatzflächen für PKW und LKW genutzt. Durch den Bau eines Parkhauses (unten LKW, 
oben PKW-Parkgeschosse) könnten erhebliche Flächen freigemacht werden. Ebenso sind ggf. 
Anlagen auf dem ehemaligen Linde-Areal möglich. Es ist bisher nicht geprüft worden, ob eine 
solche Schlacke-Aufbereitungsanlage nicht auf freizumachenden Bestandsflächen 
untergebracht werden kann. 
 

Die Flächen nördlich des heutigen Hauptbetriebes sind schon heute als Gewerbegebiet 
ausgewiesen. Da die Grundstücksverfügbarkeit kein unüberwindbares Vollzugsdefizit 
darstellt, gibt es aus unserer Sicht keinen Grund für eine Erweiterung in Richtung Süden in 
den Bannwald hinein, schon gar nicht in dieser Größenordnung. 
Zum einen ist unklar, wie viel Fläche für Nutzungen zwingend in unmittelbarer Umgebung zur 
bisherigen Produktion notwendig ist. Zum anderen gehen wir davon aus, dass viele der 
geplanten Nutzungen nicht zwingend südlich der bestehenden Anlagen situiert sein müssen. 
 

Fazit geplante Nutzungen im Lohwald: 
Die Gesamtplanung ist u. E. daher als Vorratsplanung einzustufen, die eine Bannwaldrodung 
in der geplanten Form nicht rechtfertigt. Sie widerspricht dem Minimierungs- und 
Vermeidungsgrundsatz nach §15 Bundesnaturschutzgesetz. Die Alternativen wurden nicht 
differenziert genug betrachtet. 
Um eine differenzierte Betrachtung durchführen zu können, muss von Seiten der 
Lechstahlwerke zwingend dargelegt werden, welche Nutzungen in welcher Größenordnung 
genau an welcher Stelle geplant sind.  

  
4. Gesamtökologisches Zukunftskonzept als verbindlicher Rahmen notwendig 

 

Wir schlagen vor, dass als Grundlage und Voraussetzung für alle Planungs- und 
Genehmigungsverfahren der Lechstahlwerke ein „Gesamtökologisches Zukunftskonzept“ 
erarbeitet wird, dessen Umsetzung in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der 
Marktgemeinde Meitingen, dem Landkreis Augsburg und der Regierung von Schwaben für 
verbindlich erklärt wird. 
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In einem „Gesamtökologischen Zukunftskonzept“ muss zunächst eine genaue 
Bestandsaufnahme der Ist-Situation über den Ressourcenverbrauch (Wasser, Energie, etc.) 
und die Emissionen (Luftschadstoffe, Kühlwasser, Prozesswasser, Lärm, Abfallstoffen, 
Schlacke, Verkehrsbelastungen, etc.) erfolgen. Darauf aufbauend muss mit Zeitplänen 
vereinbart werden, wie die Lechstahlwerke in Bezug auf die verschiedenen Umwelt-
Schutzgüter zu deutlichen Verbesserungen im Vergleich zu heute gelangen. 
Für folgende Schutzgüter sollten Vereinbarungen getroffen werden: 
a. Flächen sparen: Produktions-, Lager- und Transportkonzept unter Berücksichtigung 

vorhandener Industrieflächen (z. B. Areal der ehem. Linde AG und nördlich 
anschließendes Grundstück) 

b. Ring-Bannwald: Durch die Begründung eines Bannwaldes rings um das Lechstahlwerk 
herum soll eine Verbesserung des Immissionsschutzes (Lärm, Feinstaub, andere 
Luftschadstoffe) erreicht werden. 

c. Luftschadstoffe und Stäube: Umsetzung der nach dem Stand der Technik möglichen 
Luftschadstoff-Reduktionsmöglichkeiten. U. a. Reduktion der Stickstoffemissionen zum 
Schutz der umliegenden Biotope (u. a. FFH-Gebiet 7431-301; Lechauen nördlich Augsburg 
mit stark stickstoffempfindlichen LRT, u. a. dem prioritären LRT 6210 Naturnahe Kalk-
Trockenrasen). 

d. Energie: Umsetzung der technisch machbaren Energieeinsparmöglichkeiten und 
Produktion eigener Energie. 

e. Wasser: Umsetzung der nach dem Stand der Technik möglichen Wassersparmaßnahmen. 
Verbot der Nutzung von Tiefengrundwasser und Schutz des Grundwassers (räumliche 
Nähe zu den Trinkwasserquellen sowie die TW-Entnahmestellen weiter lechabwärts). 
Niederschlags- und Abwasserreinigung. 

f. Wärme: Reduktion der Einleitung von erwärmtem Wasser in den Lechkanal.  
g. Lärm: Umsetzung der nach dem Stand der Technik möglichen Lärm- 

Reduktionsmöglichkeiten und Festschreiben von täglichen Produktionszeiten. 
h. Abfälle/Schlacke: Erarbeitung und Umsetzung eines ökologisch optimierten Recycling- 

und Entsorgungskonzeptes unter Berücksichtigung genehmigter Konzepte. Ob eine 
Deponie in der ehemaligen Sandgrube bei Holzheim errichtet werden kann, ist dabei als 
ungeklärt zu betrachten (offenes Enteignungsverfahren). 

i. Verkehr: Erarbeitung und Umsetzung eines Verkehrskonzeptes, mit dem anteilig deutlich 
mehr Güterverkehr auf die Schiene verlagert wird und Verbesserung der LKW-
Parkplatzsituation. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
  

   
  

 

gez. 
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Die Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal e.V. erhebt Einwendungen zum 
 
Bebauungsplan „Sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebau-
ungsplans H 3/72 und westlich der Kreisstraße A 29 und 1. Teiländerung des 
Bebauungsplans „Lohwald - südlich der Lech-Stahlwerke“  
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Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, hier 11. Änderungs-
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Michael Higl,  
sehr geehrte Marktgemeinderätinnen und Marktgemeinderäte 
 
 
Wir erheben Einwendungen gegen die oben genannten Verfahren.  
 
Mit den Verfahren soll den Plänen der Lech-Stahlwerke auf die Errichtung weiterer Betriebsteile der 
Weg bereitet werden. Es wird auf eine „Alternativlosigkeit“ der Standorterweiterung hingewiesen.  
 
Praktisch, doch keineswegs alternativlos  
ist der Bau neuer Betriebsteile im Süden des Werks. Im Rahmen des ersten Runden Tisches im 
Rathaus Meitingen führten die Sprecher der Lech-Stahlwerke an, dass die Absicht bestehe Recyc-
linganlagen (SO1) und Vorbehaltsflächen für weitere, aktuell noch nicht näher zu bezeichnende 
Betriebsteile (SO 2) auf den Flächen im heutigen Bannwald geschaffen werden sollen. Den Anteil 
der Stoffe, die nach dem Recycling der Abfallstoffe direkt vor Ort wieder in den Materialkreislauf 
eingespeist werden können bezifferten die LSW Sprecher „circa 30 Prozent“. Also müssen 70 Pro-
zent der anfallenden Stoffe zur anderweitigen Verwendung abtransportiert werden. Dieser ver-
gleichsweise geringe Anteil an Material, der nicht über weitere Strecken transportiert werden muss, 
ist keine Basis für eine „Alternativlosigkeit“ der Planungen. Die geplante Recyclinganlage kann an 
einem geeigneten Industriestandort an anderer Stelle verwirklicht werden. Dafür muss kein Bann-
wald gerodet werden.  
 
Ein Vorhalten von Flächen für eine mögliche, spätere Verwendung rechtfertigt ebenfalls keine Ro-
dung wertvoller Waldflächen. Es handelt sich um eine Vorratsplanung, die dem Minimierungs- und 
Vermeidungsgrundsatz nach §15 Bundesnaturschutzgesetz entgegenläuft. Zumal beim Runden 
Tisch seitens LSW zugegeben wurde, dass zumindest die für die Fläche SO2 angedachten Anla-
gen zur Stahlveredelung nicht zwingend dort entstehen müssten. Für den Betriebsablauf sei es 
nicht entscheidend, wo diese Arbeiten durchgeführt werden.  
Unberücksichtigt bleibt, dass alternative Flächen nicht geprüft wurden. Im Norden des Werks wer-
den große Flächen als ebenerdiger Parkplatz genutzt. Durch den Bau eines Parkhauses könnten 
erhebliche Areale freigemacht und anderweitig genutzt werden.  
 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten legt in seiner Stellungnahme vom 24.07.2019 
dar, dass die vorgesehene Rodung gemäß Art.9 Abs. 4 BayWaldG zu versagen sei. 
 
 
Keine Verfahrenstrennung  
Die Marktgemeinde Meitingen legt in Ihrer Abwägung zu den Einwendungen im Rahmen der vorge-
zogenen Öffentlichkeitsbeteiligung wiederholt Wert darauf, dass die baurechtlichen Verfahren der 
Gemeinde vom Immissionsschutzrechtlichen Antrag der Lech-Stahlwerke zur Kapazitätserhöhung 
zu trennen sei. Eine Trennung der Vorhaben „Werkserweiterung“ und „Kapazitätserhöhung“ ist 
nicht möglich. Vielmehr baut das Bauleitplanungsverfahren auf der separat immissionschutzrecht-
lich beantragten Bildung von Zwischenwerten in Gemengelage auf. Ohne eine erhöhte Belastung 
der umliegenden Wohnbebauung können keine weiteren Werksanlagen in Betrieb gehen. Die Pla-
nungen würden ins Leere laufen. Somit ist eine Trennung der Inhalte beider Verfahren absurd.  
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Nach Abschnitt 6.7 TA Lärm kann auf eine Gemengelage mit der Möglichkeit einer Bildung von 
(Lärm-)Zwischenwerten erkannt werden, wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Ge-
räuschauswirkung vergleichbar genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete aneinander grenzen. 
Dies ist nicht der Fall. Das Werksgelände und die nächstgelegene Wohnbebauung „Zollsiedlung“ 
sind durch die Bahnlinie Augsburg-Donauwörth, durch vier Spuren der Bundesstraße 2, durch Wie-
sen und ein Feld getrennt. Für die Bildung von Zwischenwerten im Sinne der TA Lärm ist die Frage 
vorrangig, welche der Nutzungen zuerst entstand. Die Zollsiedlung wie auch die Langweider Lech-
werksiedlung bestanden lange vor der ersten Genehmigung für den Betrieb des Stahlwerks. Über 
Jahrzehnte haben die Anwohner Beschwerden über die erhebliche Beeinträchtigung ihrer Lebens-
qualität durch Lärm- und Staubimmissionen von Seiten des Stahlwerks publik gemacht. 2006 mün-
dete der Unmut der Bürger in der Gründung der Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal, die seitdem 
zahllose Meldungen über Stahlwerksemissionen an die zuständigen Stellen verfasst hat. Von einer 
Akzeptanz der Bevölkerung hinsichtlich der über Jahrzehnte steigenden Belastung durch den 
Stahlwerksbetrieb kann nicht die Rede sein.  
Eine einseitige Erhöhung der zumutbaren Lärmwerte durch Kapazitätserhöhungen oder Erweite-
rungen kann im vorliegenden Fall keine Gemengelage begründen, wie in der TA Lärm vorausge-
setzt wird.  
 
Verfahren sind bereits in der Argumentation der LSW untrennbar verknüpft  
Ein weiterer Fakt, der die enge Verknüpfung der Verfahren darlegt, ist ein Passus im Antrag zur 
Kapazitätserhöhung. Es wird darauf hingewiesen, dass „bei fast allen Parametern erhöhte Zusatz-
belastungen hervorgerufen werden, die nicht als irrelevant einzustufen sind“. Allerdings gebe es die 
„Waldflächen, die sich unmittelbar südlich und östlich anschließen“ und die „insbesondere die 
Funktion eines Immissionsschutzwaldes“ haben. Im Rahmen des gleichzeitig laufenden Antrags 
zur Werkserweiterung sollen 17 Hektar exakt dieses „Immissionsschutzwaldes“ gerodet werden! 
 
Zunahme an Verkehr 
Die Zahl der LKW-Fahrten soll laut Unterlagen um mehr als 33 Prozent (=160 Fahrten täglich) zu-
nehmen. Diese würden über die „Werkszufahrt Süd“ laufen, die unseres Wissens nach als 
Baustraße errichtet wurde und aktuell praktisch illegal besteht, da sie gegen den gültigen Bebau-
ungsplan der Marktgemeinde verstößt. Da diese Straße rechtlich nur eine Baustraße ist, erhöht 
sich faktisch der betriebsbedingte Verkehr nicht um 33%, sondern um 100 Prozent. 
 
Entsorgungssicherheit von EOS nicht gegeben 
Da insgesamt nicht klar ist, ob die Planungen der Marktgemeinde Meitingen die Folgen der bean-
tragten Kapazitätserhöhung in Ihren Untersuchungen berücksichtigt haben, muss auch auf die 
Frage der Entsorgung von Abfällen an dieser Stelle Bezug genommen werden.  
 
Die Entsorgungssicherung der Elektroofenschlacke ist nicht gegeben. Nach der beantragten Kapa-
zitätserhöhung wird der Anfall von EOS von derzeit 185 000 Tonnen pro Jahr auf 235 000 Tonnen 
steigen. Bereits heute ist die Entsorgung des Materials ein Problem. In Bayern ist die Nutzung 
durch die Erkenntnisse und Empfehlungen des Landesamtes für Umwelt stark eingeschränkt. Eine 
Verbringung in die geplante Deponie Holzheim ist zeitlich nicht absehbar. Zwar besteht theoretisch 
die Möglichkeit die Deponie herzustellen, doch ist die Umsetzung bis heute nicht geklärt, da sich 
nicht alle notwendigen Grundstücke im Besitz des potenziellen Deponiebetreibers befinden. Die 
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Entsorgungssicherheit sofort anfallender zusätzlicher Schlackemengen im Bereich von 50 000 Ton-
nen jährlich über eine möglicherweise in 2-3 Jahren zur Verfügung stehende Deponie zu begrün-
den ist nicht nachvollziehbar. 
 
Grundsätzlich ist zu klären, ob im vorliegenden Fall eine städtebauliche Planung erforderlich ist und 
die Planungen mit den Vorgaben des BauGB und des LEP zu vereinbaren sind.                                              
 
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
 

 
 

Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal e.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Datum: 03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplon ,,Sondergebìet øm nördlichen Lohwold - südlich des Bebouungsplanes H3/72
und westlich der Kreisstrøl3e A29" mit Teiländerung des Bebduungspldnes Lohwald - südlîch
der Lech-Stdhlwerke" - Stellungnahme zur ölÍentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Ddmen und Herren des Gemeínderotes,

lch bin Mitarbeiter der MAU und möchte mich zu dem laufenden Bebauungsplanverfahren und
zu dem Bild, dass dabeivon dem Betrieb in den Medien verbreitet wird, äußern:

Zunächst ist die Entwicklung der geplanten Baugebiete für eine nachhaltige Entwicklung des
Stahlwerks wichtig. Es fehlen uns Aufbereitungsanlagen der wiederverwendbaren Reststoffe,
die sich aus der Stahlerzeugung ergeben. Aufgrund der Stoffkreisläufe und der Transportwege
(Gleisanbindung etc.) sind die vorgesehenen Flächen, die sridlich des bestehende
Werksgeländes liegen, genau richtig. Der großzügige Waldausgleich hat mich persönlich selbst
überrascht - allerdings empfinde ich diesen Schritt - auch von Seiten der Max Aicher
Unternehmensgruppe - in Zeiten des Klimawandels als einen wichtigen und richtigen Schritt.
Somit kann ich nur das Projekt unterstützen. Jedoch muss ich mich schon wundern und auch
ärgern überdas negative Bild, dass in den Medien verbreitetwird. Stahl brauchen wir, fürviele
alltägliche Gegenstände und für beinahe jede Wirtschaftssparte. Und dieserStahl muss auch
irgendwo produziert werden. Und dann besser hier und umweltbewusst als irgendwo anders!
Die Anforderungen an die Stahlerzeugung steigen, die Vorgaben an die Verwertung von
Reststoffen ebenfalls. Wie kann ein Unternehmen diesen vielfältigen Aufgaben entgegnen,
wenn ihm keine Flächen zur Verwirklichung zur Verfügung gestellt werden? Daher ist die von
lhnen gemachte Planung und die Zusage von Max Aicher für die umfangreichen
Ausgleichsmaßnahmen genau der richtige Schritt! Aber das Bild, das in den Medien kursiert, ist
leider immer wieder,,Das Stahlwerk, was eh schon zu viel Lärm und Staub erzeugt, rodet jetzt
auch noch unsere Wälder." Das finde ich nicht in Ordnung, auch weil die gesamte Belegschaft
darunter leidet. Das wollte ich noch einmal klarstellen und bitte, dass Sie, Herr Bürgermeister
Dr. Higl und sehr geehrte Damen und Herren des Gemeínderates, diese Punkte berücksichtigen
und ernst nehmen - genauso ernst, wie die Anmerkungen der ,,anderen, wenigen Anwohner",
die in den Medien leider im Vergleich zu uns Mitarbeitern zu viel Gehörerhalten. Aber nachdem
beider jetzigen wirtschaftlichen Situation bereits der ein oder andere Betrieb in der Region
seine Tätigkeiten aufgeben musste, hoffen wir, dass in diese Diskussion auch wieder eine etwas
andere Sichtweise zurückkehrt! Haben Sie vielen Dank für lhre Zeit.

Mit freundlichen Grüßen,



Datum 03 -C f - 7a ¿O

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebíet dm nördlÍchen Lohwold - südlich des Bebouungsplanes H3/72
und westlich der KreisstrotSe A29" mít Teilönderung des Bebouungsplones Lohwold - südlích
der Lech-Stahlwerke" - Stellungnahme zur ölfentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Ddmen und Herren des Gemeinderotes,

lch bin Mitarbeiterder LSW und möchte mich zu dem laufenden Bebauungsplanverfahren und
zu dem Bild, dass dabeivon dem Betrieb in den Medien verbreitet wird, äußern:

Zunächst ist die Entwicklung der geplanten Baugebiete ft¡r eine nachhaltige Entwicklung des
Stahlwerks wichtig. Es fehlen uns Aufbereitungsanlagen der wiederverwendbaren Reststoffe,
die sich aus der Stahlerzeugung ergeben. Aufgrund der Stoffkreisläufe und der Transportwege
(Gleisanbindung etc.) die vorgesehenen Flächen, die südlich des bestehende Werksgeländes
liegen, genau richtig. Der großzügige Waldausgleich hat mich persönlich selbst überrascht -
allerdings empfinde ich diesen Schritt - auch von Seiten der Max Aicher Unternehmensgruppe -
in Zeiten des Klimawandels als einen wichtigen und richtigen Schritt. Somit kann ich nur das
Projekt unterstützen. Jedoch muss ich mich schon wundern und auch ärgern über das negative
Bild, dass in den Medien verbreitet wird. Stahl brauchen wir, für viele alltägliche Gegenstände
und für beinahe jede Wirtschaftssparte. Und dieser Stahl muss auch irgendwo produziert
werden. Und dann besser hier und umweltbewusst als irgendwo anders! Die Anforderung an die
Stahlerzeugung steigen, die Vorgaben an die Verwertung von Reststoffen ebenfalls. Wie kann
ein Unternehmen diesen vielfältigen Aufgaben entgegnen, wenn ihm keine Flächen zur
Verwirklichung zur Verfügung gestellt werden? Daher ist die von lhnen gemachte Planung und
die Zusage von Max Aicher für die umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen genau der richtige
Schritt! Aber das Bild das in den Medien kursiert ist leider immer wieder,,Das Stahlwerk, was eh
schon zu viel Lärm und Staub erzeugt, rodet jetzt auch noch unsere Wälder." Das finde ich nicht
in Ordnung, auch weil die gesamte Belegschaft darunter leidet. Das wollte ich noch einmal
klarstellen und bitte, dass Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und Damen und Herren des
Gemeinderates, diese Punkte berücksichtigen und ernst nehmen - genauso erst, wie die
Anmerkungen der,,anderen, wenigen Anwohner", die in den Medien leider im Vergleich zu uns
Mitarbeitern zu viel Gehör erhalten. Aber nachdem bei der jetzigen wirtschaftlichen Situation
bereits der ein oder andere Betrieb in der Region seine Tätigkeiten aufgeben musste, hoffen
wir, dass in diese Diskussion auch wieder eine etwas andere Sichtweise zurückkehrt! Haben Sie

vielen Dank für lhre Zeit.

Mit freundlichen G

9.

n,



Datum: 02.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebøuungspløn ,,SondergebÍet øm nördlichen Lohwdld - südlich des Bebduungsplones H3/72
und westlich der Kreisstra$e A29" mit Teiländerung des Bebauungspldnes Lohwold - südlich
der Lech-Stdhlwerke" - Stellungnahme zur öflentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderdtes,

lch bin Mitarbeiter der LSW und möchte mich zu dem laufenden Bebauungsplanverfahren und
zu dem Bild, dass dabei von dem Betrieb in den Medien verbreitet wird, äußern:

Zunächst ist die Entwicklung der geplanten Baugebiete für eine nachhaltige Entwícklung des
Stahlwerks wichtig, Es fehlen uns Aufbereitungsanlagen der wiederverwendbaren Reststoffe,
die sich aus der Stahlerzeugung ergeben. Aufgrund der Stoffkreisläufe und der Transportwege
(Gleisanbindung etc.) die vorgesehenen Flächen, die südlich des bestehende Werksgeländes
liegen, genau richtig. Der großzügige Waldausgleich hat mich persönlich selbst überrascht -
allerdings empfinde ich diesen Schritt - auch von Seiten der Max Aicher Unternehmensgruppe -
in Zeiten des Klimawandels als einen wichtigen und richtigen Schritt. Somit kann ich nur das
Projekt unterstützen. Jedoch muss ich mich schon wundern und auch ärgern über das negative
Bild, dass in den Medien verbreitet wird. Stahl brauchen wir, für viele alltägliche Gegenstände
und für beinahe jede Wirtschaftssparte. Und dieser Stahl muss auch irgendwo produziert
werden. Und dann besser hier und umweltbewusst als irgendwo andersl Die Anforderung an die
Stahlerzeugung steigen, die Vorgaben an die Verwertung von Reststoffen ebenfalls. Wie kann
ein Unternehmen diesen vielfältigen Aufgaben entgegnen, wenn ihm keine Flächen zur
Verwirklichung zur Verfügung gestellt werden? Daher ist die von lhnen gemachte Planung und
die Zusage von Max Aicher für die umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen genau der richtige
Schritt! Aber das Bild das in den Medien kursiert ist leider immer wieder,,Das Stahlwerk, was eh

schon zu viel Lärm und Staub erzeugt, rodet jetzt auch noch unsere Wälder." Das finde ich nicht
in Ordnung, auch weil die gesamte Belegschaft darunter leidet. Das wollte ich noch einmal
klarstellen und bitte, dass Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und Damen und Herren des
Gemeinderates, diese Punkte berücksichtigen und ernst nehmen - genauso erst, wie die
Anmerkungen der,,anderen, wenigen Anwohner", die in den Medien leider im Vergleich zu uns
Mitarbeitern zu viel Gehör erhalten. Aber nachdem bei der jetzigen wirtschaftlichen Situation
bereits der ein oder andere Betrieb in der Region seine Tätigkeiten aufgeben musste, hoffen
wir, dass in diese Diskussion auch wieder eine etwas andere Sichtweise zurückkehrtl Haben Sie

vielen Dank für lhre Zeit.

Mit freundlichen Grüßen,

ß



 
Datum: 02.03.2020

l-,lerr Bürgermeíster Higl
Schloßstraße 2
86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,Sondergebiet om nördlichen Lohwold - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlich der KreÍsstraf3e A29" mit Teìländerung des Bebauungsplanes Lohwold - südtich
der Lech-Stohlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeíster Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderøtes,

lch bin Mitarbeiter der LSW und möchte mich zu dem laufenden Bebauungsplanverfahren und
zu dem Bild, dass dabei von dem Betrieb in den Medien verbreitet wird, äußern:

Zunächst ist die Entwicklung dergeplanten Baugebiete für eine nachhaltige Entwicklung des
Stahlwerks wichtig. Es fehlen uns Aufbereitungsanlagen der wiederverwendbaren Reststoffe,
die sich aus der Stahlerzeugung ergeben. Aufgrund der Stoffkreisläufe und der Transportwege
(Gleisanbindung etc.) díe vorgesehenen Flächen, die südlich des bestehende Werksgeländes
liegen, genau richtig. Der großzügige Waldausgleich hat mich persönlich selbst überrascht -
allerdings empfinde ich diesen Schritt - auch von Seiten der Max Aicher Unternehmensgruppe -
in Zeiten des Klimawandels als einen wichtigen und richtigen Schritt. Somit kann ich nur das
Projekt unterstützen. Jedoch muss ich mich schon wundern und auch ärgern über das negative
Bild, dass in den Medien verbreitet wird. Stahl brauchen wir, für viele alltägliche Gegenstände
und fi¡r beinahe jede Wirtschaftssparte. Und dieser Stahl muss auch irgendwo produziert
werden. Und dann besser hier und umweltbewusst als irgendwo anders! Die Anforderung an die
Stahlerzeugung steigen, die Vorgaben an die Verwertung von Reststoffen ebenfalls. Wie kann
ein Unternehmen diesen vielfältigen Aufgaben entgegnen, wenn ihm keine Flächen zur
Verwirklichung zur Verfügung gestellt werden? Daher ist die von lhnen gemachte Planung und
die Zusage von Max Aicher für die umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen genau der richtige
Schritt! Aber das Bild das in den Medien kursiert ist leider immer wieder,,Das Stahlwerk, was eh
schon zu viel Lärm und Staub erzeugt, rodet jetzt auch noch unsere Wälder." Das finde ich nicht
in Ordnung, auch weil die gesamte Belegschaft darunter leidet. Das wollte ich noch einmal
klarstellen und bitte, dass Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und Damen und Herren des
Gemeinderates, diese Punkte berücksichtigen und ernst nehmen - genauso erst, wie die
Anmerkungen der,,anderen, wenigen Anwohner", die in den Medien leider im Vergleich zu uns
Mitarbeitern zu viel Gehör erhalten. Aber nachdem bei der jetzigen wirtschaftlichen Situation
bereits der ein oder andere Betrieb in der Region seine Tätigkeiten aufgeben musste, hoffen
wir, dass in diese Diskussion auch wiedereine etwas andere Sichtweise zurückkehrtl Haben Sie
vielen Dank für lhre Zeit.

Mit freundlichen Gr[i



 

Datum: 03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebiet dm nördtichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72 und

westlich der Kreisstra!3e A29" mit Teiländerung des Bebouungsplones Lohwald - südlich der Lech-

Stahlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl, sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

ich bin Geschäftsführer einer Tochterunternehmungen der Max Aicher Unternehmensgruppe am

Standort Me¡tingen und bin somit mit dem laufenden Bauleitplanverfahren vertraut. Da ich bzw.

unser Unternehmen auch direktvon der Planung betroffen ist, möchte ich mich zu der Planung wie

folgt äußern:

Es ist eine Notwendigkeit, dass weitere Flächen für eine nachhaltige Stahl- und

Nebenprodukteverarbeitung/aufbereitung bereitgestellt werden. Ohne diese Möglichkeiten kann

das Unternehmen nicht wirtschaftlich arbeiten, können Nebenprodukte nicht weiter aufbereitet
und wiederverwendet werden. Hier begrüße ich das Engagement des Markt Meitingen zur

Schaffung neuer Betriebsflächen, um genau dies zu ermöglichen. Dies ist in Zeiten, in denen

- auf der einen Seite zu weiten Teilen auch unsachlich oder überzogen über Klimaschutz

diskutiert wird (und oft zu wenig tatsächlich dafür getan wird) und COz und Greta das

wichtigste Thema der Welt zu sein scheint und
- auf der anderen Seite die Überlebensfähigkeit von produzierenden Betrieben in

Deutschland (die unseren heutigen Wohlstand maßgeblich mit aufgebaut haben und

weiterhin erhalten) oftmals aus dem Blickfeld gerät

nicht selbstverständlich. Daher setzt Meitingen hier meiner Meinung nach auf das,,richtige Pferd".

Steigende Anforderungen an Umweltschutz, Sicherheit etc. können kaum noch bzw. nur mit
immensen Aufwendungen erfüllt werden. Oftmals ist die Betriebseinstellung oder Stellenabbau im

schlimmsten Fall über kurz oder lang die Folge. Dies betrifft nicht nur die Mitarbeiter der Lech-

Stahlwerke, sondern auch uns sowie weiteren Dienstleister. lch verstehe auch gar nicht wie es

hierbei überhaupt zwei Meinungen geben kann. Vielerorts sucht man händeringend nach

Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und langfristig halten können, damit es nicht zu einer
Abwanderung kommt.

Deswegen bitte ich Sie, dass Sie die Umsetzung der geplanten Maßnahmen unterstützen und das

Planungsverfahren erfolgreich a bschließen !

Mit freundlichen Grüßen,



Datum: 02.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungspløn ,,sondergebiet om nördlìchen Lohwøld - südlìch des Bebduungsplones US/ZZ und
westlÍch der Kreisstrat3e A29" mít Teîländerung des Bebøuungsplønes Lohwold - südlich der Lech-
Stdhlwerke" - Stellungnahme zur ölfentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl, sehr geehrte Ddmen und Herren des Gemeinderates,

als Mitarbeiter/Leiter eines Zulieferunternehmens der Max Aicher Unternehmensgruppe am
Standort Meitingen habe ich von dem laufenden Bauleitplanverfahren gehört. Da ich bzw. unser
Unternehmen indirekt auch von der Planung betroffen bin, möchte ich mich zu der Planung wie
folgt äußern:

Es ist eine Notwendigkeit, dass weitere Flächen für eine nachhaltige Stahlverarbeitung
bereitgestellt werden, Ohne diese Möglichkeiten kann das Unternehmen nicht wirtschaftlich
arbeiten, können Nebenprodukte nicht weiter aufbereitet und wiederverwendet werden. Hier
begrüße ich das Engagement des Markt Meitingen zur Schaffung neuer Betriebsflächen, um genau
dies zu ermöglichen. Dies ist in Zeiten, in denen

auf der einen Seite zu weiten Teilen auch unsachlich oder überzogen über Klimaschutz
diskutiert wird (und oft zu wenig tatsächlÌch dafür getan wird) und CO2 und Greta das
wichtigste Thema der Welt zu sein scheint und
auf der anderen Seite die Überlebensfähiekeit von produzierenden Betrieben in
Deutschland (die unseren heutigen Wohlstand maßgeblich mit aufgebaut haben) oftmals
aus dem Blickfeld gerät

nicht selbstverständlich, Daher setzt Meitingen hier meiner Meinung nach auf das,,richtige Pferd",

Steigende Anforderungen an Umweltschutz, Sicherheit etc. können kaum noch bzw. nur mit
immensen Aufwendungen erfüllt werden. Oftmals ist die Betriebseinstellung oder Stellenabbau im
schlimmsten Fall über kurz oder lang die Folge. Dies betrifft nicht nur die Mitarbeiter des Max
Aicher Unternehmensgruppe, sondern auch uns als Zulieferer sowie weiteren Dienstleister. lch
verstehe auch gar nicht wie es hierbei überhaupt zwei Meinungen geben kann. Vielerorts sucht
man händeringend nach Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und langfristig halten können,
damit es nicht zu einer Abwanderung kommt.

Deswegen b¡tte ¡ch Sie, dass Sie die Umsetzung der geplanten Maßnahmen unterstützen und das
Planungsverfa hren erfolgreich a bschließen I

Mit freundlichen Grüßen,



 

 

Datum: 03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebiet dm nördlichen Lohwald - südlich des Bebduungsplanes H3/72

und westlích der Kreisstra!3e A29" mit Teìländerung des Bebauungsplanes Lohwald - südlìch

der Lech-Stahlwerke" - Stellungnahme zur öÍlentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

ich würde mich gerne zu dem sehr stark im Fokus stehenden Thema der Medien bezüglich der

geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes äußern:

Vorab möchte ich aber schon mal anmerken, dass ich es für richtig und gut befinde, wie

ernsthaft alle Gesichtspunkte der Erweiterung diskutiert werden.

Gerade als Mitarbeiter in einem Stahlwerk wird man öfter mal zu Unrecht als,,Umweltsünder"

dargestellt. Wobei die Rodung natürlich bzw. leider das schon längere Hauptthema ist.

lm ersten Plan-Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen

und nicht so detailliert beschrieben. Da der Wald, der gerodet werden soll, nicht nur wertvoll

für die Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch für uns und ganz Meitingen ist, betreffen beinahe

die Hälfte der textlichen Festsetzungen des aktuellen Entwurfes, das Thema Wald- und

Naturschutz. Die Flächen für den Ausgleich haben sich um Rund 6,5 ha vergrößert, was anhand

der ebenfalls aktuellen Planzeichnung deutlich wird.

lch finde es beeindruckend das mit diesem großzügigen Ausgleich von über 30% zusätzlich

geschaffenem Wald (im Vergteich zur Rodungsft(tche)vielseitige Strukturen geschaffen werden

Durch diese vielseitigen Strukturen des neuen Waldes mit Lichtungen und einem spannenden

Mittelwaldkonzept, sowie die Umwandlung zu einem Klimawald, kann ich mit gutem Gewissen

diese Erweiterung unterstützen.

lch hoffe sehr, dass Sie sich für das Projekt entscheiden und somit den Betrieb, die Angestellten

und dieses Musterprojekt an Naturschutzmaßnahmen unterstützen und weiterführen' lch danke

lhnen Herr Bürgermeister Dr. Higl und lhnen vom Gemeinderat für lhre Arbeit und bin auf den

Ausgang des Verfahrens gespannt.

Mit freundlichen Gr



 Datum: 02.03.2020

Herr Bürgerme¡ster Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebduungsplan ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwøld - südlich des Bebduungsplanes H3/72

und westlìch der KreisstalSe A29" mit TeÍländerung des Bebauungsplanes Lohwald - südlich

der Lech-Stahlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeìnderøtes,

lch bin Angestellte eines Dienstleisters der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lätm"
einen Beitrag aus betriebl¡cher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch

darf nicht außerAcht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung

des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem

Umfang ist mir das von keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und

weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des

Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A) an den

einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)!Allein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im

Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das

Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk

verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und

lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen darl Leiderwird häufig in der Presse ausschließlich die Lech-

Stahlwerke als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus

betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,

zumalja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute

Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei der Max Aicher

Umwelt GmbH und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des

Sta ndo rtes.

lch verbleibe mit freundlichen Grüßen,



Datum

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplan ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwdld - südlich des Bebduungsplønes H3/72

und westlich der Kreisstral3e A29" mìt Teiländerung des Bebouungsplanes Lohwald - südlich

der Lech-Stohlwerke" - Stellungnahme zur öffentlÍchen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Hìgl,

sehr geehrte Domen und Herren des GemeÍnderotes,

lch bin seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk und möchte mich auf diesem Wege zu dem

laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und mich positiv für das Projekt aussprechen.

So kontrovers das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sichert mir die Erweiterung

langfristig meinen Arbeitsplatz und den meiner Kollegen - also rund 800 Mitarbeiter, nur direkt
im Stahlwerk. Wie auch in der Begründung richtig beschrieben, handelt es sich um einen der
größten Arbeitgeber in der Region und auch um das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den

Markt Meitingen sind das fast die Hälfte der 800 Angestellten, die fast 400 Familien damit
versorgenlWenn das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere

Jobs: der Stahl wird in weiterer Folge aus z.B. China importiert. Ein lmport aus China oder
vergleichbaren Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu

recht geführten Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein! lch finde es toll, dass sich in

diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Unternehmen bzw. Herr Aicher dazu entschließt
mit Millionenbeträgen in Meitingen zu investieren und ein Projekt trotz öffentlichem
Konfliktpotential voranzutreiben. Außerdem finde ich es von lhnen Herrn Bürgermeister Dr. Higl

sowie lhnen geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates beachtlich, dass Sie sich mit
diesem polarisierenden Thema so intensiv auseinandersetzen und damit das Leitbild der
Gemeinde als,,Wirtschaftsgemeinde" ernst nehmen. Damit fühlen auch wir als Mitarbeiter uns

erstgenommen! Esgeht hierbei nicht nur um die,,sichtbaren"Angestellten, sondern auch um

alle Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser Unternehmen
zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. ln der Begrünung steht, dass das

Unternehmen die Grundlage für rund 20.000 Existenzen in der Region liefert. Zudem werden

durch die neuen Flächen weitere Arbeitsplätze geschaffen. Bei diesen Zahlen ist es für mich

keine Frage mehr, ob die Planung so zu Ende geführt werden soll, sondern ich fordere Sie, Herr

Bürgermeister Dr. Higl sowie Sie, geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates auf, dass

Sie das Verfahren zu einem guten Ende bringen und sich weiterhin mit aussichtsreichen

Arbeitsplätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren. Vielen Dank für lhre gute Arbeit bis dahin!

Mit freundlichen Grüßen



Datum 03,t3.2CI

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplon ,,sondergebiet am nördlichen Lohwold - südlich des Bebduungsplones H3/72
und westlich der KreisstratSe A29" mìt Teìlönderung des Bebauungsplanes Lohwdld - südlich

der Lech-Stahlwerke" - Stellungndhme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Domen und Herren des Gemeínderøtes,

lch bin seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk und möchte mich auf diesem Wege zu dem

laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und mich positiv für das Projekt aussprechen.

So kontrovers das Thema in der Öffentl¡chkeit diskutiert wird, sichert mir die Erweiterung

langfristig meinen Arbeitsplatz und den meiner Kollegen - also rund 800 Mitarbeiter, nur direkt
im Stahlwerk. Wie auch in der Begründung richtig beschrieben, handelt es sich um einen der
größten Arbeitgeber in der Region und auch um das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den

Markt Meitingen sind das fast die Hälfte der 800 Angestellten, die fast 400 Familien damit
versorgen!Wenn das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere

Jobs: der Stahlwird in weiterer Folge aus z.B. China importiert. Ein lmport aus China oder
vergleichbaren Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu

recht geführten Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein! lch finde es toll, dass sich in

diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Unternehmen bzw. Herr Aicher dazu entschließt
mit Millionenbeträgen in Meitingen zu investieren und ein Projekt trotz öffentlichem
Konfliktpotentialvoranzutreiben. Außerdem finde ich esvon lhnen Herrn Bürgermeister Dr. Higl

sowie lhnen geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates beachtlich, dass Sie sich mit
diesem polarisierenden Thema so intensiv auseinandersetzen und damit das Leitbild der

Gemeinde als ,,Wirtschaftsgemeinde" ernst nehmen. Damit fühlen auch wir als Mitarbeiter uns

erstgenommen! Es geht hierbei nicht nur um die,,sichtbaren" Angestellten, sondern auch um

alle Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser Unternehmen

zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. ln der Begrünung steht, dass das

Unternehmen die Grundlage für rund 20.000 Existenzen in der Region liefert. Zudem werden

durch die neuen Flächen weitere Arbeítsplätze geschaffen. Bei diesen Zahlen ist es für mich

keine Frage mehr, ob die Planung so zu Ende geführt werden soll, sondern ich fordere Sie, Herr

Bürgermeister Dr. Higl sowie Sie, geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates auf, dass

Sie das Verfahren zu einem guten Ende bringen und sich weiterhin mit aussichtsreichen

Arbeitsplätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren. Vielen Dank für lhre gute Arbeit bis dahinl

Mit freundlichen Grüßen



 

  

05.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungspløn ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwold - südlich des Bebduungsplones H3/72
und westlich der Kreisstral3e A29" mÍt Teiländerung des Bebauungsplones Lohwdld - südlich
der Lech-Støhlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeíster Dr. Higl,
sehr geehrte Dømen und Herren des Gemeinderøtes,

lch bin seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk und möchte mich auf diesem Wege zu dem
laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und mich positiv für das Projekt aussprechen.

So kontrovers das Thema in der öffentlichkeit diskutiert wird, sichert mir die Erweiterung
langfristig meinen Arbeitsplatz und den meiner Kollegen - also rund 800 Mitarbeiter, nur direkt
im Stahlwerk. Wie auch in der Begründung richtig beschrieben, handelt es sich um einen der
größten Arbeitgeber in der Region und auch um das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den
Markt Meitingen sind das fast die Hälfte der 800 Angestellten, die fast 400 Familien damit
versorgenlWenn das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere
Jobs: der Stahl wird in weiterer Folge aus z.B. China importiert. Ein lmport aus China oder
vergleichbaren Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu

recht geführten Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein! lch finde es toll, dass sich in
diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Unternehmen bzw. Herr Aicher dazu entschließt
mit Millionenbeträgen in Meitingen zu investieren und ein Projekt trotz öffentlichem
Konfliktpotential voranzutreiben. Außerdem finde ich es von lhnen Herrn Bürgermeister Dr. Higl

sowie lhnen geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates beachtlich, dass Sie sich mit
diesem polarisierenden Thema so intensiv auseinandersetzen und damit das Leitbild der
Gemeinde als ,,Wirtschaftsgemeinde" ernst nehmen. Damit frihlen auch wir als Mitarbeiter uns
erstgenommenl Es geht hierbei nicht nur um die,,sichtbaren" Angestellten, sondern auch um
alle Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser Unternehmen
zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. ln der Begrünung steht, dass das

Unternehmen die Grundlage frir rund 20.000 Existenzen in der Region liefert. Zudem werden
durch die neuen Flächen weitere Arbeitsplätze geschaffen. Bei diesen Zahlen ist es für mich
keine Frage mehr, ob die Planung so zu Ende geführt werden soll, sondern ich fordere Sie, Herr
Bürgermeister Dr. Higl sowie Sie, geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates auf, dass

Sie das Verfahren zu einem guten Ende bringen und sich weiterhin mit aussichtsreichen
Arbeitsplätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren. Vielen Dank für lhre gute Arbeit bis dahin!



Datum: 04.O3.2O2O

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebduungsplon ,,sondergebíet am nördlichen Lohwøld - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlich der Kreisstra$e A29" mit Teiländerung des Bebøuungsplones Lohwold - südlich
der Lech-Stdhlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeìster Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

lch bin seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk und möchte mich auf diesem Wege zu dem
laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und mich positiv für das Projekt aussprechen.

So kontrovers das Thema in der öffentlichkeit diskutiert wird, sichert mir die Erweiterung
langfristig meinen Arbeitsplatz und den meiner Kollegen - also rund 800 Mitarbeiter, nur direkt
im Stahlwerk. Wie auch in der Begründung richtig beschrieben, handelt es sich um einen der
größten Arbeitgeber in der Region und auch um das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den
Markt Meitingen sind das fast die Hälfte der 800 Angestellten, die fast 400 Familien damit
versorgen!Wenn das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere
Jobs: der Stahl wird in weiterer Folge aus z.B. China importiert. Ein lmport aus China oder
vergleichbaren Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu

recht geführten Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein! lch finde es toll, dass sich in

diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Unternehmen bzw. Herr Aicher dazu entschließt
mit Millionenbeträgen in Meitingen zu investieren und ein Projekt trotz öffentlichem
Konfliktpotential voranzutreiben. Außerdem finde ich es von lhnen Herrn Bürgermeister Dr. Higl

sowie lhnen geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates beachtlich, dass Sie sich mit
diesem polarisierenden Thema so intensiv auseinandersetzen und damit das Leitbild der
Gemeinde als,,Wirtschaftsgemeinde" ernst nehmen. Damit fühlen auch wir als Mitarbeiter uns

erstgenommen! Es geht hierbei nicht nur um die,,sichtbaren" Angestellten, sondern auch um

alle Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser Unternehmen
zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. ln der Begrünung steht, dass das

Unternehmen die Grundlage für rund 20.000 Existenzen in der Region liefert. Zudem werden
durch die neuen Flächen weitere Arbeitsplätze geschaffen. Bei diesen Zahlen ist es für mich
keine Frage mehr, ob die Planung so zu Ende geführt werden soll, sondern ich fordere Sie, Herr
Bürgermeister Dr. Higl sowie Sie, geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates auf, dass

Sie das Verfahren zu einem guten Ende bringen und sich weiterhin mit aussichtsreichen
Arbeitsplätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren. Vielen Dank für lhre gute Arbeit bis dahin!

Mit freundlichen Grüßen



Datum 0J,03. LO¿7

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplan ,,sondergebìet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplones H3/72
und westlích der Kreisstra$e A29" mit Teiländerung des Bebduungsplanes Lohwold - südlìch

der Lech-Stahlwerke" - Stellungnøhme zur öllentlichen Auslegung

Sehr geehrter Hen Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Domen und Herren des GemeÍnderates,

lch bin seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk und möchte mich auf diesem Wege zu dem

laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und mich positiv für das Projekt aussprechen.

So kontrovers das Thema in der öffentlichkeit diskutiert wird, sichert mir die Erweiterung
langfristig meinen Arbeitsplatz und den meiner Kollegen - also rund 800 Mitarbeiter, nur direkt
im Stahlwerk. Wie auch in der Begründung richtig beschrieben, handelt es sich um einen der
größten Arbeitgeber in der Region und auch um das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den

Markt Meitingen sind das fast die Hälfte der 800 Angestellten, die fast 400 Familien damit
versorgen!Wenn das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere

Jobs: der Stahl wird in weiterer Folge aus z.B. China importiert. Ein lmport aus China oder
vergleichbaren Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu

recht geführten Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein! lch finde es toll, dass sich in

diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Unternehmen bzw. Herr Aicher dazu entschließt
mit Millionenbeträgen in Meitingen zu investieren und ein Projekt trotz öffentlichem
Konfliktpotentialvoranzutreiben. Außerdem finde ich es von lhnen Herrn Bürgermeister Dr. Higl

sowie lhnen geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates beachtlich, dass Sie sich mit
diesem polarisierenden Thema so intensiv auseinandersetzen und damit das Leitbild der
Gemeinde als,,Wirtschaftsgemeinde" ernst nehmen. Damit fühlen auch wir als Mitarbeiter uns

erstgenommen! Es geht hierbei nicht nur um die,,sichtbaren" Angestellten, sondern auch um

alle Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser Unternehmen
zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. ln der Begrünung steht, dass das

Unternehmen die Grundlage für rund 20.000 Existenzen in der Region liefert. Zudem werden
durch die neuen Flächen weitere Arbeitsplätze geschaffen. Bei diesen Zahlen ist es für mich

keine Frage mehr, ob die Planung so zu Ende geführt werden soll, sondern ich fordere Sie, Herr

Bürgermeister Dr. Higl sowie Sie, geschätzte Damen und Herren des Gemeínderates auf, dass

Sie das Verfahren zu einem guten Ende bringen und sich weiterhin mit aussichtsreichen

Arbeitsplätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren. Vielen Dank für lhre gute Arbeit bis dahin!

Mit freundlichen Grüßen

 



 

 

Datum: 04.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebÍet dm nördlichen Lohwøld - südlich des Bebquungsplønes H3/72

und westlich der KreisstrdlSe A29" mit TeÍländerung des Bebøuungsplanes Lohwald - südlich

der Lech-Stdhlwerke" - Stellungnahme zur öffentlìchen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeíster Dr. Higl,
sehr geehrte Domen und Herren des Gemeinderotes,

lch bin seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk und möchte mich auf diesem Wege zu dem

laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und mich positiv für das Projekt aussprechen,

So kontrovers das Thema in der öffentlichkeit diskutiert wird, sichert mir die Erweiterung

langfristig meinen Arbeitsplatz und den meiner Kollegen - also rund 800 Mitarbeiter, nur direkt

im Stahlwerk. Wie auch in der Begründung richtig beschrieben, handelt es sich um einen der
größten Arbeitgeber in der Region und auch um das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den

Markt Meitingen sind das fast die Hälfte der 800 Angestellten, die fast 400 Familien damit

versorgen!Wenn das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere

Jobs: der Stahl wird in weiterer Folge aus z.B. China importiert. Ein lmport aus China oder

vergleichbaren Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu

recht geführten Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein! lch finde es toll, dass sich in

diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Unternehmen bzw. Herr Aicher dazu entschließt

mit Millionenbeträgen in Meitingen zu investieren und ein Projekt trotz öffentlichem

Konfliktpotentialvoranzutreiben. Außerdem finde ich es von lhnen Herrn Bürgermeister Dr. Higl

sowie lhnen geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates beachtlich, dass Sie sich mit
diesem polarisierenden Thema so intensiv auseinandersetzen und damit das Leitbild der

Gemeinde als,,Wirtschaftsgemeinde" ernst nehmen. Damit fühlen auch wir als Mitarbeiter uns

erstgenommenl Es geht hierbei nicht nur um die,,sichtbaren" Angestellten, sondern auch um

alle Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser Unternehmen
zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. ln der Begrünung steht, dass das

Unternehmen die Grundlage für rund 20.000 Existenzen in der Region liefert. Zudem werden

durch die neuen Flächen weitere Arbeitsplätze geschaffen. Bei diesen Zahlen ist es für mich

keine Frage mehr, ob die Planung so zu Ende geführt werden soll, sondern ich fordere Sie, Herr

Bürgermeister Dr. Higl sowie Sie, geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates auf, dass

Sie das Verfahren zu einem guten Ende bringen und sich weiterhin mit aussichtsreichen

Arbeitsplätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren. Vielen Dank für lhre gute Arbeit bis dahinl

Mit freundlichen Grüßen



Datum: 02.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwøld - südlìch des Bebouungsplones H3/72
und westlich der Kreisstrøl3e A29" mit Teiländerung des Bebauungsplones Lohwald - südlich
der Lech-Stahlwerke" - Stellungndhme zur öflentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

lch bin seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk und möchte mich auf diesem Wege zu dem
laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und mich positiv für das Projekt aussprechen.

5o kontrovers das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sichert mir die Erweiterung
langfristig meinen Arbeitsplatz und den meiner Kollegen - also rund 800 Mitarbeiter, nur direkt
im Stahlwerk. Wie auch in der Begründung richtig beschrieben, handelt es sich um einen der
größten Arbeitgeber in der Region und auch um das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den

Markt Meitingen sind das fast die Hälfte der 800 Angestellten, die fast 400 Familien damit
versorgenlWenn das Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere
Jobs: der Stahl wird in weiterer Folge aus z.B. China importiert. Ein lmport aus China oder
vergleichbaren Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu

recht geführten Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein! lch finde es toll, dass sich in
diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Unternehmen bzw. Herr Aicher dazu entschließt
mit Millionenbeträgen in Meitingen zu investieren und ein Projekt trotz öffentlichem
Konfliktpotential voranzutreiben. Außerdem finde ich es von lhnen Herrn Bürgermeister Dr. Higl

sowie lhnen geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates beachtlich, dass Sie sich mit
diesem polarisierenden Thema so intensiv auseinandersetzen und damit das Leitbild der
Gemeinde als,,Wirtschaftsgemeinde" ernst nehmen. Damit fühlen auch wir als Mitarbeiter uns

erstgenommen! Es geht hierbei nicht nur um die,,sichtbaren" Angestellten, sondern auch um

alle Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser Unternehmen
zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. ln der Begrtinung steht, dass das

Unternehmen die Grundlage für rund 20.000 Existenzen in der Region liefert, Zudem werden
durch die neuen Flächen weitere Arbeitsplätze geschaffen. Bei diesen Zahlen ist es flir mich
keine Frage mehr, ob die Planung so zu Ende geführt werden soll, sondern ich fordere Sie, Herr
Bürgermeister Dr, Higl sowie Sie, geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates auf, dass

Sie das Verfahren zu einem guten Ende bringen und sich weiterhin mit aussichtsreichen
Arbeitsplätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren. Vielen Dank für lhre gute Arbeit bis dahinl

Mit freundlichen Grüßen



Datum: 02.03.2O2O

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebøuungsplon ,,sondergebÍet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebøuungsplanes H3/72
und westlich der Kreisstra$e A29" mit Teìländerung des Bebouungsplanes Lohwald - südlích
der Lech-Stahlwerke" - Stellungnohme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderotes,

lch bin seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk und möchte mich auf diesem Wege zu dem
laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und mich positiv für das Projekt aussprechen.

So kontrovers das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sichert mir die Erweiterung
langfristig meinen Arbeitsplatz und den meiner Kollegen - also rund 800 Mitarbeiter, nur direkt
im Stahlwerk. Wie auch in der Begründung richtig beschrieben, handelt es sich um einen der
größten Arbeitgeber in der Region und auch um das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den
Markt Meitingen sind das fast die Hälfte der 800 Angestellten, die fast 400 Familien damit
versorgen!Wenn das Unternehmen nichtwettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere
Jobs: der Stahl wird in weiterer Folge aus z.B. China importiert. Ein lmport aus China oder
vergleichbaren Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu

recht geführten Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein! lch finde es toll, dass sich in
diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Unternehmen bzw. Herr Aicher dazu entschließt
mit Millionenbeträgen in Meitingen zu investieren und ein Projekt trotz öffentlichem
Konfliktpotentialvoranzutreiben. Außerdem finde ich es von lhnen Herrn Bürgermeister Dr. Higl
sowie lhnen geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates beachtlich, dass Sie sich mit
diesem polarisierenden Thema so intensiv auseinandersetzen und damit das Leitbild der
Gemeinde als,,Wirtschaftsgemeinde" ernst nehmen. Damit fühlen auch wir als Mitarbeiter uns
erstgenommen! Es geht hierbei nicht nur um die,,sichtbaren" Angestellten, sondern auch um
alle Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser Unternehmen
zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. ln der Begrünung steht, dass das
Unternehmen die Grundlage für rund 20.000 Existenzen in der Region liefert. Zudem werden
durch die neuen Flächen weitere Arbeitsplätze geschaffen. Bei diesen Zahlen ist es für mich
keine Frage mehr, ob die Planung so zu Ende geführt werden soll, sondern ich fordere Sie, Herr
Bürgermeister Dr. Higl sowie Sie, geschätzte Damen und Herren des Gemeinderates auf, dass
Sie das Verfahren zu einem guten Ende bringen und sich weiterhin mit aussichtsreichen
Arbeitsplätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren. Vielen Dankfür lhre gute Arbeit bis dahin!

Mit freundlichen Grüßen



 

 

Datum: 02.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebiet om nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72

und westlich der KreÍsstralSe A29" mit Teiländerung des Bebduungsplønes Lohwald - südlich

der Lech-Stahlwerke" - Stellungnahme zur öffentlìchen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeínderates,

Mein Anliegen zum Verfahren des Bebauungsplans ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald"

betrifft vor allem das mir besonders wichtige Thema: Nachhaltigkeit. Leider wird unserem

Betrieb in den Medien immer wieder ein viel zu schlechtes Zeugnis in dieser Sache ausgestellt -
und das ist falsch und gehört richtiggestellt - und dazu leistet auch der Bebauungsplan einen

guten Beitrag. Es kann nicht sein, dass wir als Stahlwerk und der Max Aicher Umwelt GmbH

einen Großteil der wiederverwendbaren Reststoffe nicht verarbeiten, ja sogar auf Deponien

führen müssen, nur, weil dem einzigen Stahlwerk in Bayern die notwendigen Flächen dafür

fehlen. Es ist bundesweites Ziel nachhaltig zu wirtschaften, weniger Abfall zu produzieren und

mit den Ressourcen schonend umzugehen. Somit ist eines der Kernziele dieses

Bebauungsplanes und das Bestreben der Stahlwerke den Betrieb zukunftsfähiger und

nachhaltiger zu gestalten nicht nur zeitgemäß, sondern so nachhaltig, wie es viele der

Menschen, die dies immer wieder auf der Straße oder in den politischen Reden fordern, selbst

meist nicht sind!

Um konkurrenzfähig bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben sind neue Flächen für die Max Aicher-

Gruppe sehr, sehr wichtig. Und das sollte auch im Sinne der Marktgemeinde sein. Denn ohne

das Stahlwerk würden einige Arbeitsplätze fehlen. Diese Punkte allein sollten schon Grund

genug sein, diesen Bebauungsplan zum Ende zu führen und den Bau der benötigten Anlagen zu

ermöglichen. Mit dem zusätzlichen, großzügigen Angebot an Ausgleichsflächen gibt es meiner

Ansicht nach keinen Grund, der gegen die Entwicklung der geplanten Sondergebiete spricht.

lch bitte Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und auch alle Mitglieder des Gemeinderates, sich für
eine nachhaltige Wirtschaftsweise, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die

Sicherung der Arbeitsplätze und für die Entwicklungsmöglichkeit der Lech-Stahlwerke, der Max

Aicher Umwelt, der Lech-Stahlveredelung und auch möglichen neuen Betrieben von Max Aicher

in Meitingen zu entscheiden.



Datum o 1,0 l. 2o Zo

Herr Bûrgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplon ,,sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebouungsplanes H3/72
und westlich der KreisstrolSe A29" mit Teilönderung des Bebauungsplanes Lohwald - südlich
der Lech-Stahlwerke" - Stellungnøhme zur öflentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

Mein Anliegen zum Verfahren des Bebauungsplans ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald"
betrifft vor allem das mir besonders wichtige Thema: Nachhaltigkeit. Leider wird unserem

Betrieb in den Medien immer wieder ein viel zu schlechtes Zeugnis in dieser Sache ausgestellt -
und das ist falsch und gehört richtiggestellt- und dazu leistet auch der Bebauungsplan einen
guten Beitrag. Es kann nicht sein, dass wir als Stahlwerk einen Großteilder
wiederverwendbaren Reststoffe nicht verarbeiten, ja sogar auf Deponien führen müssen, nur
weil dem einzigen Stahlwerk in Bayern die notwendigen Flächen dafürfehlen. Es ist

bundesweites Ziel nachhaltig zu wirtschaften, weniger Abfall zu produzieren und mit den

Ressourcen schonend umzugehen. Somit ist eines der Kernziele dieses Bebauungsplanes und

das Bestreben der Stahlwerke den Betrieb zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten nicht
nur zeitgemäß, sondern so nachhaltig, wie es viele der Menschen, die dies immer wieder auf
derStraße oder in den politischen reden fordern, selbst meist nicht sind!

Um konkurrenzfähig bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben sind neue Flächen für die Max Aicher-
Gruppe sehr, sehrwichtig. Und das sollte auch im Sinne der Marktgemeinde sein. Denn ohne

das Stahlwerk würden einige Arbeitsplätze fehlen. Diese Punkte allein sollten schon Grund
genug sein, diesen Bebauungsplan zum Ende zu führen und den Bau der benötigten Anlagen zu

ermöglichen. Mit dem zusätzlichen, großzügigen Angebot an Ausgleichsflächen gibt es meiner
Ansicht nach keinen Grund, der gegen die Entwicklung der geplanten Sondergebiete spricht.

lch bitte Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und auch alle Mitglieder des Gemeinderates, sich für
eine nachhaltige Wirtschaftsweise, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die

Sicherung der Arbeitsplätze und für die Entwicklungsmöglichkeit der Lech-Stahlwerke, der
Aicher-Umwelt, der Lech-Stahlveredelung und auch möglichen neuen Betrieben von Max Aicher
in Meitingen zu entscheiden.

Mit freundlichen Gt I



Oç Ò) lotoDatum

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplon ,,sondergebiet am nördlÍchen Lohwold - südlich des Bebauungsplanes H3/72

und westlich der KreisstralSe A29" mit Teiländerung des Bebauungsplanes Lohwdld - südlich
der Lech-Stahlwerke" - Stellungnøhme zur ölfentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeìster Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderotes,

Mein Anliegen zum Verfahren des Bebauungsplans ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald"

betrifft vor allem das mir besonders wichtige Thema: Nachhaltigkeit. Leider wird unserem

Betrieb in den Medien immer wieder ein viel zu schlechtes Zeugnis in dieser Sache ausgestellt -
und das ist falsch und gehört richtiggestellt- und dazu leistet auch der Bebauungsplan einen
guten Beitrag. Es kann nicht sein, dass wir als Stahlwerk einen Großteil der
wiederverwendbaren Reststoffe nicht verarbeiten, ja sogar auf Deponien führen müssen, nur

weil dem einzigen Stahlwerk in Bayern die notwendigen Flächen dafür fehlen. Es ist

bundesweites Ziel nachhaltig zu wirtschaften, weniger Abfall zu produzieren und mit den

Ressourcen schonend umzugehen. Somit ist eines der Kernziele dieses Bebauungsplanes und

das Bestreben der Stahlwerke den Betrieb zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten nicht
nur zeitgemäß, sondern so nachhaltig, wie es viele der Menschen, die dies immer wieder auf
der Straße oder in den politischen reden fordern, selbst meist nicht sind!

Um konkurrenzfähig bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben sind neue Flächen für die Max Aicher-
Gruppe sehr, sehrwichtig. Und das sollte auch im Sinne der Marktgemeinde sein. Denn ohne

das Stahlwerk würden einige Arbeitsplätze fehlen. Diese Punkte allein sollten schon Grund
genug sein, diesen Bebauungsplan zum Ende zu führen und den Bau der benötigten Anlagen zu

ermöglichen. Mit dem zusätzlichen, großzügigen Angebot an Ausgleichsflächen gibt es meiner
Ansicht nach keinen Grund, der gegen die Entwicklung der geplanten Sondergebiete spricht.

lch bitte Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und auch alle Mitglieder des Gemeinderates, sich für
eine nachhaltige Wirtschaftsweise, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die

Sicherung der Arbeitsplätze und für die Entwicklungsmöglichkeit der Lech-Stahlwerke, der
Aicher-Umwelt, der Lech-Stahlveredelung und auch möglichen neuen Betrieben von Max Aicher
in Meitingen zu entscheiden.

n Grüßen,liMit freun

\



DatumdfrCl 2()

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebíet am nördlichen Lohwold - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlich der KreisstralSe A29" mit Teiländerung des Bebauungsplønes Lohwald - südlich
der Lech-Stahlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

Mein Anliegen zum Verfahren des Bebauungsplans,,Sondergebíet am nördlichen Lohwald"
betrifft vor allem das mir besonders wichtige Thema: Nachhaltigkeit. Leider wird unserem

Betrieb in den Medien immer wieder ein viel zu schlechtes Zeugnis in dieser Sache ausgestellt -
und das ist falsch und gehört richtiggestellt- und dazu leistet auch der Bebauungsplan einen
guten Beitrag. Es kann nicht sein, dass wir als Stahlwerk einen Großteilder
wiederverwendbaren Reststoffe nicht verarbeiten, ja sogar auf Deponien führen müssen, nur
weil dem einzigen Stahlwerk in Bayern die notwendigen Flächen dafür fehlen. Es ist

bundesweites Ziel nachhaltig zu wirtschaften, weniger Abfall zu produzieren und mit den

Ressourcen schonend umzugehen. Somit ist eines der Kernziele dieses Bebauungsplanes und

das Bestreben der Stahlwerke den Betrieb zukunftsfähiger ùnd nachhaltiger zu gestalten nicht
nur zeitgemäß, sondern so nachhaltig, wie es viele der Menschen, die dies immer wieder auf
der Straße oder in den politischen reden fordern, selbst meist nicht sind!

Um konkurrenzfähig bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben sind neue Flächen für die Max Aicher-
Gruppe sehr, sehr wichtig. Und das sollte auch im Sinne der Marktgemeinde sein. Denn ohne

das Stahlwerk würden einige Arbeitsplätze fehlen. Diese Punkte allein sollten schon Grund
genug sein, diesen Bebauungsplan zum Ende zu führen und den Bau der benötigten Anlagen zu

ermöglichen. Mit dem zusätzlichen, großzügigen Angebot an Ausgleichsflächen gibt es meiner
Ansicht nach keinen Grund, der gegen die Entwicklung der geplanten Sondergebiete spricht.

lch bitte Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und auch alle Mitglieder des Gemeinderates, sich für
eine nachhaltige Wirtschaftsweise, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die

Sicherung der Arbeitsplätze und für die Entwicklungsmöglichkeit der Lech-Stahlwerke, der
Aicher-Umwelt, der Lech-Stahlveredelung und auch möglichen neuen Betrieben von Max Aicher
in Meitingen zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen,



Datum 06. O¡.?O aC

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlích der Kreisstrol3e A29" mit Teîlèinderung des Bebauungsplones Lohwald - südlìch

der Lech-Stohlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeìster Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeínderotes,

Mein Anliegen zum Verfahren des Bebauungsplans,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald"
betrifft vor allem das mir besonders wichtige Thema: Nachhaltigkeit. Leider wird unserem

Betrieb in den Medien immer wieder ein viel zu schlechtes Zeugnis in dieser Sache ausgestellt -
und das ist falsch und gehört richtiggestellt- und dazu leistet auch der Bebauungsplan einen
guten Beitrag. Es kann nicht sein, dass wir als Stahlwerk einen Großteil der
wiederverwendbaren Reststoffe nicht verarbeiten, ja sogar auf Deponien führen müssen, nur
weil dem einzigen Stahlwerk in Bayern die notwendigen Flächen dafür fehlen. Es ist
bundesweites Ziel nachhaltíg zu wirtschaften, weniger Abfall zu produzieren und mit den
Ressourcen schonend umzugehen. Somit ist eines der Kernziele dieses Bebauungsplanes und

das Bestreben der Stahlwerke den Betrieb zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten nicht
nur zeitgemäß, sondern so nachhaltig, wie es viele der Menschen, die dies immer wieder auf
derStraße oder in den politischen reden fordern, selbst meist nicht sind!

Um konkurrenzfähig bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben sind neue Flächen für die Max Aicher-
Gruppe sehr, sehr wichtig. Und das sollte auch im Sinne der Marktgemeinde sein. Denn ohne

das Stahlwerk würden einige Arbeitsplätze fehlen. Diese Punkte allein sollten schon Grund
genug sein, diesen Bebauungsplan zum Ende zu führen und den Bau der benötigten Anlagen zu

ermöglichen. Mit dem zusätzlichen, großzügigen Angebot an Ausgleichsflächen gibt es meiner
Ansicht nach keinen Grund, der gegen die Entwicklung der geplanten Sondergebiete spricht.

lch bitte Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und auch alle Mitgliederdes Gemeinderates, sich für
eine nachhaltige Wirtschaftsweise, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die

Sicherung der Arbeitsplätze und für die Entwicklungsmöglichkeit der Lech-Stahlwerke, der
Aicher-Umwelt, der Lech-Stahlveredelung und auch möglichen neuen Betrieben von Max Aicher

in Meitingen zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen,



Datum: 03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungspløn ,,sondergebíet dm nördlichen Lohwald - südlìch des Bebouungsplones H3/72
und westlích der KreisstralSe A29" mit Teiländerung des Bebauungsplønes Lohwdld - südtich
der Lech-Stahlwerke" - Stellungndhme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Dømen und Herren des Gemeinderotes,

Mein Anliegen zum Verfahren des Bebauungsplans ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald"
betrifft vor allem das mir besonders wichtige Thema: Nachhaltigkeit. Leider wird unserem
Betrieb in den Medien immer wieder ein viel zu schlechtes Zeugnis in dieser Sache ausgestellt -
und das ist falsch und gehört richtiggestellt - und dazu leistet auch der Bebauungsplan einen
guten Beitrag. Es kann nicht sein, dass wir als Stahlwerk einen Großteil der
wiederverwendbaren Reststoffe nicht verarbeitên, ja sogar auf Deponien führen müssen, nur
weil dem einzigen Stahlwerk in Bayern die notwendigen Flächen dafür fehlen. Es ist
bundesweites Ziel nachhaltig zu wirtschaften, weniger Abfall zu produzieren und mit den
Ressourcen schonend umzugehen. Somit ist eines der Kernziele dieses Bebauungsplanes und
das Bestreben der Stahlwerke den Betrieb zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten nicht
nur zeitgemäß, sondern so nachhaltig, wie es viele der Menschen, die dies immer wieder auf
derStraße oder in den politischen reden fordern, selbst meist nicht s¡nd!

Um konkurrenzfähig bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben sind neue Flächen für die Max Aicher-
Gruppe sehr, sehr wichtig. Und das sollte auch im Sinne der Marktgemeinde sein. Denn ohne
das Stahlwerk würden einige Arbeitsplätze fehlen. Diese Punkte allein sollten schon Grund
genug sein, diesen Bebauungsplan zum Ende zu führen und den Bau der benötigten Anlagen zu
ermöglichen. Mit dem zusätzlichen, großzügigen Angebot an Ausgleichsflächen gibt es meiner
Ansicht nach keinen Grund, der gegen die Entwicklung der geplanten Sondergebiete spricht.

lch bitte Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und auch alle Mitglieder des Gemeinderates, sich ftir
eine nachhaltige Wirtschaftsweise, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die
Sicherung der Arbeitsplätze und für die Entwicklungsmöglichkeit der Lech-Stahlwerke, der
Aicher-Umwelt, der Lech-Stahlveredelung und auch möglichen neuen Betrieben von Max Aicher
in Meitingen zu entscheiden.

Mit freundlichen ßen



Datum: 03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplan ,,sondergebÍet am nördlichen Lohwøld - südlich des Bebauungsplønes H3/72
und westlìch der Kreísstral3e A29" mít Teiländerung des Bebouungsplones Lohwold - südlich
der Lech-Støhlwerke" - Stellungnøhme zur ölfentlìchen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Dømen und Herren des Gemeinderates,

Mein Anliegen zum Verfahren des Bebauungsplans ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald"
betrifft vor allem das mir besonders wichtige Thema: Nachhaltigkeit. Leider wird unserem
Betrieb in den Medien immer wieder ein viel zu schlechtes Zeugnis in dieser Sache ausgestellt -
und das ist falsch und gehört richtiggestellt - und dazu leistet auch der Bebauungsplan einen
guten Beitrag. Es kann nicht sein, dass wir als Stahlwerk einen Großteil der
wiederverwendbaren Reststoffe nicht verarbeiten, ja sogar auf Deponien führen müssen, nur
weil dem einzigen Stahlwerk in Bayern die notwendigen Flächen dafürfehlen, Es ist
bundesweites Ziel nachhaltig zu wirtschaften, weniger Abfall zu produzieren und mit den

Ressourcen schonend umzugehen. Somit ist eines der Kernziele dieses Bebauungsplanes und

das Bestreben der Stahlwerke den Betrieb zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten nicht
nur zeitgemäß, sondern so nachhaltig, wie es viele der Menschen, die dies immer wieder auf
derStraße oder in den politischen reden fordern, selbst meist nicht sind!

Um konkurrenzfähig bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben sind neue Flächen für die Max Aicher-

Gruppe sehr, sehr wichtig. Und das sollte auch im Sinne der Marktgemeinde sein. Denn ohne

das Stahlwerk würden einige Arbeitsplätze fehlen. Diese Punkte allein sollten schon Grund
genug sein, diesen Bebauungsplan zum Ende zu führen und den Bau der benötigten Anlagen zu

ermöglichen. Mit dem zusätzlichen, großzügigen Angebot an Ausgleichsflächen gibt es meiner
Ansicht nach keinen Grund, der gegen die Entwicklung der geplanten Sondergebiete spricht.

lch bitte Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und auch alle Mitglieder des Gemeinderates, sich für
eine nachhaltige Wirtschaftsweise, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die

Sicherung der Arbeitsplätze und für die Entwicklungsmöglichkeit der Lech-Stahlwerke, der
Aicher-Umwelt, der Lech-Stahlveredelung und auch möglichen neuen Betrieben von Max Aicher

in Meitingen zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen



Datum: 03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebiet om nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlích der KreÍsstrolSe A29" mit Teiländerung des Bebauungsplanes Lohwøld - südtích
der Lech-Støhlwerke" - SteIIungnohme zur ölfentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Domen und Herren des Gemeinderøtes,

Mein Anliegen zum Verfahren des Bebauungsplans ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald"
betrifft vor allem das mir besonders wichtige Thema: Nachhaltigkeit. Leider wird unserem
Betrieb in den Medien immer wieder ein viel zu schlechtes Zeugnis in dieser Sache ausgestellt -
und das ist falsch und gehört richtiggestellt- und dazu leistet auch der Bebauungsplan einen
guten Beitrag. Es kann nicht sein, dass-wir als stahlwerk einen Großteil der
wiederverwendbaren Reststoffe nicht verarbeiten, ja sogar auf Deponien führen müssen, nur
weil dem einzigen Stahlwerk in Bayern die notwendigen Flächen dafür fehlen. Es ist
bundesweites Ziel nachhaltig zu wirtschaften, weniger Abfall zu produzieren und mit den
Ressourcen schonend umzugehen. Somit ist eines der Kernziele dieses Bebauungsplanes und
das Bestreben der Stahlwerke den Betrieb zukunftsfähiger und nachhaltiger zu gestalten nicht
nur zeitgemäß, sondern so nachhaltig, wie es viele der Menschen, die dies immer wieder auf
derStraße oder in den politischen reden fordern, selbst meist nicht sind!

Um konkurrenzfähig bzw. wettbewerbsfähig zu bleiben sind neue Flächen für die Max Aicher-
Gruppe sehr, sehr wichtig. Und das sollte auch im Sinne der Marktgemeinde sein. Denn ohne
das Stahlwerk würden einige Arbeitsplätze fehlen. Diese Punkte allein sollten schon Grund
genug sein, diesen Bebauungsplan zum Ende zu führen und den Bau der benötigten Anlagen zu

ermöglichen. Mit dem zusätzlichen, großzügigen Angebot an Ausgleichsflächen gibt es meiner
Ansicht nach keinen Grund, der gegen die Entwicklung der geplanten Sondergebiete spricht.

lch bitte Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl und auch alle Mitglieder des Gemeinderates, sich für
eine nachhaltige Wirtschaftsweise, einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz, die
Sicherung der Arbeitsplätze und für die Entwicklungsmöglichkeit der Lech-Stahlwerke, der
Aicher-Umwelt, der Lech-Stahlveredelung und auch möglichen neuen Betrieben von Max Aicher
ín Meitingen zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen



Datum ¿J-ü 'ZÒZo

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplon ,,sondergebiet om nördlichen Lohwold - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlich der Kreisstral3e A29" mit Teiländerung des Bebouungsplones Lohwald - südlich
der Lech-Stohlwerke" - Stellungnahme zur öflentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Domen und Herren des Gemeinderates,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lärm" einen Beitrag aus

betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch

darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mir das von keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und

weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des

Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A)an den
einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)lAllein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das

Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und

lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen dar! Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das

Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus

betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumal ja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des
Sta ndo rtes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

M it freundlichen Grüßen,



Datum 03, ô3 . 2OZO

Herr B[irgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,sondergebiet om nördlichen Lohwold - südlich des Bebouungsplanes H3/72
und westlich der KreisstralSe A29" mit Teíländerung des Bebauungsplønes Lohwald - südlich
der Lech-Stdhlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Ddmen und Herren des Gemeînderotes,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lärm" einen Beitrag aus
betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch

darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mir das von keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und
weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des

Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A) an den
einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)!Allein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch fiir uns MitarbeiteralsAnwohnerdeutlich spürbar. Zudem ist das

Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und
lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen darl Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das
Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus

betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumal ja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünft¡g laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des

Standortes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen,



Datum | 03.03-t02O

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplan ,,sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlîch der Kreisstrøt3e A29" mit Teiländerung des Bebouungsplanes Lohwald - südlich
der Lech-Stahlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Dømen und Herren des Gemeinderotes,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lärm" einen Beitrag aus
betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mir das von keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und
weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des
Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A) an den
einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)!Allein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das
Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und
lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen dar! Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das
Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus
betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumalja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des
Sta ndortes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen,



Datum cJ o1, ?o¿o

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplan ,,sondergebiet om nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplones H3/72
und westlÍch der KreisstralSe A29" mit Teíländerung des Bebouungsplones Lohwold - südlich
der Lech-Stahlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Dømen und Herren des Gemeinderates,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,1ärm" einen Beitrag aus
betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mirdasvon keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und
weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des
Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A) an den
einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)!Allein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das
Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiftihrende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und
lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen darl Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das
Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus
betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumalja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des
Sta ndortes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

M it freundlichen Grüßen,



 
Datum 04.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebøuungspldn ,,sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebduungsplanes H3/72
und westlich der Kreîsstrølie A29" mit Teiländerung des Bebauungsplanes Lohwdld - südlìch
der Lech-Stahlwerke" - Stellungnøhme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeínderates,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lärm" einen Beitrag aus
betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mir dasvon keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und
weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des
Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A) an den
einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)!Allein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das
Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und
lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen dar! Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das
Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus
betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumal ja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes beí meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des
Standortes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen,



Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungspløn ,,sondergebiet am närdlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplønes H3/72
und westlich der KreísstratSe A29" mìt TeÍländerung des Bebøuungsplønes Lohwald - südlich
der Lech-Stohlwerke" - Stellungnøhme zur öffentlìchen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderøtes,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lärm" einen Beitrag aus

betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mír das von keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und
weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des
Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A) an den
einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)!Allein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das
Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und
lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen darl Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das
Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus
betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumalja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des
Standortes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

Datum:03.03,2020

Mit freundlichen Grüßen



Datum: 03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebduungspldn ,,sondergebîet øm nördlichen Lohwald - südlìch des Bebauungsplanes H3/72
und westlich der Kreisstrø$e A29" mit Teiländerung des Bebauungsplanes Lohwald - südlich
der Lech-Stdhlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr BürgermeÍster Dr. Higl,
sehr geehrte Domen und Herren des GemeÍnderates,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lärm" einen Beitrag aus

betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung fi.ir die Umwelt darstellt. Jedoch
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mir das von keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und
weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des
Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A) an den

einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)!Allein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das

Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und
lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen dar! Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das

Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus

betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumalja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des

Standortes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen



Datum:03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplan ,,Sondergebiet dm nördlÍchen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlìch der Kreisstrølìe A29" mit Teiländerung des Bebauungsplanes Lohwold - südlich
der Lech-Stohlwerke" - Stellungnahme zur öflentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeìster Dr, Higl,
sehr geehrte Dømen und Herren des Gemeinderøtes,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lärm" einen Beitrag aus
betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mir das von keínem anderen Fall bekanntl Die Einhausung des Schrottplatzes und
weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des
Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen Ìm Mittelvon 3 dB(A) an den
einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)!Allein
die fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das
Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch díe Gewerbe- und
lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen darl Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das
Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus
betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumalja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des
Sta ndortes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen



Datum: 03.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungspløn ,,sondergebiet om nördlichen Lohwøld - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlich der Kreisstrdl3e A29" mit Teiländerung des Bebøuungspldnes Lohwøld - südlích
der Lech-Støhlwerke" - Stellungnøhme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeíster Dr. Higl,
sehr geehrte Dømen und Herren des Gemeinderøtes,

lch bin Angestellter der Lech-Stahlwerke und möchte zu dem Thema ,,Lätm" einen Beitrag aus

betrieblicher Sicht leisten:

Außer Frage steht, dass auch das Stahlwerk eine Lärmbelastung für die Umwelt darstellt. Jedoch
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass bereits umfangreiche Maßnahmen zur Reduzierung
des vom Werk ausgehenden Lärms durchgeführt wurden und auch werden. ln vergleichbarem
Umfang ist mir das von keinem anderen Fall bekannt! Die Einhausung des Schrottplatzes und
weitere Maßnahmen zur Lärmreduktion zeigen derzeit schon (wie man der Begründung des
Bebauungsplanes entnehmen kann) Lärmverbesserungen im Mittelvon 3 dB(A) an den
einzelnen lmmissionsorten - zu Teilen, wie in der Lechwerksiedlung, sogar bis zu -6 dB(A)lAllein
díe fertig gestellte Überdachung des Schrottplatzes und die positiven Auswirkungen im
Werksumfeld davon sind auch für uns Mitarbeiter als Anwohner deutlich spürbar. Zudem ist das
Stahlwerk nicht alleine an der gesamten Lärmbelastung schuld. Die direkt am Werk
verbeiführende Bahnlinie sowie die Bundesstraße 82 als auch die Gewerbe- und
lndustriebetriebe des Umfeldes und der benachbarten Gemeinden stellen auch ernst zu

nehmende Lärmbelastungen darl Leider wird häufig in der Presse ausschließlich das
Lechstahlwerk als einziger Lärmverursacher dargestellt. Diese Lärmreduktion sollte aus

betrieblicher Sicht unbedingt für die weitere betriebliche Entwicklung der LSW genutzt werden,
zumalja weiterhin nach dem Stand der Technik gearbeitet wird und damit auch zukünftig laute
Aggregate nach und nach mit leiseren Aggregaten ausgetauscht werden.

lch begrüße deshalb außerordentlich die Sicherung meines Arbeitsplatzes bei meinem
Arbeitgeber und begrüße die weitere Entwicklung als den richtigen Schritt für die Zukunft des

Standortes.

lch bitte darum dieses Schreiben ernst zu nehmen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen



Datum 3 .3 .20 gô

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebouungsplan ,,sondergebÍet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungspldnes H3/72
und westlich der Kreisstra$e A29" mÍt Teíländerung des Bebouungspldnes Lohwald - südlich
der Lech-Støhlwerke" - Stellungnøhme zur ölfentlíchen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Domen und Herren des Gemeinderates,

aufgrund der geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes steht das Thema sehr stark im Fokus

der Medien und ich möchte mich zu dem laufenden Verfahren äußern:

Vorneweg: ich finde es richtig und gut, wie ernsthaft alle Gesichtspunkte der Erweiterung
diskutiert werden. Die Rodung ist natürlich bzw. leider das Hauptthema. Der Wald, der gerodet
wird, ist wertvollfür die Tier- und Pflanzenwelt und auch für uns und Meitingen. lm ersten Plan-

Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen und nicht so

detailliert beschrieben. Wenn ich nun den Entwurf durchsehe, betreffen beinahe die Hälfte der
textlichen Festsetzungen das Thema Wald- und Naturschutz. Die Flächen für den Ausgleich

haben sich um Rund 6,5 ha vergrößert! Dies wird auch anhand der Planzeichnung deutlich. lch

bin wirklich begeistert, wie viel für die Umwelt und die Tierwelt getan wird. Gerade als

Mitarbeiter in einem Stahlwerk wird man öfters zu Unrecht als,,Umweltsünder" dargestellt.
Aber mit diesem großzügigen Ausgleich von über 30% zusäT.zlich geschaffenem Wald im
Vergleich zur Rodungsfläche und den zahlreichen Umweltmaßnahmen bin ich begeistert. Auch

die vielseitíge Struktur des neuen Waldes mit Lichtungen und das spannende
Mittelwaldkonzept, die Umwandlung zu einem Klimawald finde ich beeindruckend. lch kann

guten Gewissens diese Erweiterung unterstützen und freue mich, dass im Zuge derganzen
Klimaschutzdebatten vom Markt Meitingen ein Ausrufezeichen gesetzt wird. Da können sich

andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden und schauen, wie man Nachhaltigkeit vorbildlich
mit der Entwicklung der Wirtschaft zusammenbringt!

lch hoffe sehr, dass Sie sich ftir das Projekt entscheiden und somit den Betrieb, die Angestellten
und dieses Musterprojekt an Naturschutzmaßnahmen unterstützen und weiterftihren. lch danke
lhnen Herr Bürgermeister Dr. Higl und lhnen vom Gemeinderat für lhre tolle Arbeit und bin auf
den Ausgang des Verfahrens gespannt.

M it freundlichen Grüßen,



Datum CJ. <cl, 2o¿O

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,Sondergebìet am nördlichen Lohwold - südlich des Bebauungspldnes H3/72
und westlìch der Kreisstra$e A29" mit Teiländerung des Bebauungsplanes Lohwald - südlich
der Lech-Stohlwerke" - Stellungnohme zur öÍfentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,
sehr geehrte Dømen und Herren des Gemeinderates,

aufgrund der geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes steht das Thema sehr stark im Fokus

der Medien und ich möchte mich zu dem laufenden Verfahren äußern:

Vorneweg: ich finde es richtig und gut, wie ernsthaft alle Gesichtspunkte der Erweiterung
diskutiert werden. Die Rodung ist natürlich bzw. leider das Hauptthema. Der Wald, der gerodet
wird, ist wertvoll für die Tier- und Pflanzenwelt und auch für uns und Meitingen. lm ersten Plan-

Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen und nicht so

detailliert beschrieben. Wenn ich nun den Entwurf durchsehe, betreffen beinahe die Hälfte der
textlichen Festsetzungen das Thema Wald- und Naturschutz. Die Flächen für den Ausgleich
haben sich um Rund 6,5 ha vergrößert! Dies wird auch anhand der Planzeichnung deutlich. lch

bin wirklich begeistert, wie viel für die Umwelt und die Tierwelt getan wird. Gerade als

Mitarbeiter in einem Stahlwerk wird man öfters zu Unrecht als,,Umweltsünder" dargestellt.
Aber mit diesem großzügigen Ausgleich von über 30% zusätzlich geschaffenem Wald im
Vergleich zur Rodungsfläche und den zahlreichen Umweltmaßnahmen bin ich begeistert. Auch
die vielseitige Struktur des neuen Waldes mit Lichtungen und das spannende
Mittelwaldkonzept, die Umwandlung zu einem Klimawald finde ich beeindruckend. lch kann
guten Gewissens diese Erweiterung unterstützen und freue mich, dass im Zuge derganzen
Klimaschutzdebatten vom Markt Meitingen ein Ausrufezeichen gesetzt wird. Da können sich

andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden und schauen, wie man Nachhaltigkeit vorbildlich
mit der Entwicklung der Wirtschaft zusammenbringt!

lch hoffe sehr, dass Sie sich für das Projekt entscheiden und somit den Betrieb, die Angestellten
und dieses Musterprojekt an Naturschutzmaßnahmen unterstützen und weiterführen. lch danke
lhnen Herr Bürgermeister Dr. Higl und lhnen vom Gemeinderat für lhre tolle Arbeit und bin auf
den Ausgang des Verfahrens gespannt.

Mit freundlichen Grüßen,



Datum: 02.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebøuungspløn ,,sondergebìet am nördlíchen Lohwdld - südlich des Bebduungsplønes H3/72
und westlìch der KreìsstralSe A29" mìt Teiländerung des Behauungsplanes Lohwald - südlich
der Lech-Støhlwerke" - Stellungndhme zur ölfentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Hígl,
sehr geehrte Dømen und Herren des GemeÍnderøtes,

aufgrund der geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes steht das Thema sehr stark im Fokus
der Medien und ich möchte mich zu dem laufenden Verfahren äußern:

Vorneweg: ich finde es richtig und gut, wie ernsthaft alle Gesichtspunkte der Erweiterung
diskutiert werden. Die Rodung ist natürlich bzw. leider das Hauptthema. Der Wald, der gerodet
wird, ist wertvollfür die Tier- und Pflanzenwelt und auch für uns und Meitingen. lm ersten Plan-
Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen und nicht so

detailliert beschrieben. Wenn ich nun den Entwurf durchsehe, betreffen beinahe die Hälfte der
textlichen Festsetzungen das Thema Wald- und Naturschutz. Die Flächen für den Ausgleich
haben sich um Rund 6,5 ha vergrößertl Dies wird auch anhand der Planzeichnung deutlich. lch
bin wirklich begeistert, wie viel für die Umwelt und die Tierwelt getan wird. Gerade als
Mitarbeiter in einem Stahlwerk wird man öfters zu Unrecht als,,Umweltsünder" dargestellt.
Aber mit diesem großzügigen Ausgleich von über 30%zusätzlich geschaffenem Wald im
Vergleich zur Rodungsfläche und den zahlreichen Umweltmaßnahmen bin ich begeistert. Auch
die vielseitige Struktur des neuen Waldes mit Lichtungen und das spannende
Mittelwaldkonzept, die Umwandlung zu einem Klimawald finde ich beeindruckend. lch kann
guten Gewissens diese Erweiterung unterstützen und freue mich, dass im Zuge derganzen
Klimaschutzdebatten vom Markt Meitingen ein Ausrufezeichen gesetzt wird. Da können sich
andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden und schauen, wie man Nachhaltigkeit vorbildlich
mit der Entwicklung der Wirtschaft zusammenbringt!

lch hoffe sehr, dass Sie sich für das Projekt entscheiden und somit den Betrieb, die Angestellten
und dieses Musterprojekt an Naturschutzmaßnahmen unterstützen und weiterführen. lch danke
lhnen Herr Bürgermeister Dr. Higl und lhnen vom Gemeinderat für lhre tolle Arbeit und bin auf
den Ausgang des Verfahrens gespannt.

Mit freundlichen Grüßen,



Datum: 02.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebøuungsplon ,,Sondergebiet øm nördlichen Lohwøld - südlìch des Bebøuungsplones H3/72
und westlich der Kreisstrol3e A29" mìt Teiländerung des Bebauungsplanes Lohwold - südlÍch
der Lech-Stdhlwerke" - SteIIungnøhme zur öffentlîchen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeíster Dr, Higl,
sehr geehrte Ddmen und Herren des Gemeinderotes,

aufgrund der geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes steht das Thema sehr stark im Fokus
der Medien und ich möchte mich zu dem laufenden Verfahren äußern:

Vorneweg: ich finde es richtig und gut, wie ernsthaft alle Gesichtspunkte der Erweiterung
diskutiert werden. Die Rodung ist natürlich bzw. leider das Hauptthema. Der Wald, der gerodet
wird, ist wertvollfür die Tier- und Pflanzenwelt und auch für uns und Meitingen. lm ersten Plan-
Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen und nicht so

detailliert beschrieben. Wenn ich nun den Entwurf durchsehe, betreffen beinahe die Hälfte der
textlichen Festsetzungen das Thema Wald- und Naturschutz. Die Flächen für den Ausgleich
haben sich um Rund 6,5 ha vergrößert! Dies wird auch anhand der Planzeichnung deutlích. lch
bín wirklich begeistert, wie viel für die Umwelt und die Tierwelt getan wird. Gerade als

Mitarbeíter in einem Stahlwerk wird man öfters zu Unrecht als,,Umweltsünder" dargestellt.
Aber mit diesem großzügigen Ausgleich von über 30% zusätzlich geschaffenem Wald im
Vergleich zur Rodungsfläche und den zahlreichen Umweltmaßnahmen bin ich begeistert. Auch
die vielseitige Struktur des neuen Waldes mit Lichtungen und das spannende
Mittelwaldkonzept, die Umwandlung zu einem Klimawald finde ich beeindruckend. lch kann
guten Gewissens diese Erweiterung unterstützen und freue mich, dass im Zuge der ganzen

Klimaschutzdebatten vom Markt Meitingen ein Ausrufezeichen gesetzt wird. Da können sich
andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden und schauen, wie man Nachhaltigkeit vorbildlich
mit der Entwicklung der Wirtschaft zusammenbringt!

lch hoffe sehr, dass Sie sich für das Projekt entscheiden und somit den Betrieb, die Angestellten
und dieses Musterprojekt an Naturschutzmaßnahmen unterstützen und weiterführen. lch danke
lhnen Herr Bürgermeister Dr. Higl und lhnen vom Gemeinderat für lhre tolle Arbeit und bin auf
den Ausgang des Verfahrens gespannt.

Mit freundlichen Grü



Datum: 02.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebøuungsplan ,,sondergebiet dm nördlichen Lohwold - südlich des Bebauungsplanes H3/72

und westlÍch der KreisstratSe A29" mít Teíländerung des Bebøuungsplanes Lohwøld - südlich

der Lech-Stohlwerke" - Stellungnøhme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr, Higl,
sehr geehrte Ddmen und Herren des Gemeinderotes,

aufgrund der geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes steht das Thema sehr stark im Fokus

der Medien und ich möchte mich zu dem laufenden Verfahren äußern:

Vorneweg: ich finde es richtig und gut, wie ernsthaft alle Gesichtspunkte der Erweiterung

diskutiert werden. Die Rodung ist natürlich bzw. leider das Hauptthema. Der Wald, der gerodet

wird, ist wertvollfür die Tier- und Pflanzenwelt und auch für uns und Meitingen. lm ersten Plan-

Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen und nicht so

detailliert beschrieben. Wenn ich nun den Entwurf durchsehe, betreffen beinahe die Hälfte der

textlichen Festsetzungen das Thema Wald- und Naturschutz. Die Flächen für den Ausgleich

haben sich um Rund 6,5 ha vergrößert! Dies wird auch anhand der Planzeichnung deutlich. lch

bin wirklich begeistert, wie viel für die Umwelt und die Tierwelt getan wird. Gerade als

Mitarbeiter in einem Stahlwerk wird man öfters zu Unrecht als,,Umweltsünder" dargestellt.

Aber mit diesem großzügigen Ausgleich von über 30% zusätzlich geschaffenem Wald im

Vergleich zur Rodungsfläche und den zahlreichen Umweltmaßnahmen bin ich begeistert. Auch

die vielseitige Struktur des neuen Waldes mit Lichtungen und das spannende

Mittelwaldkonzept, die Umwandlung zu einem Klimawald finde ich beeindruckend. lch kann

guten Gewissens diese Erweiterung unterstützen und freue mich, dass im Zuge der ganzen

Klimaschutzdebatten vom Markt Meitingen ein Ausrufezeichen gesetzt wird. Da können sich

andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden und schauen, wie man Nachhaltigkeit vorbildlich

mit der Entwicklung der Wirtschaft zusammenbringt!

lch hoffe sehr, dass Sie sich für das Projekt entscheiden und somit den Betrieb, die Angestellten

und dieses Musterprojekt an Naturschutzmaßnahmen unterstützen und weiterfrihren. lch danke

lhnen Herr Bürgermeister Dr. Higl und lhnen vom Gemeinderat für lhre tolle Arbeit und bin auf

den Ausgang des Verfahrens gespannt.

Mit freundlichen Grüßen,



Datum: 02.03.2020

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebøuungsplan ,,sondergebìet am nördlíchen Lohwald - südlich des Behauungsplanes H3/72
und westlÍch der Kreisstrat3e A29" mít Teíländerung des Bebauungsplønes Lohwold - südlích
der Lech-Stahlwerke" - Stellungndhme zur ölfentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Hígl,
sehr geehrte Ddmen und Herren des Gemeinderøtes,

aufgrund der geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes steht das Thema sehr stark im Fokus
der Medien und ich möchte mich zu dem laufenden Verfahren äußern:

Vorneweg: ich finde es richtig und gut, wie ernsthaft alle Gesichtspunkte der Erweiterung
diskutiert werden. Die Rodung ist natürlich bzw. leider das Hauptthema. Der Wald, der gerodet
wird, ist wertvollfür die Tier- und Pflanzenwelt und auch für uns und Meitingen. lm ersten Plan-
Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen und nicht so
detailliert beschrieben. Wenn ich nun den Entwurf durchsehe, betreffen beinahe die Hälfte der
textlichen Festsetzungen das Thema Wald- und Naturschutz. Die Flächen für den Ausgleich
haben sich um Rund 6,5 ha vergrößertl Dies wird auch anhand der Planzeichnung deutlich. lch
bin wirklich begeistert, wie viel ftir die Umwelt und die Tierwelt getan wird. Gerade als
Mitarbeiter in einem Stahlwerk wird man öfters zu Unrecht als,,Umweltsünder" dargestellt.
Aber mit diesem großzügigen Ausgleich von über 30Yo zusätzlich geschaffenem Wald im
Vergleich zur Rodungsfläche und den zahlreichen Umweltmaßnahmen bin ich begeistert. Auch
die vielseitige struktur des neuen waldes mit Lichtungen und das spannende
Mittelwaldkonzept, die Umwandlung zu einem Klimawald finde ich beeindruckend. lch kann
guten Gewissens diese Erweiterung unterstützen und freue mich, dass im Zuge der ganzen
Klimaschutzdebatten vom Markt Meitingen ein Ausrufezeichen gesetzt wird. Da können sich
andere Gemeinden eine Scheibe abschneiden und schauen, wie man Nachhaltigkeit vorbildlich
mit der Entwicklung der Wirtschaft zusammenbringt!

lch hoffe sehr, dass Sie sich für das Projekt entscheiden und somit den Betrieb, die Angestellten
und díeses Musterprojekt an Naturschutzmaßnahmen unterstützen und weiterführen. lch danke
lhnen Herr Bürgermeister Dr. Higl und lhnen vom Gemeinderat für lhre tolle Arbeit und bin auf
den Ausgang des Verfahrens gespannt.

Mit freundli



 
05,03.2020

Markt Meitingen

Herrn Bürgermeister Dr. Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlich der Kreisstraße A29" mitTeiländerung des Bebauungsplanes Lohwald -südlich der
Lech-Sta h lwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr, Higl,

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

aufgrund der geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes steht das Thema sehr stark im Fokus

der Medien sowie der interessierten Kreise.

lch möchte mich dazu und zum laufenden Verfahren äußern

Der Wald, der gerodet wird, ist grundsätzlich wertvollfür die Menschen, Tier- und Pflanzenwelt.
lm ersten Plan-Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen
und nicht so detailliert beschrieben. Wenn ich nun den Entwurf durchsehe, betreffen beinahe
die Hälfte der textlichen Festsetzungen das Thema Wald- und Naturschutz. Die Flächen für den

Ausgleich haben sich um rund 6,5 ha vergrößert. Dies wird auch anhand der Planzeichnung
deutlich. Das Gesamtkonzept,,Wald und Naturschutz" mit über 30% zusätzlich geschaffenem

Laub- und Auwald inkl. Lichtungsoasen im Vergleich zur Rodungsfläche sowie dem neuen
Mittelwaldkonzept im südlichen Lohwaldbereich gepaart mit den aufwändigen
Artenschutzmaßnahmen finde ich sehr überzeugend.

lch hoffe, dass Sie sich für das Bebauungsplan-Projekt, wie ausgelegt, entscheiden und somit für
den Betrieb, den Mitarbeitern und ihren Familien eine zukunftsfähige Grundlage für eine
nachha ltige Entwickl ung schaffen.

Mit freundlichen Grüßen



 
09.03.2020

Markt Meitingen

Herrn Bürgermeister Dr. Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3/72
und westlich der Kreisstraße 429" mit Teiländerung des Bebauungsplanes Lohwald - südlich der
Lech-Stahlwerke" - Stel lungna hme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

aufgrund der geplanten Rodung von Teilen des Lohwaldes steht das Thema sehr stark im Fokus
der Medien sowie der interessierten Kreise.

lch möchte mich dazu und zum laufenden Verfahren äußern

Der Wald, der gerodet wird, ist grundsätzlich wertvoll für die Menschen, Tier- und Pflanzenwelt.
lm ersten Plan-Entwurf war der geplante Ausgleich für die Rodungen etwas kleiner ausgefallen
und nicht so detailliert beschrieben. Wenn ich nun den Entwurf durchsehe, betreffen beinahe
die Hälfte der textlichen Festsetzungen das Thema Wald- und Naturschutz. Die Flächen für den
Ausgleich haben sich um rund 6,5 ha vergrößert. Dies wird auch anhand der Planzeichnung
deutlich. Das Gesamtkonzept ,,Wald und Naturschutz" mit über 3OYo zusälzlich geschaffenem

Laub- und Auwald inkl. Lichtungsoasen im Vergleich zur Rodungsfläche sowie dem neuen
Mittelwaldkonzept im südlichen Lohwaldbereich gepaart mit den aufwändigen
Artenschutzmaßnahmen fínde ich sehr überzeugend.

lch hoffe, dass Sie sich für das Bebauungsplan-Projekt, wie ausgelegt, entscheiden und somit für
den Betrieb, den Mitarbeitern und ihren Familien eine zukunftsfähige Grundlage für eine
nachhaltige Entwicklung schaffen.

Mit freundlichen Grüßen



  

 

 

Datum:03.03.20

Herr Bürgermeister Higl

Schloßstraße 2

86405 Meitingen

Bebauungsplan ,,Sondergebiet am nördlichen Lohwald - südlich des Bebauungsplanes H3172 und

westlich der Kreisstraße A29" mit Teiländerung der Bebauungsplanes Lohwald - südlich der Lech-

Stahlwerke" - Stellungnahme zur öffentlichen Auslegung

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Higl,

sehr geehrte Damen und Herren des Geinderates,

Wir sind seit Jahren Mitarbeiter im Stahlwerk/Max Aicher Umwelt und möchten uns auf diesem Weg

zu dem laufenden Bebauungsplanverfahren äußern und uns positiv für dieses Projekt aussprechen.

So umstr¡tten wie das Thema in der öffentlichkeit diskutiert wird, sichert uns die Erweiterung

langfristig die Arbeitsplätze - also rund 800 Mitarbeitern, nur direkt im Stahlwerk.

Wie lhnen auch bekannt ist handelt es sich um einen der größten Arbeitgeber in der Region und es

ist auch das einzige Stahlwerk in Bayern. Alleine für den Markt Meitingen sind das circa die Hälfte der

Angestellten, die fast 400 Familien damit versorgen!

Wenn dieses Unternehmen nicht wettbewerbsfähig bleibt, geht es nicht nur um unsere Jobs,

sondern auch um die von Zulieferer und weiteren Dienstleister die direkt oder indirekt auf unser

Unternehmen zählen und auf die Zusammenarbeit angewiesen sind. Das Unternehmen ist die

Grundlage für 20.000 Existenzen in der Region.

Zudem werden durch die neuen Flächen weiter Arbeitsplätze geschaffen.

Des Weiteren gibt es auch noch den Umweltschutz der hier nicht außer Acht gelassen werden darf.

Werden die Lech-stahlwerke geschlossen so muss Stahl z.B. aus China importiert werden. Ein lmport

aus Ländern mit deutlich geringeren Umweltschutz-Auflagen kann in Zeiten der zu recht geführten

Klimaschutzdebatte wohl nicht unser Wunsch sein.

Wir bitten Sie, Herr Bürgermeister Dr. Higl, sowie Sie geschätzte Damen und Herren des

Gemeinderates auf, dass Sie das Verfahren noch einmal Prüfen und zu einem guten Ende bringen

und sich weiterhin mit aussichtsreichen Arbeitspätzen als Wirtschaftsgemeinde profilieren'

Vielen Dank für lhre Aufmerksamkeit und lhre gute Arbeitl

Mit freundlichen Grüßen
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AGL 
 

 Amtsgericht Augsburg VR 1885 
 
 
Einwendungen und Stellungnahmen der AGL – Aktionsgemeinschaft zum Erhalt der Lebensquali-
tät im Raum Meitingen zum Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); Flächennutzungsplan mit in-
tegriertem Landschaftsplan 11. Änderungsverfahren im Parallelverfahren im Rahmen der formel-
len Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB. 
Der Marktgemeinderat Meitingen hat mit Beschlüssen vom 26.07.2018 und 22.05.2019 die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Sondergebiet am nördlichen Lohwald – südlich des Bebau-
ungsplanes H 3/72 und westlich der Kreisstraße A 29“ mit 1. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Lohwald – südlich der Lech-Stahlwerke“ und die 11. Änderung des Flächennutzungsplans 
im Parallelverfahren eingeleitet und den Entwurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplans in 
der Sitzung vom 04.12.19 gebilligt. 
 
Wir, die AGL, Aktionsgemeinschaft zum Erhalt der Lebensqualität im Raum Meitingen e.V. möch-
ten uns im Rahmen der Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung vom Montag, 10.02.2020 bis ein-
schließlich Dienstag, 10.03.2020 an dem genannten Verfahren beteiligen und nachstehende Ein-
wendungen und Stellungnahmen zu dem geplanten Vorhaben einbringen. 

 
 
1. Einleitung 
 
Die AGL vertritt nach wie vor die Auffassung, dass der komplette Lohwald erhalten werden muss. 
In unserer vorangegangen Stellungnahme haben wir unsere Standpunkte bereits ausführlich er-
läutert. 
Nach wie vor können wir uns nicht vorstellen, dass rechtliche Bedenken von Fachbehörden – wie 
der Einwand des AELF, dass Ausgleichflächen nicht angrenzend sind und die Stellungnahme des 
Landratsamtes wegen nicht abgeschlossener Kartierungsergebnisse zu Fledermäusen und Tot-
holzkäfern - keine Relevanz haben (siehe 11-FNPAe UmweltbezogeneStellungnahmen-
zu3Abs2.pdf). 
Auch wenn wir eine Änderung der Flächennutzung und eine Bebauung vor dem Hintergrund 
früherer Gemengelagen unter dem Gesichtspunk des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImschG 
als kontraproduktiv erachten und daher ablehnen, möchten wir für den Fall einer möglichen 
Durchführung des Vorhabens dennoch Stellung nehmen. 
 
 
2. Erhalt des Gebietes als Erholungsraum 

 
Wir haben positiv aufgenommen, dass der Gemeinderat Meitingen unserem Anliegen folgt, 
einen zielgerichteten Feldweg mitten durch den Lohwald zu schaffen, und die bestehenden 

Aktionsgemeinschaft zum Erhalt der  
Lebensqualität im Raum Meitingen e. V. 
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Wege zu erhalten. Ergänzend ist uns wichtig, dass auch durch die geplante Ausgleichsfläche im 
Westen geeignete Wege führen. 
Als Verein, der sich im Besonderen für die Lebensqualität der Bürger einsetzt, bitten wir bei der 
Planung des Wegenetzes ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Dieses sollte sowohl Flächen des 
Restwaldes als auch der Ausgleichsfläche umfassen.  
Die AGL legt großen Wert darauf, dass für Erholungssuchende Rundwege geschaffen werden und 
es würde uns freuen in die Ausgestaltung mit einbezogen zu werden 
 
 
3.  Problematische Situation des Mutterbodens 
 
In einer E-Mail des Amtes für Ernährung Landwirtschaft und Forsten an den Markt Meitingen (11-
FNPAe-UmweltbezogeneStellungnahmenzu3Abs2.pdf) wird auf § 202 BauGB aufmerksam 
gemacht, dass der Mutterboden "in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 
Vergeudung zu schützen" ist. Des Weiteren wird angemerkt: "Vor Baubeginn sollte geklärt 
werden wo der Boden, der bei den Baumaßnahmen anfällt sinnvoll weiterverwendet werden 
kann." 
Wir befürchten, dass der Boden durch diffuse Emissionen des Stahlwerkes erheblich belastet sein 
könnte und haben Sorge, dass von einer Veränderung der natürlichen Schichtung eine erhebliche 
Gefahr für die Umwelt ausgehen kann. Gleichzeitig ist geplant Ausgleichsflächen in einem 
Wasserschutzgebiet zu schaffen. 
Da es aus unserer Sicht naheliegend ist, diesen Mutterboden dort einzusetzen, bitten wir bei der 
Weiterverwendung des Mutterbodens mögliche Schadstoffbelastungen im Besonderen zu 
berücksichtigen. Die AGL bittet einer möglichen Verwendung dieses Bodens auf 
Ausgleichsflächen im Hinblick auf Wasserschutzgebiete besondere Bedeutung beizumessen. 
 
 
4. Gleichwertigkeit des Waldes 
 
Sowohl in Gesprächen mit Herrn Staatsminister Aiwanger als auch in Ratssitzungen des Marktes 
Meitingen wurde immer wieder klargestellt, dass erst eine Gleichwertigkeit des Ausgleichswaldes 
hergestellt sein soll, bevor eine Rodung möglich wird. Dies haben auch Marktgemeinderäte in 
öffentlicher Sitzung explizit nochmals nachgefragt und bestätigt bekommen.  
Uns wurde erklärt, dass der aufzuforstende Baumbestand erst dieselbe Beschaffenheit haben 
soll, wie die Flächen die gerodet werden. Wir bitten dies im Städtebaulichen Vertrag so festzu-
schreiben. Da der Lohwald nach dem Erwerb durch die Familie Aicher stark vernachlässigt wurde 
und vorgeschriebenen Aufforstungen nicht nachgekommen wurde, bitten wir von der Ausgangs-
situation vor dem Aufkauf auszugehen. 
 
 
4.1 Inhalt des „Städtebaulichen Vertrags“ 
 
Beim Besuch von Staatsminister Aiwanger am 22.11.19 in Meitingen erfuhr die AGL erstmals vom 
sog. "Städtebaulichen Vertrag", den die LSW mit dem Markt Meitingen schließen sollten. Dieser 
Vertrag soll einen Kompromiss zwischen den Erweiterungsplänen der LSW und dem Erhalt des 
Lohwaldes darstellen. Daraus ergeben sich folgende Erörterungspunkte: 
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4.2.  Unter „B-Plan SO-Gebiet nördlicher Lohwald-Begründung mit Umweltbericht“ wird unter 
9.4 Stufenweise Inanspruchnahme der Bauflächen (Bauabschnitte) auf Seite 49/50 ausgeführt: 
„Erst nachdem auf den Flächen des Bauabschnittes I mindestens 80% bereits bebaut sind oder 
ein Baurecht besteht kann eine zusätzliche Rodung in den Bereich des Bauabschnittes II (BA II) 
erfolgen.“ Da eine Bebauung von 80% und Baurechtsansprüche komplett unterschiedliche 
Sachverhalte sind, bitten wir dies wie besprochen zu präzisieren. 
 
Die AGL bittet im städtebaulichen Vertrag festzuschreiben, dass die 2. Teilfläche erst gerodet 
werden darf, wenn die 1. Teilfläche zu 80% bebaut und in Nutzung ist. 
 
4.2. Als erster Schritt der Süderweiterung der LSW soll "nur" eine ca. 5,6ha große Fläche des 
heutigen Lohwaldes für einen neuen sog. "Recyclingbetrieb" der LSW gerodet werden. Vor einer 
Rodung müssen die Ausgleichsflächen (Faktor 1,35) angepflanzt sein und geschützte Tiere 
umgesiedelt sein. 
Wie lange wird das dauern?  
Wer definiert und überwacht das Verfahren? 
Wer definiert, überwacht und kontrolliert die in diesem Monitoringverfahren üblichen 
"Meilensteine", "Zwischenschritte" und "Haltepunkte"? 
Wann und unter welchen Voraussetzungen erfolgt frühestens eine erste Rodung? 
Wie weit muss eine Neuaufforstung dafür gediehen sein? 
Wie wird die „Gleichwertigkeit der Aufforstungsfläche“ mit dem bestehenden Lohwald festgelegt 
und überwacht? 
Wie erfolgt die Festlegung und Definition des Vorgehens im Sinne des Begriffes "Zug um Zug"? 
 
4.3 Der verbleibende Lohwald soll eine besondere ökologische Pflege bekommen.  
Wer definiert und überwacht das Vorgehen? Wer definiert, überwacht und kontrolliert die in 
diesen Verfahren ("Monitoring") üblichen "Meilensteine", "Zwischenschritte" und "Haltepunk-
te"? 
 
 
5. Maßnahmen aus dem Besuch von Herrn Staatsminister Aiwanger im Nov 2019 
 
Im Gespräch mit Herrn Staatsminister Aiwanger wurden folgende wichtigen Punkte angespro-
chen, die die AGL bereits im Rahmen des ersten „Runden Tischs“ am 12.02.20 eingebracht hat 
und die wir als Bestandteil unserer Einwendung sehen. 
 
5.1. Herr Staatsminister Aiwanger hat bei seinem Besuch vorgeschlagen, dass zusätzlich zur 
geplanten Aufforstungsfläche westlich der Bahnlinie auch südlich der B2 als zusätzlicher Schutz 
der Zollsiedlung aufgeforstet werden soll. Gibt es dazu Pläne? 
 
5.2. Herr Staatsminister Aiwanger hat versprochen, dass im Umfeld der LSW eine dauerhafte 
Luftgütemessstation durch das LfU errichtet werden soll. Wie ist der Stand dazu? 
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5.3 Herr Staatsminister Aiwanger hat versprochen, dass die Lärmemissionen im Umfeld der 
LSW kontinuierlich gemessen und nicht nur berechnet werden sollen.  Wir fordern eine kontinu-
ierliche Messung. Nur kontinuierliche Lärmmessungen führen zu aussagekräftigen Ergebnissen, 
da nur dadurch Zeiten mit Spitzenlasten und allen Produktionsabläufen abgebildet werden.  
 
5.4 Herr Staatsminister Aiwanger hat zugesagt, sich für ein dauerhaft angelegtes Entsor-
gungskonzept stark zu machen, um die Schlackehalde der LSW abschmelzen zu lassen, damit be-
stehende Werksflächen wieder für die Produktion nutzbar werden. Wie ist der Stand dazu? 
 
5.5 Der von den LSW geplante Mitarbeiterparkplatz im Norden des Werks soll nicht gebaut 
werden, stattdessen soll ein Parkhaus entstehen. Das könnte helfen, wertvolle Grünflächen zu 
erhalten. Wie ist der Stand hier? 
 
 
6. Fazit 

 
Der Lohwald in seiner jetzigen Größe ist unersetzlich. Ganz besonders möchten wir auf die Ar-
tenvielfalt hinweisen, die durch jeden Eingriff von außen gefährdet wird. Niemand kann garantie-
ren, dass Umsiedelungen von Tieren auch gelingen. Die Artenvielfalt, die im Lohwald besteht, 
wirkt sich durch komplexe Zusammenhänge - in denen auch Kleinstlebewesen, die in den Böden 
leben, eine Rolle spielen – auf unsere Lebensgrundlagen (Wasser, Luft und Nahrung) aus. For-
scher weisen vermehrt darauf hin, dass es deshalb dringend nötig ist, die Interessen der Natur 
stärker als bisher zu berücksichtigen und nicht immer mehr Flächen zu versiegeln. Neu angelegte 
Ersatzflächen können die Funktionen des heutigen Lohwaldes erst in einigen Jahrzehnten über-
nehmen und neuer Waldboden entsteht erst im Laufe von ca. 100 Jahren. 
 
In Zeiten des Klimawandels wächst außerdem die Bedeutung des Lohwalds für den lokalen Kli-
maschutz. Er wirkt temperaturausgleichend, befeuchtet die Umgebungsluft und speichert große 
Mengen Wasser im Boden. 
 
Der Lohwald ist ein Teil unserer Heimat, den wir aus diesen Gründen ganz besonders schätzen 
und der deshalb auch ganz besonders geschützt werden muss. 
 
 
Herbertshofen, den 10.03.2020 
 
 
__________________                                                     __________________ 

      
        

___________________________________________ 
AGL, Aktionsgemeinschaft zum Erhalt der Lebensqualität im Raum Meitingen (AGL) e.V. 
Amtsgericht Augsburg VR 1885 

 
 





Open Petition 
 
In der Gemeinde Meitingen im Landkreis Augsburg sind die Lech-Stahlwerke 

(LSW) angesiedelt. Die jährliche Stahlproduktion der LSW am Standort Meitingen im Orts-

teil Herbertshofen wird mit 1,1 Mio. Tonnen pro Jahr angegeben (Quelle: LSW Lech-

Stahlwerke, https://www.lech-stahlwerke.de/de/unternehmen/lsw-gruppe.html [abgerufen am 

26.02.2021]). Aufgrund einer geplanten Werkserweiterung sollen zeitnah insgesamt 17 Hek-

tar Bannwaldfläche des an das Stahlwerk angrenzenden Meitinger „Lohwaldes“ gero-

det werden. Die Rodungsfläche stellt dabei 40 % der gesamten Waldfläche dar. Wir, das 

Bannwald-Bündnis Unterer Lech, sprechen uns klar gegen die Rodung des Waldes aus und 

plädieren gleichzeitig für eine Vergrößerung desselbigen um das gesamte Werksgelände der 

LSW. Unsere Forderungen haben wir bereits in der sogenannten „Meitinger Bannwald-

Erklärung“ festgehalten, deren Inhalt hier dargelegt werden soll: Besonders zu Zeiten des 

Klimawandels kommt den Wäldern eine besondere Bedeutung zu, da sie als Kohlenstoff- 

und Wasserspeicher fungieren und zur Luftreinhaltung beitragen. Darüber hinaus stellen sie 

einen bedeutenden Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar und dienen Menschen als Erho-

lungsstätten, was unter anderem auf ihre Fähigkeit zur Lärmabsorption zurückgeht. Diese 

Aspekte treffen allesamt auch auf den Meitinger „Lohwald“ zu. Neben diesen wichtigen Funk-

tionen nimmt der Meitinger „Lohwald“ noch eine entscheidende Sonderstellung ein, da er in 

seiner gesamten Größe als Bannwald deklariert ist. Der Bannwald schützt die BewohnerIn-

nen der Gemeinde Meitingen sowie die EinwohnerInnen umliegender Gemeinden vor den 

negativen Auswirkungen (Lärm, Staub, Wärme) der Schwerindustrie auf dem angrenzenden 

Betriebsgelände. Die besondere Bedeutung von Bannwäldern und dessen Schutz vor Ro-

dung sind sogar im Bayerischen Waldgesetz (Art. 9, Art. 11) verankert. Darin ist festge-

schrieben, dass Bannwälder aufgrund ihrer vielfältigen Funktion als beson-

ders schützenswert eingestuft sind. Dies gilt besonders in waldarmen Gebieten, de-

ren Flächensubstanz erhalten werden muss, wenn sie „eine außergewöhnliche Bedeu-

tung für das Klima, den Wasserhaushalt oder die Luftreinigung“ (BayWaldG, Abschnitt II, Art. 

9) einnehmen. Das trifft ebenfalls auf den Meitinger Bannwald zu und unterstreicht noch 

einmal dessen Bedeutung. Zudem muss verdeutlicht werden, dass kein Ausgleich für die ge-

rodete Fläche möglich ist! Eine Aufforstung westlich der angrenzenden Bahnlinie ist zwar 

grundsätzlich zu begrüßen, stellt aber kurz- und mittelfristig keinen gleichwertigen Aus-

gleich für die geplanten Rodungen im „Lohwald“ dar. Der Klimawandel mit seinen Folgen 

macht Sofortmaßnahmen nötig. Wir gehen jedoch von einem Zeitraum zwischen 50 und 100 

Jahren aus, bis der neue Wald die Funktionen des bisherigen Waldes auch nur teilweise er-

füllen könnte. Außerdem gilt es zu bedenken, dass sich eine Neubesiedlung durch wenig 

ausbreitungsfähige oder flugunfähige Arten durch die Trennwirkung der vielen Verkehrswe-

ge rund um das Stahlwerk nicht oder nur schwer verwirklichen lässt. Zwar ist die Gemeinde 



Meitingen befugt, über die Bebauungsplanung innerhalb ihrer Grenzen zu entscheiden. Al-

lerdings sind wir der Meinung, dass die Gemeinde alleinig nicht die Befugnis hat, über die 

Rodung eines Bannwaldes zu entscheiden, dessen Relevanz in einem Landesgesetz festge-

schrieben ist. Zudem sind von der Rodung des Waldes nicht nur unmittelbar die Bewohne-

rInnen der Gemeinde Meitingen betroffen. Auch die EinwohnerInnen der angrenzenden Ge-

meinden Biberbach und Langweid wären durch eine Rodung negativen Konsequenzen wie 

einer gesteigerten Lärmbelästigung und Feinstaubbelastung ausgesetzt. Mit dieser Petition 

sucht das Bannwald-Bündnis Unterer Lech UnterstützerInnen für die Meitinger Bannwald-

Erklärung, die konkret die Forderung beinhaltet, den heutigen Bannwald in Meitingen (der 

sogenannte „Lohwald“) in seiner vollen Größe zu erhalten und nicht aufgrund einer Werk-

serweiterung der LSW zu roden. Für den Klimaschutz, für den Schutz der AnwohnerInnen 

und zum Schutz der Umwelt sowie mit Blick auf zukünftige Generationen ist es zudem sinn-

voll, um das gesamte Werksgelände einen neuen Bannwaldgürtel zu begründen. Trotz unse-

rer Forderungen möchten wir jedoch klar herausstellen, dass der Erhalt der LSW am Stand-

ort Herbertshofen wichtig ist und wir nicht wollen, dass Arbeitsplätze gegen Umweltbelange 

ausgespielt werden. Allerdings ist in diesem Bannwald die Ansiedlung von Betriebseinheiten 

geplant, die nicht zwingend eine Erweiterung auf dem Gelände des Bannwaldes erfordern, 

da es Alternativen an bereits bestehenden Standorten gibt. Begründung Der Meitinger „Loh-

wald“ ist ein alter Wald. Schon auf den ersten Karten der Region von 1617 ist an dessen 

Stelle ein Waldgebiet eingezeichnet. Auch heute noch erfüllt dieser Bannwald wichtige Funk-

tionen, die für dessen Erhalt sprechen. Diese sind wie folgt: 1. Immissionsschutzwald: Für 

einen funktionierenden Immissionsschutzwald ist ein strukturreicher, gestufter Hochwald 

notwendig. Ein Hochwald mit seinem feuchten Waldklima absorbiert hervorragend Feinstäu-

be und andere Luftschadstoffe. Zudem ist ein dichter Hochwald ein guter Lärmschutz. 2. 

Klimaschutzwald: Wälder spielen als Kohlenstoffspeicher eine wichtige Rolle für den globa-

len Klimaschutz. Im Lechtal kommt den Lech-Auwäldern als Frischluftschneise für das Lo-

kalklima eine besondere Bedeutung zu. Bei zunehmenden Wetterextremen wirkt der Wald 

temperaturausgleichend und der Waldboden kann viel Wasser aufnehmen und speichern. 3. 

Biotopwald: Teile des Waldes haben sich auf Grund der halboffenen Waldstrukturen zu ei-

nem wertvollen Biotopwald, u. a. für die FFH-Schmetterlingsart Wald-Wiesenvögelchen, 

entwickelt. Es finden sich auch andere wertvolle Tier- und Pflanzenarten von halboffenen 

Wäldern. Als ehemaliger Lech-Auwald ist er ein wichtiges Verbundsystem der Biotopbrücke 

Lech. Der heutige „Lohwald“ zeichnet sich durch große Artenvielfalt aus. Diese wirkt sich, 

durch komplexe Zusammenhänge, entscheidend auf den Erhalt unserer Lebensgrundlagen 

aus. 4. Landschaftsschutzwald: Als Teil der ehemaligen Lech-Auwälder in einer bereits heute 

extrem belasteten Landschaft hat der „Lohwald“ eine wichtige Funktion für den Landschafts-

schutz. 5. Erholungswald: Nördlich von Augsburg ist die Lechebene westlich des Lechs stark 



von Infrastruktur, Gewerbe, Industrie und Siedlungsstrukturen geprägt. Es gibt nur wenig 

Wald. Hier kommt naturnahen Erholungsmöglichkeiten eine besondere Bedeutung zu – eine 

Aufgabe, die gerade in Zeiten der Corona-Pandemie nicht hoch genug einzuschätzen 

ist. Gemeinsam kämpfen wir, das Bannwald-Bündnis Unterer Lech, für den Erhalt 

des Meitinger Bannwaldes. Wir hoffen, dass auch Sie uns bei diesem Vorhaben unterstüt-

zen und wir Sie als MitunterzeichnerIn für die Meitinger Bannwald-Erklärung gewin-

nen können! Denn Umwelt- und Klimaschutz beginnt schon vor der eigenen Haustür, insbe-

sondere in Zeiten des Klimawandels – einer der größten Herausforderungen unserer Zeit. 

 
Unterzeichnende Organisationen der "Meitinger Bannwald-Erklärung": 
 

- Bürgerinitiative Lech-Schmuttertal e. V. 
- Aktionsgemeinschaft zum Erhalt der Lebensqualität im Raum Meitingen e.V. 
- BUND Naturschutz in Bayern e. V., Kreisgruppe Augsburg, Ortsgruppe Meitingen, 

Ortsgruppe Biberbach, Ortsgruppe Langweid 
- Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V., Kreisgruppe Augsburg 
- Naturwissenschaftlicher Verein für Schwaben e. V. 
- Greenpeace e. V. Augsburg 
- Klimacamp Augsburg 
- Fridays for Future Augsburg 
- Imkerverein Meitingen 
- Fischereiverband Schwaben e. V. 
- Imkerverein Biberbach e. V. 
- Katzenhilfe Augsburg und Umgebung e. V. 
- Wald statt Stahl 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Bannwald-Bündnis Unterer Lech aus Meitingen  
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